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Lernen aus EQUAL für den ESF

EiNLeiTuNg 
�Gender Mainstreaming � Lernen aus EQUAL für den ESF!� � so der Titel dieser Hand-
reichung, mit der eine Bilanz gezogen und gleichzeitig der Blick nach vorn gerichtet 
werden soll.

Die vorliegende Veröffentlichung entstand aus dem Interesse an einer strukturierten Auf-
arbeitung und Verbreitung der Erfahrungen, die bei der Umsetzung von Gender Main-
streaming in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL gewonnen worden sind. Im Sinne des 
Mainstreaming sollten gelungene Ansätze von gleichstellungsorientierten Aktivitäten 
auch weiterhin arbeitsmarktpolitischen AkteurInnen für die eigene Anwendung zur Ver-
fügung stehen. Darüber hinaus gab es das Bestreben, gezielte Impulse für eine stärkere 
gleichstellungspolitische Ausrichtung des Europäischen Sozialfonds (ESF) in der Pro-
grammperiode 2007 bis 2013 zu setzen.

Die Idee für dieses Projekt entstand in der �Strategiegruppe Gender Mainstreaming der 
GI EQUAL�, einem bundesweiten Netzwerk von ExpertInnen und Interessierten aus den 
Entwicklungspartnerschaften (EP). Für die Durchführung der notwendigen Recherchen 
und deren Auswertung wurde im Januar 2007 ein Teilprojekt mit einjähriger Laufzeit bei 
der Entwicklungspartnerschaft MIK (Modulare Integrationskonzepte) der Handwerks-
kammer Münster eingerichtet. Aus dem Kreis der Strategiegruppe konstituierte sich ein 
Fachbeirat, der als fachliches Gremium wie auch als Multiplikationsmedium fungierte.

Die Handreichung richtet sich an AkteurInnen der Programmplanung, -begleitung und 
-verwaltung, EvaluatorInnen wie auch an MitarbeiterInnen von Projekten, die an der GI 
EQUAL beteiligt waren. Sie richtet sich auch an jene Personen, die in der kommenden 
ESF-Programmperiode auf verallgemeinerbare Befunde, die im Rahmen EU-strukturpo-
litischer Interventionen zu Gender Mainstreaming und der Gleichstellung der Geschlech-
ter identi�ziert wurden, zurückgreifen wollen. 

Die Zielsetzung der Handreichung

Die Handreichung verfolgt das Ziel, die Ergebnisse und die Erfahrungen der GI EQUAL 
zu Gender Mainstreaming und zur Gleichstellung der Geschlechter auf den verschie-
denen Handlungsebenen darzustellen. Hierbei wird der Versuch unternommen, die un-
terschiedlichen Perspektiven der Akteure auf das Thema zu berücksichtigen. Die Hand-
reichung soll somit diejenigen Personen informieren, die an der Schnittstelle zwischen 
EU-strukturpolitischen Förderprogrammen, insbesondere dem ESF, und der Implemen-
tierung von Gender Mainstreaming tätig sind. 

Die Handreichung soll

informieren und Transparenz herstellen: Förderliche und hinderliche Aspekte bei der 
Implementierung von Gender Mainstreaming in alle relevanten Verfahrensschritte 
eines Europäischen Förderprogramms wie der GI EQUAL werden exemplarisch 
vorgestellt.

einen Einblick in die Strukturen EU-strukturpolitischer Programme unter 
Berücksichtigung der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit geben. 

einen Wechsel der Perspektive ermöglichen: Erfahrungen aus der Praxis und der 
Verwaltung werden gespiegelt.

n

n

n
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Unterstützung bei der Einschätzung aktueller gleichstellungspolitischer 
Entwicklungslinien auf der Ebene der Europäischen Union und der Bundesrepublik 
geben.

Der Charakter der Gemeinschaftsinitiative EQUAL

Die Gemeinschaftsinitiative (GI) EQUAL, ein Programm des Europäischen Sozialfonds 
(ESF), förderte im Zeitraum von 2002 bis 2007 auf der Basis eines Fördervolumens von 
ca. 1 Mrd. Euro (ESF- und N ationale Mittel) in Deutschland insgesamt 238 Entwick-
lungspartnerschaften (Projektverbünde) in zwei Förderrunden. Ziel des Programms war 
die Erprobung neuer Wege zur Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt. Die GI EQUAL galt als �Laboratorium� und �Experimentierwerkstatt� 
für arbeitsmarkt-, berufsbildungs- und beschäftigungspolitische Innovationen, die bei 
erfolgreicher Umsetzung verstetigt und in die arbeitsmarktpolitische Praxis übertragen 
werden sollten.

Hinsichtlich ihrer gleichstellungspolitischen Ausrichtung setzte die GI EQUAL innerhalb 
der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) die so genannte Doppelstrategie um: 
Auf die identi�zierte Ungleichheit zwischen den Geschlechtern reagierend, wurden zum 
einen positiv-diskriminierende Maßnahmen zur Förderung von Frauen durchgeführt. Des 
Weiteren sollte bei sämtlichen Aktivitäten die Gleichstellung von Frauen und Männern als 
Querschnittsziel berücksichtigt werden. Zur Systematisierung und Strukturierung dieses 
Prozesses waren alle AkteurInnen gefordert die Strategie des Gender Mainstreaming zu 
implementieren.

Die Entwicklungsaktivitäten der GI EQUAL setzten in vielfältigen Themenbereichen an. 
Neben der bereits erwähnten Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern zählten dazu u. a. die Erleichterung des Zugangs zum Arbeitsmarkt, die Be-
kämpfung von Rassismus, die Existenzgründungsförderung, die Stärkung der Sozial-
wirtschaft sowie die Förderung lebenslangen Lernens. Zu den auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligten Gruppen, die von den innovativen Handlungsansätzen pro�tieren sollten, 
gehörten Frauen und Männer in jeweils spezi�schen Lebens- und Problemlagen, Lang-
zeitarbeitslose, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und 
Asylsuchende. 

Ein Spezi�kum der GI EQUAL bestand darin, dass die Umsetzung nicht über eine klas-
sische Einzelprojektförderung erfolgte, sondern über die Förderung von Projektverbün-
den, den sog. Entwicklungspartnerschaften. Diese Förderstruktur sollte eine stärkere 
Kooperation arbeitsmarktpolitischer Akteure und daraus entstehende Synergieeffekte 
bewirken.
 
Die Zielstellung der GI EQUAL wie auch seine Förderbedingungen boten einen Rah-
men für Experimente und organisierte Lernprozesse, den es in der bisherigen ESF-Ge-
schichte bislang nicht gegeben hatte. Auch hinsichtlich der Auseinandersetzung mit der 
Förderung der Gleichstellung der Geschlechter schuf das Programm Möglichkeiten für 
Lernprozesse neuen Ausmaßes. Kein anderes arbeitsmarktpolitisches EU-Programm 
stellte die programmatischen Voraussetzungen für die Einbeziehung der Geschlechter-
dimension so konsequent her wie die GI EQUAL. 

In der Praxis wurde allerdings deutlich, dass die verbindliche Implementierung der Stra-
tegie des Gender Mainstreaming für viele Beteiligte eine anspruchvolle Herausforderung 
darstellte. Sowohl auf der Ebene der Programmbegleitung, -steuerung und -evaluation 
als auch auf der Ebene der konkreten Umsetzung in den Entwicklungspartnerschaften 

n
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oder den Teilprojekten traten diverse Schwierigkeiten auf: Teils zeigte die Leitungsebe-
ne einiger Träger kein Interesse, teils wurden Zielkon�ikte zugunsten anderer Prioritäten 
aufgelöst, Gender Mainstreaming erschien �aufgesetzt� oder �überfrachtend� oder die 
Dimension der Geschlechtergerechtigkeit wurde schlicht vergessen. 

Die Begriffe und ihre Interpretationen

Ungelöst blieben die Fragen der De�nition, Interpretation und konzeptionellen Erschlie-
ßung sowohl des Begriffs �Gender Mainstreaming� als auch der daraus zu folgernden 
Zielstellungen wie der �Gleichstellung der Geschlechter�, der �Chancengleichheit zwi-
schen Frauen und Männern�, der �Gleichbehandlung von Männern und Frauen�.  
 
In den EU-Dokumenten wird keine einheitliche De�nition vorgenommen. Die Begriffe 
Chancengleichheit und Gleichstellung werden nahezu synonym verwendet. Im bundes-
deutschen Diskurs sind die Begriffe der Geschlechtergerechtigkeit oder auch der Ge-
schlechterdemokratie� als Erweiterung des Konzepts der Gleichstellung zu verstehen. 
Aber auch in diesem Kontext �ndet sich keine kodi�zierte Interpretation eines Begriffs. 
Dies ist insofern nicht verwunderlich, da sich in diesen Begriffen jeweils Werthaltungen, 
gesellschaftspolitische Grundannahmen und Ideologien verbergen. Das Gender Mani-
fest� plädiert dafür, �Geschlechterverhältnisse immer im Zusammenhang mit anderen 
Machtverhältnissen� zu begreifen. Es verweist auf das ursprünglich emanzipatorische 
Ziel des Gleichstellungsbegriffs �gleicher Rechte, Chancen und gesellschaftlicher Teilha-
be von Männern und Frauen als umfassendes Menschenrecht� und wendet sich gegen 
eine Interpretation von Gender Mainstreaming als �neoliberale Reorganisationsstrategie 
zur Optimierung geschlechtsspezi�scher Humanressourcen.�

Im EQUAL-Leitfaden zu Gender Mainstreaming (EU-Kommission) wird unter Geschlech-
tergleichstellung verstanden, dass �die unterschiedlichen Verhaltensweisen, Erwar-
tungen und Bedürfnisse von Frauen und Männern (...) gleichermaßen anerkannt und 
gefördert� werden und �keinerlei unterschiedliche Konsequenzen� nach sich ziehen, die 
�die Ungleichheit verstärken�.� In dieser Begriffsbestimmung wird die Unterschiedlichkeit 
der Geschlechter nicht nur af�rmiert, sie soll sogar unterstützt werden.

Dagegen wendet sich nach Auffassung namhafter ExpertInnen aber gerade das Kon-
zept und die Analysekategorie �Gender�: Statt einer Reduktion auf (biologisch begrün-
dete) Geschlechtlichkeit wird die Vielfalt von Geschlecht befürwortet (siehe Liste der Un-
terzeichnerInnen des Gender-Manifest). Es geht um die Dekonstruktion gesellschaftlich 
normierter Zuschreibungen von Frauen und Männern. 

So auch Marianne Weg in der Gender Mainstreaming Broschüre der Nationalen Koordi-
nierungsstelle EQUAL: Es handelt sich um eine gesellschaftlich konstruierte � und damit 
veränderbare! � Bestimmung von Geschlecht� . 

Die Autorinnen schließen sich einem Verständnis von Gender Mainstreaming an, wel-
ches die hierarchische Geschlechterordnung in Frage stellt. Die Herausforderung der 

 
2 Das Gender-Manifest entstand in Kooperation zwischen dem genderbüro Berlin und dem GenderForum 
Berlin. Das Manifest ist unter: http://www.gender-mainstreaming.org/ als Download zu erhalten.
3 Europäische Kommission: EQUAL Leitfaden Gender Mainstreaming, 2004, S. 10.
� BMAS, Nationale Koordinierungsstelle EQUAL, Themenheft 1. Gender Mainstreaming. Grundlagen und 
Strategien im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative EQUAL. 2. aktualisierte Au�age. Darin: Weg, Marianne:  
2006, S.7.
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Implementierung besteht darin, dass Gender als analytische Kategorie verwendet wird 
und nicht zu einer Festschreibung von (biologisch begründeten) Stereotypen führt. Dar-
über hinaus gilt es, die vermeintliche Geschlechterneutralität zu widerlegen, um �Gender 
als Ordnungskategorie zu überwinden� 

�
 .

Zur Gliederung der Handreichung

Im ersten Kapitel der Handreichung werden die vielfältigen Erkenntnisse, die bei der 
Implementierung von Gender Mainstreaming in der Gemeinschaftsinitiative EQUAL ge-
wonnen wurden, ausgewertet. Unterschieden wird dabei zwischen den Handlungsebe-
nen Programmplanung, Programmsteuerung, der konkreten Umsetzungsebene in den 
Entwicklungspartnerschaften sowie der Programmevaluation. Herausgearbeitet werden 
fördernde und hindernde Faktoren bei der Gestaltung der jeweiligen Verfahrensschritte 
sowie deren Rahmenbedingungen. 

Ergänzt wird dieses Kapitel durch die Darstellung gleichstellungsorientierter Innovati-
onen, womit illustriert werden soll, zu welchen fachpolitischen Ergebnissen erfolgreiche 
Gender Mainstreaming Prozesse führen können.

Im zweiten Teil der Handreichung werden die Ausgangsbedingungen für gleichstellungs-
politische Aktivitäten im Rahmen der zukünftigen Programmperiode des Europäischen 
Sozialfonds analysiert. Die Ausgangsbedingungen werden wesentlich durch Vorgaben 
der EU-Kommission sowie des Bundes und der Länder vorgegeben und manifestieren 
sich in den Verordnungen zu den Strukturfonds, den Mitteilungen der Kommission so-
wie den nationalen Planungsdokumenten. 

Im dritten Teil der Handreichung, dem Ausblick, erfolgt ein Resümee sowie eine Ein-
schätzung des weiteren Handlungsbedarfs. 

Danksagung 

Unser Dank gilt Frau Bülow, Koordinatorin der Entwicklungspartnerschaft MIK im Müns-
terland, angesiedelt bei der Handwerkskammer. Frau Bülow ermöglichte uns einen gu-
ten organisatorischen Rahmen für unser Projekt. Mit Hilfe von Herrn Willmann, dem 
Kollegen der �nanztechnischen Abwicklung, haben wir es zudem geschafft, die � für uns 
neuen Herausforderungen � des EQUAL-Online-Tools meistern zu können.

Unser herzlicher Dank gilt den Kolleginnen des FrauenForums Münster e.V., als deren 
�Außenstelle� �Forschung und Entwicklung� wir für ein Jahr fungieren konnten. Das 
Team des Teilprojekts �Gleichstellungsorientierte Innovationen � Lernen aus EQUAL für 
den ESF� war für die einjährige Laufzeit beim FrauenForum e.V. Münster beschäftigt. In 
guter inhaltlicher Übereinstimmung, mit großer Ef�zienz und mit dem gemeinsamen Ziel, 
tatkräftig in Sachen Gender Mainstreaming zu wirken, waren uns die Kolleginnen eine 
wertvolle Unterstützung. 

Wir danken ebenso herzlich den KollegInnen der Strategiegruppe Gender Mainstrea-
ming in EQUAL. Die anregenden und fruchtbaren Diskussionen gaben viele Impulse, 
und die gemeinsame Re�ektion unterstützte uns bei der Einschätzung der häu�g wider-
streitenden Entwicklungslinien.

5 Vgl.: Gender-Manifest a.a.O. S. 2.
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Zu guter Letzt möchten wir uns bei allen InterviewpartnerInnen bedanken, die uns in 
großer Offenheit über Stärken und Schwächen ihrer eigenen Bemühungen, Gender 
Mainstreaming zu verstehen und anzuwenden, berichteten. Eine Wertschätzung für die 
unterschiedlichen Aktivitäten kann innerhalb solcher Untersuchungen, wie sie hier vor-
genommen wurden, nicht adäquat transportiert werden. Umso mehr hoffen wir, dass 
mit dieser Handreichung sich auch ein Nutzen für die Beteiligten einstellt.

1 Erkenntnisse bei der Umsetzung von Gender Main-
streaming in der GI EQUAL

Die GI EQUAL bietet eine Vielzahl an Beispielen, an denen förderliche und hinderliche 
Faktoren für die Implementierung von GM aufgezeigt werden können. Mit der vorlie-
genden Bilanzierung der GI EQUAL aus gleichstellungspolitischer Perspektive soll ver-
deutlicht werden, was getan werden muss, damit aus der GM-Strategie gleichstellungs-
politischer Erfolg erwächst. 

Methodisches Vorgehen

Die Ergebnisse dieser Handreichung basieren auf der Analyse zahlreicher Dokumente 
und Veröffentlichungen der Europäischen Kommission, des Bundes, des Bundesminis-
teriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie der in der GI EQUAL beteiligten Entwick-
lungspartnerschaften. Hierzu zählen insbesondere:

das Planungsdokument der Gemeinschaftsinitiative EQUAL (PGI),

Veröffentlichungen der Nationalen Koordinierungsstelle EQUAL, BMAS,

Planungsdokumente der ESF-Förderperiode 2000 - 2006�,

Planungsdokumente, insb. Verordnungen der Förderperiode 2007 - 2013 der 
EU-Kommission und des Bundes zur Vorbereitung der EU-strukturpolitischen 
Interventionen, 

Evaluationsberichte der EQUAL-Programmevaluation, des Einheitlichen Program
mplanungsdokuments des Bundes � Ziel 3 ESF (EPPD) und des gemeinschaft-
lichen Förderkonzepts � Ziel 1 (GFK), 

Veröffentlichungen, Studien zur bundesdeutschen Arbeitsmarktpolitik sowie

Studien und Evaluationen zum T hema Gender Mainstreaming in der EU-
Strukturpolitik.

Die Analyse der Planungsdokumente konzentrierte sich auf die Fragestellungen, in wel-
cher Form, mit welcher Verbindlichkeit und Präzision Vorgaben und Anleitungen für die 
Implementierung von Gender Mainstreaming und das Ziel der Gleichstellung der Ge-
schlechter enthalten sind. Die Analyse der Evaluationsberichte wie auch der Veröffentli-
chungen zur Arbeitsmarktpolitik dienten der Einschätzung (aktueller) Entwicklungen der 

� Eine dezidierte und systematische Analyse der Operationellen Programme zum ESF der Bundesländer 
konnte aus Gründen der bestehenden personellen Ressourcen nicht erfolgen.

n

n

n

n

n

n

n
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Strategie des Gender Mainstreaming sowie der Frage, welche gleichstellungspolitischen 
Wirkungen sie entfalten kann und welche gesellschaftspolitischen Barrieren hierbei kon-
traproduktiv wirken.

Eine zweite Informationsquelle bestand in den Interviews und Fachgesprächen mit Ex-
pertInnen der Europäischen Kommission, des Bundes, der Bundesländer zu den The-
men Europäische Gleichstellungspolitik, Europäische Strukturpolitik, EQUAL und ESF, 
Gender Mainstreaming-ExpertInnen sowie KoordinatorInnen und EvaluatorInnen der 
GI EQUAL. Hierbei wurden entsprechend der fachlichen und funktionalen Aufgabenzu-
schnitte der Befragten spezi�sche Fragestellungen entwickelt.

Die relevanten Fragestellungen in den Interviews auf Programmebene (16 Interviews) 
bezogen sich auf Einschätzungen und  Erfahrungswerte, die im Kontext der Planung 
und Umsetzung der GI � auch im Vergleich zum Europäischen Sozialfonds oder dem 
Europäischen Fond für Regionale Entwicklung � entstanden. Die Interviews der Koordi-
natorInnen und EvaluatorInnen der Entwicklungspartnerschaften (17 Interviews) wurden 
dezidiert zum gesamten Ablauf der Gender Mainstreaming Implementierungsverfahren 
befragt.

Die Komplexität des Themas, der von einer Informations�ut gekennzeichnete Übergang 
der beiden Förderperioden 2000 bis 2006 und 2007 bis 2013 sowie die zum Teil intrans-
parenten Entwicklungsprozesse zur Fortführung der Gender Mainstreaming Strategie 
auf Bundesebene erschwerten häu�g eine klare Interpretation der sachlichen Ausgangs-
lage. Im Rahmen des Fachbeirats wurden deshalb Zwischenergebnisse und Schlussfol-
gerungen aus den Untersuchungen vorgestellt und gemeinsam re�ektiert. Dieser diskur-
sive Prozess war insbesondere für die Einschätzung aktueller Entwicklungen zu Gender 
Mainstreaming von großer Bedeutung.

Die GI EQUAL � Lernort und Vernetzung für Gender Mainstreaming

Die GI EQUAL ist ein EU-Programm mit der Zielsetzung, arbeitsmarktpolitische Innova-
tionen zu entwickeln. Auf drei Ebenen � der Europäischen Union, der Bundesrepublik 
Deutschland und der Entwicklungspartnerschaften � wurde die GI EQUAL umgesetzt. 
Eine Vielzahl von Prozessbeteiligten in unterschiedlichen Funktionen trug zum Gelingen 
der vielfältigen Aktivitäten � seien es nun tatsächliche Innovationen oder gute Projekte, 
die an Bewährtes anknüpften � bei. Das Charakteristikum der GI EQUAL ist die Umset-
zung in Form von Netzwerken. Diese fungierten als Lernorte, in denen Wissen generiert, 
vermittelt und geteilt wurde. Auch diese Netzwerkstruktur wurde auf drei  Ebenen um-
gesetzt: Auf der unmittelbaren Projektebene in den Entwicklungspartnerschaften mit 
sektoralem oder geogra�schem Zuschnitt, auf der nationalen Ebene mit den Nationalen 
Thematischen Netzen und schließlich auf der europäischen Ebene mit den European 
Thematic Groups (ETG) und den transnationalen Netzwerken zwischen den Entwick-
lungspartnerschaften verschiedener EU-Mitgliedstaaten.

Gender Mainstreaming und die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern war 
ein konstituierendes Merkmal der GI EQUAL. Bislang war �Gender Equality� in keinem 
anderen Programm der Europäischen Union so prominent verankert. Der geschlech-
terpolitische Diskurs wurde auf einer Reihe von europäischen Tagungen, in der ETG 
�Gender Equality� sowie auf der nationalen und regionalen Ebene mit L eben gefüllt. 
�Alte Häsinnen� trafen auf N eueinsteigerinnen, Gleichstellungsbeauftragte auf Män-
nerforscher. Alle Programmbeteiligten begannen � vornehmlich in den so genannten 
Gender-Trainings � das Ein-mal-Eins der Gender Mainstreaming-Strategie zu erlernen. 
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Obgleich nicht alle Beteiligten vom �GM-Ein-mal-Eins� zur GM-Integralrechnung über-
gingen, haben sich in der gesamten Bundesrepublik �Netzwerke neben den Netzwer-
ken� gebildet, in denen Wissen vermittelt und aus Erfahrungen gelernt wurde. Gerade 
die unterschiedlichen Perspektiven und das jeweilige Fachwissen - als Koordinatorin, als 
strategischer Partner, als Evaluatorin, als Projektleiter - haben den Diskurs belebt und 
kollektive Lernorte - von der Gender Theorie zur Gender Praxis � ermöglicht. 

Aus der Perspektive dieser vorliegenden Studie hat die GI EQUAL  einen wichtigen 
gleichstellungspolitischen Beitrag in der ESF-�nanzierten Arbeitsmarktpolitik geleistet. 
Wir betrachten bei dieser Beurteilung nicht die direkten Effekte zur Integration in den 
Arbeitsmarkt; einer solchen Wirksamkeitsüberprüfung halten auch ESF-Programme mit 
deutlich höherem Mittelvolumen nicht stand. Wir nehmen vielmehr die vielfältigen Akti-
vitäten und Initiativen auf regionaler, landes- und bundesweiter Ebene, in den verschie-
denen Fachpolitiken, in den beteiligten Organisationen, Unternehmen und Verwaltungen 
in den Blick. 

Die vergleichsweise gute Ressourcenausstattung bezogen auf die Dauer und Anzahl der 
Teilprojekte, die Finanzierung von Managementstrukturen in Form der EP-Koordinationen 
sowie �ankierende oder integrierte Gender Mainstreaming Strukturen ermöglichten erst-
mals in der Geschichte der EU-strukturpolitischen Interventionen ein Experimentierlabor 
für die Erprobung auch von gleichstellungsorientierten Innovationen. Der Fokus der GI 
EQUAL auf Antidiskriminierung und Aktivitäten gegen Ungleichheit aktivierte zudem ge-
rade erfahrene ExpertInnen, die in der regulären Arbeitsmarktpolitik wenige Chancen für 
die Umsetzung alternativer Denk- und Handlungsansätze sahen � bei aller Begrenzung 
der Möglichkeiten durch die Ko�nanzierungsanforderung. 

Nicht alle Elemente der Programmplanung und -umsetzung waren optimal: Die Anfor-
derungen hinsichtlich der Finanzierung, insbesondere die zu leistende Vor�nanzierung, 
verursachten vor allem für kleinere, �nanzschwache T räger Schwierigkeiten. Die Re-
formen der Arbeitsmarktpolitik durch die �Gesetze für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt� (�Hartz I-IV�) führten in der zweiten Förderperiode dazu, dass Projekte für 
bestimmte Personengruppen ohne Leistungsbezug durch das SGB II und SGB III keine 
ausreichende nationale Finanzierungsbasis hatten. Auch die Gestaltung des nationalen 
vertikalen Mainstreamings, also die systematische und organisierte Überführung erprob-
ter Innovationen in die Regelförderung wurde als nicht ausreichend bewertet. 

Diese negativen Aspekte sollen nicht ignoriert werden. Es geht gerade darum, aus den 
Erfahrungen zu lernen, bekannte Fehler zu vermeiden und insbesondere die Ansätze, 
Leistungen, die vielfältigen Aktivitäten verschiedenster Couleur hervorzuheben und für 
die Programmperiode 2007 bis 2013 nutzbar zu machen. Damit einher geht eine Würdi-
gung dieser Leistung, vor allem aber die Absicht, an diesen Ansätzen anzuknüpfen und 
nicht hinter den Entwicklungsstand von 1999/2000 zurück zu fallen.

1.1 	 Gender Mainstreaming in der Programmplanung der GI EQUAL

Die Europäische Beschäftigungsstrategie und der GM-Rückenwind aus Brüssel

Jede Programmplanung beginnt grundsätzlich in den vielschichtigen Abstimmungspro-
zessen auf europäischer Ebene, in denen die grundsätzlichen politischen Strategien in 
verschiedene Richtlinien, Leitlinien und Verordnungen, aber auch in Förderprogramme 
übersetzt werden. Der ESF, der in diesem Jahr (2007) sein 50-jähriges Jubiläum feierte, 
ist seit 1997 Bestandteil der in Maastricht vereinbarten und in Lissabon angepassten 
Europäischen Beschäftigungsstrategie. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL, als dem 
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ESF zugehöriges Gemeinschaftsprogramm gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, 
bestimmt und verfolgt also ihre spezi�schen Ziele im Kontext einer Gesamtstrategie: der 
Europäischen Beschäftigungspolitik. 

Die Ursprünge der Programmplanung für die GI EQUAL liegen in einem Zeitfenster, in 
dem auf europäischer Ebene die Beschäftigungspolitik im Verhältnis zur Wirtschafts- 
und Währungspolitik an Bedeutung gewann. Mit dem Amsterdamer Vertrag wurde 1997 
eine Rechtsgrundlage für die Beschäftigungspolitik der EU Mitgliedstaaten geschaffen. 
Zugleich enthielt dieser Vertrag jedoch erstmals in der Geschichte der EU (EG, EWG) ei-
nen substantiellen Beitrag zur Gleichstellung der Geschlechter. Parallel dazu übernahm 
die Europäische Kommission das Gender Mainstreaming als Erfolg versprechende 
Strategie für Gleichstellungspolitik. Diese Entwicklungen wurden unter den gleichstel-
lungspolitischen AkteurInnen in Deutschland überwiegend als positiver �Rückenwind 
aus Brüssel� bezeichnet und tatkräftig in die alltägliche Arbeit in Organisationen und 
Verwaltungen aufgenommen.

Die GI EQUAL  wurde also unter gleichstellungspolitisch günstigen Voraussetzungen 
konzipiert. Die europäische Gleichstellungspolitik war als Politikfeld mit Gremien und 
Aktionsprogrammen durch den Amsterdamer Vertrag gestärkt � wenngleich �nanziell 
ungenügend ausgestattetet. Durch die GM-Strategie der Kommission wurden zugleich 
Aktivitäten in nahezu allen Politikbereichen der EU initiiert. Alle Strukturfonds und nicht 
mehr der ESF allein sollten zur Gleichstellung der Geschlechter mittels der Strategie 
Gender Mainstreaming beitragen.� 

Dass diese Ansätze nur in wenigen Teilbereichen der EU-Politik Wirkungen entfalteten�, 
verdeutlicht die N otwendigkeit einer Bilanzierung, wie sie im Folgenden vorgenommen 
wird. 

Die Programmarchitektur der GI EQUAL

Die Bundesrepublik Deutschland entschied sich (anders als andere Mitgliedsstaaten) 
bei der Programmplanung für die Umsetzung aller neun thematischen Schwerpunkte, 
inklusive der beiden - der Umsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern 
zugehörigen - Themenfelder �Abbau geschlechtsspezi�scher Diskrepanzen� und �Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf�. Die �nanzielle Ausstattung dieser Bereiche erfolgte mit 
ca. 10 Prozent des Gesamt�nanzvolumens für ESF-Maßnahmen.�

Dieser �nanzielle Planungsansatz erscheint auf den ersten Blick mangelhaft. Er gibt 
jedoch lediglich Auskunft darüber, welcher Mindestbetrag für Maßnahmen der spezi-
�schen Frauenförderung bzw. der Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
veranschlagt wurde.10 Wichtig ist deshalb die Frage, in welchem �nanziellen, konzep-

� Vgl.: Technisches Dokument 3; Einbeziehung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in die Struktur-
fondsmaßnahmen, Dezember 1999. Sowie: Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen. Arbeitsprogramm 
für 2002 zur Umsetzung der Rahmenstrategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern, Brüssel, 2001.
8 Vgl.: Europäisches Parlament: Generaldirektion Interne Politikbereiche der Union, Fachabteilung Struktur- und Kohä-
sionspolitik: �Gender Mainstreaming bei der Verwendung der Strukturfondsmittel�, Brüssel, Mai 2007.
� Diese Vorgabe der EUK war als Mindestanteil vorgesehen. Spanien hat beispielsweise im Rahmen der 
GI EQUAL 30 Prozent des gesamten Mittelvolumens für spezi�sche Aktionen bezüglich des Abbaus ge-
schlechtsspezi�scher Diskrepanzen angesetzt. 
10 Schweden hatte beispielsweise in der letzten Förderperiode des ESF einen Mittelansatz von 0,8 Prozent 
des ESF-Gesamtvolumens für den Politikbereich E (Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern) vor-
gesehen, was nicht gleichbedeutend ist mit einem geringen Stellenwert, der diesem Politikbereich zuge-
messen wird. Vgl.: Mitteilung der KOM(2002) 748 endg. Implementierung des Gender-Mainstreaming in den 
Strukturfonds-Programmplanungsdokumenten 2000 - 2006, S.17.
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tionellen und inhaltlichen Ausmaß die geschlechterpolitische Dimension im gesamten 
Programm verankert war.

Das PGI � Gender inside

Das deutsche Planungsdokument der GI EQUAL � das PGI � bot hierzu eine beacht-
liche Fülle an Vorgaben. Im Folgenden werden diejenigen Aspekte des PGI benannt, die 
als bedeutsam, sprich handlungsanweisend für die AkteurInnen sowohl auf Seiten der 
Verwaltung als auch auf Seiten der projektumsetzenden Entwicklungspartnerschaften 
erachtet wurden. Wir berühren hierbei natürlich implizit die grundsätzliche Frage der 
Wirkungszusammenhänge: Hat das PGI selbst positive Effekte gefördert? Diese Frage 
können wir nicht mit Sicherheit beantworten. Fest steht jedoch, dass nahezu sämt-
liche der von uns befragten AkteurInnen das PGI als Ausgangspunkt für Planungen 
und als relevante Referenzgröße für die vielfältigen gleichstellungsbezogenen Aktivitäten 
genannt haben.

1.	 Die prominente inhaltliche Thematisierung

Von der Präambel bis zur Ex-Ante Bewertung: das Thema �Dimension der Chancen-
gleichheit� zieht sich durch das gesamte Planungsdokument. Entsprechend der jewei-
ligen Bestimmung der einzelnen Kapitel werden inhaltliche, konzeptionelle oder organi-
satorische Vorgaben getroffen.
Zwei Aspekte sind dabei von besonderer Bedeutung: Erstens erläutert das PGI klar, 
dass es sich bei den bestehenden Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern um 
strukturelle Diskriminierungen handelt. Um diese aufzulösen, bedürfe es einer Strategie, 
die an den Strukturen ansetzt � unterstützt durch Maßnahmen, die eine unmittelbare 
Förderung von Frauen beinhaltet.11

Der zweite Aspekt ist die klare Benennung der P�icht zur Umsetzung sämtlicher Maß-
nahmen in Hinblick auf ihren Beitrag zur Chancengleichheit zwischen Frauen und Män-
nern. Formulierungen wie �können� oder �sollten� sind eher die Ausnahme. Seien es die 
Gender-Trainings oder auch die �integrierten Handlungsansätze�, von der Problemanaly-
se bis zur Strategieentwicklung musste die Geschlechterperspektive enthalten sein. 
Das in Fachkreisen häu�g diskutierte Thema der Sanktionen im Falle einer Nicht-Be-
rücksichtigung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gegenüber den 
Antragstellenden wurde vom PGI nicht explizit aufgegriffen. Diese wichtige und nach 
wie vor ungelöste Frage der Einführung oder Handhabung von klaren Kontrollmecha-
nismen muss u. E. in Kombination mit Unterstützungsleistungen an die Träger diskutiert 
werden.

2.	 Die Operationalisierung: Das �Gender-Lastenheft�

Wenn im vorherigen Abschnitt der �gute Geist� des PGI zu der Thematik der Geschlech-
tergerechtigkeit erläutert wurde, so stellt sich als nächstes die Frage: Wie kohärent wa-
ren die konkreten Maßnahmen und Aktivitäten, die vorgegeben wurden? Das PGI hielt 
hierfür ein gesondertes Kapitel12 vor: Mit direktem Bezug zum Amsterdamer Vertrag 

11 Auch die GM-Strategie besagt, dass es um die Betrachtung der Geschlechterverhältnisse insgesamt 
geht; die spezi�sche Frauenförderung kann als Resultat einer Diagnose angezeigt sein. Trotz dieser theore-
tisch wichtigen und konzeptionell unabdingbaren Betrachtungsweise werden in der Praxis mit Bezugnahme 
auf GM jedoch oftmals sichtbare strukturelle Diskriminierungen von Frauen ignoriert und sinnvolle kompen-
satorische Maßnahmen eingeschränkt.
12 PGI S. 252 ff, Kapitel 8.1 �Aktionen und Methoden zur Einbeziehung der Dimension der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern in sämtliche Bereiche der Politik�.
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sowie der damaligen Beschlussfassung der Bundesregierung zu Gender Mainstreaming 
wurden die leitenden Prinzipien � GM als durchgängiges Prinzip sowie positiv-diskrimi-
nierende Maßnahmen � inhaltlich und organisatorisch erläutert. Alle inhaltlichen Entwick-
lungsphasen (Aktionen 1 bis 3) und alle Arbeitsschritte von der geschlechterdifferenzier-
ten Problemanalyse bis hin zum Monitoring werden den Entwicklungspartnerschaften 
verbindlich vorgeschrieben. 

Dieses PGI-Kapitel kombiniert eine inhaltliche Zusammenfassung der im gesamten PGI 
enthaltenen fachpolitischen Hinweise zur Gleichstellung der Geschlechter mit einer prä-
zisen Darlegung der organisatorischen Vorschriften. Hilfreiche Hinweise bspw. zur gen-
derkompetenten und geschlechterparitätischen Zusammensetzung der Entwicklungs-
partnerschaften sind ebenso zu �nden wie Hinweise zur strategischen Einbeziehung der 
Programmevaluation.

Das Kapitel offenbart ein hohes Maß an Verbindlichkeit. Es vermittelt eine inhaltliche 
Orientierung und präzise Angaben zur konkreten Umsetzung. Der Überblick über die zu 
erfüllenden Aufgaben der jeweiligen AkteurInnen ist hilfreich und handlungsanleitend. 
Diese Art der zusammenfassenden Integration von Gender Mainstreaming in ein Pro-
grammplanungsdokument ist als vorbildlich zu bezeichnen: Eine überschaubare � für 
alle Prozessbeteiligten nachvollziehbare � Anleitung zum Denken und Handeln.

3.	 Die gleichstellungspolitische Fachspezi�k in Abgrenzung zu Gender 
Mainstreaming als Steuerungsprinzip

Im Zuge der ersten Umsetzungsphase der GI EQUAL wurde von vielen Beteiligten eine 
Zielkomplexität der GI EQUAL in Deutschland angesprochen. Neben dem übergeord-
neten Ziel der Entwicklung von arbeitsmarktpolitischen Innovationen, die es in den �Main-
stream� zu überführen galt, gliederte sich EQUAL in neun thematische Schwerpunkte. 
Darüber hinaus existierte eine Reihe an Grundsätzen (Transnationalität, Empowerment) 
und Querschnittszielen (Chancengleichheit, IuK-Technologien, Bekämpfung von Rassis-
mus).

Das PGI selbst enthält kein eigenständiges Kapitel zu Gender Mainstreaming, was sich 
im Übrigen auch nachteilig für die steuernde Ebene der Programmumsetzung ausgewirkt 
hat. Somit lag es nahe, dass es zu einer begrif�ichen Verwechselung bzw. Gleichsetzung 
mit dem Querschnittsziel Chancengleichheit kam. Die EQUAL-Programmevaluation be-
zeichnete Gender Mainstreaming demgegenüber als übergeordnetes Steuerungsprin-
zip, welches es in allen o. g. Gliederungen der Programmarchitektur anzuwenden gilt.13

Hilfreich wäre in dieser Frage eine Erläuterung in der Programmplanung des PGI ge-
wesen, die verdeutlicht, wie sich die Strategie des Gender Mainstreaming zum Ziel der 
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern verhält. Welche Gegenstände, Ver-
fahrensschritte und Prozesse fokussiert GM? Und worin manifestiert sich das Ziel der 
Geschlechtergerechtigkeit?

Obgleich das PGI zu dieser systematischen Verortung von GM und Chancengleichheit 
keine grundsätzlichen, sondern nur implizite Erklärungen bietet, leistet es auf der Ebe-
ne der gleichstellungspolitischen Durchdringung der Fachpolitiken wertvolle Beiträge.  

13 BMWA (Hg.): Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002 � 2006, Jahresbericht 2002, Mid-Term-
Bericht, Berlin, Bremen, Köln, Teltow, im Oktober 2003, S. 209.
Vgl.: BMFSFJ (Hg.): �Zur Implementierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming im Europäischen  
Sozialfonds�, ein Leitfaden. Autorinnen: Meseke, Henriette und Dr. Frey, Regina, Berlin, 2004. 
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Die thematische Ausrichtung des Ziels Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
gliedert sich in die Unterthemen �Vereinbarkeit von Familie und Beruf�14sowie den �Ab-
bau geschlechtsspezi�scher Diskrepanzen� und folgt damit der Systematik auf EU-Ebe-
ne. Parallel hierzu werden in fast allen anderen thematischen Schwerpunkten die jeweils 
relevanten gleichstellungspolitischen Aspekte diskutiert und Ziele formuliert. Dies ist der 
richtige Ansatz, der dem folgenden Leitsatz tatsächlich Gehalt gibt: �Alle Entwicklungs-
partnerschaften, nicht nur die im Themenbereich �Chancengleichheit�, sind verp�ichtet, 
eine Strategie und einen Mechanismus zu entwickeln, der die kontinuierliche Einbezie-
hung der Geschlechterperspektive im Sinne des Gender Mainstreamings in ihre Aktivi-
täten sicherstellt.� (PGI, S. 252 ).

4.	 Die Festlegung der Zielgröße: Sex-counting als Minimalstandard 

Ein letzter � aus unserer Perspektive elementarer und häu�g unterschätzter �Bestandteil 
einer Programmplanung soll hier noch Erwähnung �nden: Die Festlegung einer Quote 
zur Förderung von Frauen und Männern. Das PGI legte das Ziel einer Teilnahmequote 
von 50 Prozent Frauen fest.15 Die GI EQUAL ging damit weit über die frauenspezi�schen 
Zielquoten des ESF, aber auch der bundesdeutschen Arbeitsmarktpolitik hinaus. Deren 
Quoten bemessen sich in der Regel am Anteil der Frauen an allen Arbeitslosen und ihrer 
relativen Betroffenheit durch Arbeitslosigkeit16 und reproduzieren damit lediglich einen 
zuvor statistisch errechneten Status Quo.  

Über solche Zielquoten lässt sich bekanntlich gut streiten: Große Übereinstimmung 
gibt es darüber, dass eine Zielquote nur eine begrenzte Aussagekraft hinsichtlich der 
tatsächlichen Realisierung von mehr Geschlechtergerechtigkeit besitzt. Wenn in einem 
Programm z. B. 60 Prozent der weiblichen Teilnehmenden in geschlechterstereotypen 
�Sackgassenberufen� mit untertari�ichem L ohngefüge quali�ziert würden, hätten wir 
zwar eine gute Förderquote, aber ein schlechtes gleichstellungspolitisches Ergebnis. 

Dem ist entgegenzuhalten: Die geschlechtsspezi�sche Förderquote ist im Rahmen des 
ESF plan- und steuerbar, nicht aber der geschlechtshierarchisch segregierte Arbeits-
markt. Neben einem grundsätzlichen Wandel in den Einstellungs- und Verhaltensmustern 
von Männern und Frauen selbst erforderte dies vielmehr konzertierte Aktionen zwischen 
Politik, Verwaltung � insbesondere der Bundesagentur für Arbeit �, den Sozialpartnern 
und entsprechenden ExpertInnen. Solange dies auf sich warten lässt, sollte das �sex-
counting� nicht gering geschätzt werden, sondern entsprechende Benchmarks kombi-
niert mit einem geschlechtergerechten Mitteleinsatz als minimaler Standard beibehalten 
werden.

Fazit 

Anhand des Programmplanungsdokuments von EQUAL lässt sich aufzeigen, was eine 
im Hinblick auf die Förderung von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern gute 
Programmplanung auszeichnet:

Eine prominente Positionierung des T hemas, die den politischen Willen der 
AkteurInnen bezeugt.

14 Unter diesem thematischen Schwerpunkt wird u.a. die Neuverteilung zwischen bezahlter und unbezahlter 
Erwerbs- und Reproduktionsarbeit prominent behandelt.
15 PGI, S. 262
16 Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt 2005. Amtliche Nachrichten der Bundesagentur für Arbeit. 
54.Jahrgang, Sondernummer. Nürnberg, 24. August 2006, S. 123.

n
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Klare Programmstrukturen, in denen die vielfältigen Zielsetzungen hinsichtlich der 
Gleichstellung der Geschlechter, aber auch deren Operationalisierung deutlich 
sichtbar werden. Diese Zielsetzungen müssen � bei aller notwendigen Integration in 
die jeweils spezi�schen Schwerpunkte (Prioritäten) eines Programms � erkennbar 
sein. Strategische Weichenstellungen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming 
müssen ebenso transparent sein wie die originären gleichstellungspolitischen 
Ziele.

Beide Aktionsbereiche � Gender Mainstreaming und die Gleichstellung der 
Geschlechter � müssen �nanziell unterlegt sein.

Die fachpolitischen Themen müssen gleichstellungspolitisch durchwoben sein.

Erforderlich sind quantitative und qualitative Zielsetzungen. Sie müssen über den 
derzeitigen Status quo der strukturellen Diskriminierung hinausreichen, wenn sie 
selbigen nicht lediglich reproduzieren wollen. 

Die Programmplanung ist die Grundlage für die Programmsteuerung. Um steuern zu 
können, müssen Ziele und die Schritte zur Zielerreichung präzise formuliert werden. 
Andernfalls bleiben Gender Mainstreaming und die Förderung von Geschlechtergerech-
tigkeit der Beliebigkeit unterworfen. Der folgende Abschnitt erläutert wichtige Aspekte 
zu diesem Bereich.

1.2	 Gender Mainstreaming in der Programmbegleitung und 
Programmsteuerung

Die Komplexität der GI EQUAL in Deutschland wurde bereits angesprochen. Nicht min-
der komplex sind ihre Elemente der Steuerung. Im Rahmen der Programmevaluation 
wurde eine Grundstruktur steuerungsrelevanter Elemente in EQUAL  entwickelt17, die 
verdeutlicht, dass es im Rahmen der Steuerung eines Programms nicht nur um die Aus-
übung der Kontrollfunktion durch die federführenden Verwaltungsinstanzen selbst geht, 
sondern ebenso darum

Ĕ die Beachtung der Programmziele und deren Operationalisierung, 

Ĕ die Beachtung des Verlaufs der materiellen / �nanziellen Umsetzung, 

Ĕ die Berücksichtigung der Ergebnisse von Evaluationen18

durch alle Prozessbeteiligte innerhalb der sozialpartnerschaftlichen Abstimmungsverfah-
ren sicherzustellen. 

Es handelt sich also um ein umfangreiches und vielschichtiges System mit verschie-
denen AkteurInnen mit unterschiedlicher Entscheidungsbefugnis und Funktion, in dem 
es gilt, Gender Mainstreaming an den richtigen Nahtstellen zu integrieren. 

Von der grundsätzlichen Fragestellung ausgehend, was förderliche und hemmende As-
pekte in der Programmsteuerung der GI EQUAL  hinsichtlich der Förderung von Ge-

17 BMWA (Hg.): Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002 � 2006, Jahresbericht 2002, Mid-Term-
Bericht, Berlin, Bremen, Köln, Teltow, im Oktober 2003, S.75ff.
18 Die Evaluation erhält im Rahmen dieser Handreichung einen gesonderten Abschnitt.

n

n
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schlechtergerechtigkeit waren, konzentrieren wir uns im Folgenden auf:

1. die Steuerungsinstanzen (Verwaltungsbehörde, Begleitausschüsse oder Steue-
rungsgruppen sowie die Technische Hilfe als institutionelle Instanz19).

2. das Begleitsystem für eine laufende periodische Berichterstattung (Monitoring 
und Controlling).

Eine Besonderheit in EQUAL war die Organisation übergreifender Netzwerke zum Er-
fahrungsaustausch, zur gemeinsamen Strategieentwicklung und zur Vorbereitung des 
Mainstreaming � die Nationalen Thematischen Netzwerke. In der ersten Förderrunde 
wurden insgesamt 14 Thematische Netzwerke auf Bundesebene gegründet. Zum The-
menbereich Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern wurden die Netzwerke 
�Vereinbarkeit von Familie und Beruf� sowie �Gender Mainstreaming� etabliert. 

Obgleich die Thematischen Netzwerke keine of�zielle Steuerungsfunktion in EQUAL hat-
ten, kam ihnen dennoch eine steuerungsrelevante Dimension zu: Die Vernetzung und der 
Erfahrungsaustausch ergaben zwangsläu�g eine Re�ektion über politische, �nanzielle 
und organisatorische Rahmenbedingungen in der Umsetzung fachpolitischer Vorhaben. 
Die Aktivitäten des bundesweiten N etzwerks Gender Mainstreaming � entsprechend 
der Logik von GM keiner spezi�schen Fachpolitik zugehörig � soll deshalb in diesem 
Kapitel integriert dargestellt werden. Bereits die Entscheidung in der Programmplanung, 
ein solches Netzwerk zu gründen, muss positiv hervorgehoben werden. Mehr noch geht 
es aber um die Frage, welchen Nutzen alle Beteiligten aus einer vernetzten Arbeit erfah-
rener und engagierter GM-AkteurInnen ziehen können. Hierzu werden Erfahrungswerte 
geschildert und Rückschlüsse gezogen.

1. Die Steuerungsinstanzen 

Als Instanzen, die entscheidungsbefugt sind bzw. Kontrollfunktionen im Sinne einer Pro-
grammsteuerung haben, gelten die Verwaltungsbehörde und der Begleitausschuss. Als 
Unterstützungsstruktur, die gleichwohl Ein�uss auf die Steuerung eines Programms be-
sitzt, gilt die Technische Hilfe. Die Verwaltungsbehörde ist die oberste Instanz mit den 
entsprechenden Weisungsbefugnissen. Der Begleitausschuss fungiert im Rahmen des 
partnerschaftlichen Abstimmungsprozesses als Kontrollgremium. Die Technische Hilfe 
gilt als Unterstützungsstruktur für die Umsetzung und Begleitung, d.h. das Monitoring 
und Controlling.

Grundsätzlich muss Gender Mainstreaming in all diesen Instanzen verankert sein. Wie 
aber kann eine solch anspruchs- und voraussetzungsvolle Strategie wie GM in diesen 
Gremien thematisiert werden? Die Integration von Gender Mainstreaming in und durch 
die Steuerungsinstanzen wird als ungenügend bilanziert: �Der Begleitausschuss kann 
die wichtige Aufgabe nicht nur einer AG oder einem Netzwerk überlassen�, konstatier-
te das Mitglied des Begleitausschusses Maria Kathmann, Vorsitzende des Deutschen 
Frauenrates, am Übergang von der ersten zur zweiten Förderrunde.20 Andere Gender-
ExpertInnen unterstützen diesen Eindruck, dass sich der Begleitausschuss nur marginal 
mit der Frage der Geschlechtergerechtigkeit befasst habe. 

19 Der Begriff der Technischen Hilfe kennzeichnet sowohl einen Teil der �nanziellen Ausstattung eines  
Programms für Verwaltung, Evaluation oder Publizität als auch die Einrichtung (Beauftragung) von Unterstüt-
zungsstrukturen.
20 BMWA (Hg.); GI EQUAL, Newsletter 8/März 2004, S. 4.
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Im Hinblick auf die Technische Hilfe bzw. die Nationale Koordinierungsstelle EQUAL wird 
ein ambivalentes Bild gezeichnet: Gelobt wird die �gute und professionelle Öffentlich-
keitsarbeit zu Gender Mainstreaming während der gesamten Förderlaufzeit� (Zitat ESF-
Fondsverwaltung, Bundesland). Die Gender Mainstreaming-Broschüre, der Newsletter, 
die bundesweite Fachtagung sowie die Initiierung und Begleitung der Nationalen The-
matischen Netzwerke Gender Mainstreaming und Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
werden als positive Beispiele hervorgehoben.

Daneben gab es jedoch eine Reihe von Kritikpunkten, die sich auf sehr unterschied-
lichen Ebenen bewegten. Diese betrafen zum einen die mangelnde Kohärenz bzw. die 
fehlende politische Priorisierung, die sich nicht zuletzt in der Nichtbeachtung der Frage 
der Geschlechtergerechtigkeit durch alle Steuerungsgremien manifestierte. Zum ande-
ren fehlte nach Auskunft von Prozessbeteiligten und externen ExpertInnen eine Kontrolle 
der durchgängigen Berücksichtigung der Chancengleichheit in allen Entwicklungspart-
nerschaften. Es gab in der GI EQUAL auch Netzwerke, die sich als komplett resistent 
gegenüber der Geschlechtergleichstellung zeigten. 

Mehr Kontrolle und einheitliche �Begutachtungen� � nicht nur im Antragsverfahren, son-
dern auch im weiteren Prozess der EP-Aktivitäten � war eine herausragende Forderung 
sowohl externer ExpertInnen als auch des NTN Gender Mainstreaming an die Steue-
rungsebene des Programms.
 
Exkurs: Gender Mainstreaming im Antrags- und Prüfverfahren und als Pro-
zessbegleitung

Nach Auskunft der Gender-ExpertInnen, die im Rahmen der Erstellung des Mid-Term-
Berichts (Jahresbericht 2002) zur Integration von Gender Mainstreaming im Interessen-
bekundungs- und Antragsverfahren (erste Förderphase) befragt wurden, waren die An-
forderungen bzgl. Gender Mainstreaming für diese Verfahrensschritte insgesamt nicht 
transparent. Es gab so gut wie keinen Einblick darin, ob und wenn ja, wie Kriterien der 
Geschlechterdimension Berücksichtigung fanden.21

 
Der Diskurs über diese wichtige Frage der gleichstellungspolitischen Steuerung eines 
Programms offenbart eine Fülle an Detailfragen: Auf welche Weise sollte eine fachpoli-
tische Kontrolle zur Thematik Gleichstellung der Geschlechter und Gender Mainstrea-
ming durch die Verwaltung vollzogen werden? Wie kann ein System der Prüfung einer-
seits machbar, d.h. verwaltungstechnisch durchführbar gestaltet sein, und andererseits 
der anspruchsvollen Zielstellung von Gender Mainstreaming gerecht werden? Welche 
(Gender-)Kompetenzen sind für eine solche Aufgabe notwendig, und welche internen 
und externen Personalressourcen braucht ein solches Verfahren? 22

Fest steht: ein Mindestmaß an Kontrolle ist unabdingbar. In der GI EQUAL wurden so-
wohl gemäß PGI als auch gemäß verschiedener Durchführungsanordnungen � seien 
es die Gender-Konzepte, die Gender-Trainings, die geschlechtersensiblen Problemana-
lysen und Strategien � konkret überprüfbare Handlungsanweisungen an die Entwick-
lungspartnerschaften vermittelt.

21 BMWA (Hg.): Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002 � 2006, Jahresbericht 2002, Mid-Term-
Bericht, Berlin, Bremen, Köln, Teltow, im Oktober 2003, S. 216 ff.
22 Vergleiche hierzu: Senator für Wirtschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen: Externe Analyse und 
Beratung zur Ziel 2-Umsetzung im Lande Bremen unter dem Fokus Gender Mainstreaming. Endbericht. 
AutorInnen: Dr. Regina Frey (genderbüro), Thomas Claus (GISA), Irene Pimminger (HU Berlin, BGSS), Petra 
Ahrens (HU Berlin BGSS). Berlin, Magdeburg Juli 2007.
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KennerInnen der Materie wissen jedoch, dass nach Erfüllung dieser o.g. Verp�ichtungen 
die Arbeit erst wirklich beginnt. Von diesem Moment an bewegt man sich allerdings in 
den internen Entwicklungsprozessen der Netzwerke bzw. der beteiligten Träger, die sich 
einer direkten Überprüfung (zu Recht) entziehen. In EQUAL wurde dieser Prozess viel-
fach durch externe ExpertInnen, durch quali�zierte Personen in Teilprojekten (z.B. Bera-
tungsstellen Frau & Beruf) und auch durch EvaluatorInnen mit entsprechender Expertise 
begleitet. Diese GM-Prozessbegleitung wurde als �herausragender Qualitätssprung� für 
die Träger bewertet. �Das Thema ist gleichwertig mitgelaufen und wurde hartnäckig be-
handelt.� (ESF-Fondsverwaltung Bundesland).

In EQUAL wurde ein gänzlich anderer Zugang als im sonstigen ESF-Antragsverfahren 
gewählt, wo in verschiedenen Bundesländern der Ansatz entwickelt wurde, gleichstel-
lungsrelevante Kriterien in das Bewilligungsverfahren zu integrieren. Allerdings sind die 
Voraussetzungen in EQUAL andere: Hier sind Trägerverbünde � die Entwicklungspart-
nerschaften � und eben nicht einzelne Träger durch die gesamte Programmlogik dem 
Gender Mainstreaming verp�ichtet. Der ESF folgt in weiten Teilen trotz positiver Ansätze 
noch immer der Logik des Technischen Dokuments 3 der EUK23, wonach Maßnahmen 
gleichstellungspositiv, gleichstellungsorientiert oder gleichstellungsneutral sein können. 
Nach sechsjähriger Auseinandersetzung mit Gender Mainstreaming wissen wir jedoch, 
dass Gleichstellungsneutralität nicht existiert.24 

Der optimale Weg besteht demzufolge darin, durch Kontrolle (von Anträgen, Zwischen-
berichten etc.) die umsetzenden AkteurInnen � unmissverständlich � auf den richtigen 
Weg zu bringen und sie zugleich durch �nanzierte prozessbegleitende Beratung und 
Unterstützung in die Lage zu versetzen, Gender Mainstreaming prozessual umzusetzen 
und die Geschlechtergleichstellung fachpolitisch zu integrieren. In der ESF-Förderpe-
riode 2007 - 2013 sollte demzufolge eine Antragsprüfung in dieser Kombination aus 
verbindlicher Verp�ichtung und Unterstützung gestaltet sein.

All dies erfordert aber nicht nur eine Sensibilisierung der einzelnen Steuerungsinstanzen, 
sondern auch verbesserte Abstimmungsprozesse zwischen diesen und allen anderen 
Programmbeteiligten. 

Ein Ansatz, Ein�uss auf die Steuerung zu Gender Mainstreaming zu nehmen, wurde in 
der zweiten Förderrunde entwickelt. Die TeilnehmerInnen der � nunmehr � GM-Strate-
giegruppe25 legten ein Monitoringraster vor, welches die Begleitung und Begutachtung 
von GM-Implementierungsprozessen auf EP-Ebene anleitet. Diese Anleitung war für die 
Begleitung der Entwicklungspartnerschaften durch die BeraterInnen der Technischen Hil-
fe konzipiert. In einem guten Austausch zwischen der GM-Strategiegruppe, einer Vertre-
terin der Programmevaluation und dem Leiter sowie einigen BeraterInnen der Nationalen 
Koordinierungsstelle wurde über die Zielstellungen, aber auch die Rahmenbedingungen 
und Ressourcen der Technischen Hilfe zur Umsetzung dieses Dokuments gesprochen. 
Auch wenn keine direkten Konsequenzen hieraus resultierten, das Verstehen und das 
Nachvollziehen der jeweiligen Interessen, Motive und Rahmenbedingungen trugen zu-

23 Der neue Programmplanungszeitraum 2000-2006: Technische Dokumente. Technisches Dokument 
3. Einbeziehung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in die Strukturfondsmaßnahmen, o.O.,  
Dezember 1999.
24 Auch die im Rahmen des Stammblatts verwendete Kategorisierung von Maßnahmen oder Projekten, 
ob diese �hauptsächlich� oder �auch� das Ziel der Gleichstellung verfolgen oder aber sich diesem Ziel 
gegenüber �neutral� verhalten, verfolgt diese Logik, die gemäss der GM-Strategie gar nicht vorhanden 
sein dürfte.
25 Das Nationale Thematische Netzwerk wurde of�ziell aufgelöst und in eine sogenannte Strategiegruppe 
Gender Mainstreaming überführt.
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mindest zu einer besseren Verständigung über dieses vielschichtige Thema bei. 

Die Einbindung von externen und/oder internen Gender Mainstreaming-ExpertInnen in 
die steuerungsrelevanten Prozesse stellt eine wichtige Ressource dar. Die Benennung 
von einzelnen Vertreterinnen aus gleichstellungspolitischen Organisationen ist nicht aus-
reichend, um die T hematik der Geschlechtergerechtigkeit systematisch und kontinu-
ierlich in den Begleitgremien (z.B. den Begleitausschüssen) zu verankern. Gerade die 
Rückkoppelung von Erfahrungen und Zwischenergebnissen ist unabdingbar, um ggf. 
nachsteuern zu können. Es bedarf allerdings auch hier einer politischen Priorisierung von 
Gender Mainstreaming, damit solche Austauschprozesse organisiert werden.

2. Ein Begleitsystem zur Unterstützung und zur Bereitstellung der Ergeb-
nisse der materiellen Programmumsetzung � das Monitoring und Control-
ling

Das Monitoring � �das Beobachten� eines Programms als Voraussetzung einer wirk-
samen Steuerung (jenseits des schmalen Ausschnitts einer �nanziellen Kontrolle gegen-
über den Trägern) � erfolgt auf der Basis von Datenbanken, die durch Datenerfassungs-
systeme gespeist werden. 

In der GI EQUAL wurden in der ersten Förderrunde das EDV-System MEPHISTO und in 
der zweiten Förderrunde das neu entwickelte EQUAL II-Online-System zur Anwendung 
gebracht. Die aus diesen Systemen gewonnenen Informationen sind die Basis für die 
periodischen Berichterstattungen an die EU-Kommission sowie Basis für die umfas-
senderen Evaluationen in Bezug auf die materielle Umsetzung des Programms. 

Zu diesem Themenkomplex gibt es eine Fülle an widerstreitenden Aussagen über die 
Funktionstüchtigkeit, Leistungsfähigkeit, KundInnenfreundlichkeit und nicht zuletzt die Va-
lidität der generierten Daten dieser Systeme. Wichtig für unseren Blickwinkel sind jedoch 
die Fragen, welche Daten in diesen Systemen grundsätzlich erhoben werden und welche 
Daten nicht zur Verfügung stehen. Ist das gesamte Datenset geeignet,  ausreichend ge-
schlechterdifferenzierte Informationen zu erhalten? Sind beispielsweise die Zielgruppen 
alle nach Geschlecht differenziert erfasst? Oder liegt in dieser Frage eine Logik vor, wie 
sie die Bundesagentur für Arbeit in der Darstellung vieler Öffentlichkeitsmaterialien noch 
immer verfolgt, dass nämlich Arbeitslose nach Männern und Frauen unterschieden wer-
den und auf gleicher Ebene eine Aufteilung in Untergruppen wie L angzeitarbeitslose, 
Jugendliche oder MigrantInnen ohne Geschlechterdifferenzierung erfolgt? 

Die o.g. Systeme der Datenerfassung in EQUAL waren beide grundsätzlich geeignet,  
eine fundierte Auswertung geschlechtsspezi�scher Daten vorzunehmen. Teilnehmende 
konnten auf der Ebene von Teilprojekten, Entwicklungspartnerschaften aber auch be-
zogen auf thematische Schwerpunkte sowie für das gesamte Programm erfasst wer-
den. Ebenso konnte eine Geschlechterdifferenzierung hinsichtlich der unterschiedlichen 
Personen- oder Zielgruppen wie beispielsweise MigrantInnen, Langzeiterwerbslose Per-
sonen oder Jugendliche vorgenommen werden. 

Ein wichtiges Ergebnis des Monitoring wurde bereits im ersten Kapitel angesprochen. 
In EQUAL wurden in der ersten Förderrunde knapp 54 Prozent Frauen mit einem Pro-
Kopf-Mitteleinsatz von ebenfalls 54 Prozent gefördert. In der zweiten Förderrunde sank 
der Anteil von Frauen auf 44,7 Prozent, obgleich im Themenbereich Chancengleichheit 
vier Entwicklungspartnerschaften mehr gefördert wurden, als in der ersten Förderrunde. 
Im Thematischen Schwerpunkt Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurden nunmehr le-
diglich 41,6% Frauen gefördert, im Thematischen Schwerpunkt Abbau von geschlechts-
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spezi�schen Diskrepanzen betrug ihr Anteil noch immerhin 54%.26 

Das �Vorzeigeergebnis� aus der ersten Förderrunde hinsichtlich der Partizipation von 
Frauen wurde in der zweiten Förderrunde nicht aufrecht erhalten. Mehr noch, die vom 
PGI als wesentliche Bereiche zur Förderung von Frauen ausgewiesenen Thematischen 
Schwerpunkte �Vereinbarkeit� und �Abbau  von  Diskrepanzen�  weisen einen überpro-
portionalen Anteil von Männern aus. Zu fragen ist, ob diese männerspezi�sche Förde-
rung zur Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern beiträgt. Diese Ergebnisse 
entziehen sich zum jetzigen Zeitpunkt der hier zugrunde liegenden Untersuchung.  

Die konkreten Ursachen für diese Entwicklung können nicht mit hundertprozentiger Si-
cherheit genannt werden. Fest steht jedoch, dass mit Beginn der zweiten Förderrunde 
die Auswirkungen der �Hartz-Reformen� unmittelbar spürbar waren: Berufsrückkehre-
rinnen oder Frauen, die auf Grund der Regelungen zur Bedarfsgemeinschaft nach SGB 
II ohne Leistungsbezug sind, �erbringen� keine nationale Finanzierungsbasis. 

Innerhalb der GI EQUAL selbst gab es aufgrund der Förderstruktur keine Möglichkeit, die-
ser Entwicklung entgegenzuwirken. Die Bewilligung der Mittel an die Projekte war erfolgt.  

Die Kernfrage für jedes Monitoring unter dem Blickwinkel der Geschlechtergerechtig-
keit lautet demzufolge, ob auf der Grundlage von geschlechterdifferenzierten Daten und 
Informationen überhaupt gesteuert wird? Für die Zukunft bedeutet dies, dass ein nach 
Geschlechterkriterien funktionstüchtiges Monitoring die Voraussetzung einer Steuerung 
ist. Ob und in welche Richtungen dann tatsächlich interveniert wird, hängt davon ab, wie 
viel politischer Druck existiert und in welche Richtungen sich unterschiedliche Interes-
senlagen bewegen.

1.3	 Gender Mainstreaming in der Evaluation

Wenn wir von EQUAL  als Experimentierlabor sprechen, dann zählt das Konzept der 
Evaluation unbedingt dazu. Jede Entwicklungspartnerschaft wurde durch eine EP-Eva-
luation begleitet, die deren Aktivitäten bewertet und in der Regel auch in ihren Qualitäts-
entwicklungsprozessen unterstützt hat.
 
Die Evaluation der GI EQUAL wurde auf drei Ebenen durchgeführt: der so genannten 
Meta-Evaluation auf europäischer Ebene, der Programmevaluation auf bundesdeut-
scher Ebene sowie den EP-Evaluationen, die als Teilprojekte (erste Förderrunde) oder 
als externe GutachterInnen (zweite Förderrunde) tätig waren.

Die Vorgaben im PGI hinsichtlich der Evaluation sowohl für die Programm- als auch für 
die EP-Ebene waren eher allgemeiner Natur. Hervorzuheben ist in diesem Kontext viel-
mehr das Gesamtkonzept, welches ein Zusammenspiel der Programm- und EP-Ebene 
der Evaluation nach dem Gegenstromprinzip vorsah: Eine Zusammenarbeit auf Basis 
eines gleichberechtigten Austauschs, welche auch für die Weiterentwicklung konzeptio-
neller Grundlagen der Evaluation von Gender Mainstreaming und der Chancengleichheit 
von Frauen und Männern genutzt werden konnte. 

Die EQUAL-Programmevaluation zeichnete sich bereits im Angebotsverfahren dadurch 

26 Vgl.: BMAS (Hg.): Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002 - 2008, Jahresbericht 2005, Innova-
tionsentwicklung in den Netzwerken � Planung und Entwicklung. Berlin, Bremen, Köln, Teltow: September 
2006, S. 11 und 13.
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aus, dass ein integrierter GM-Untersuchungsansatz prominent verfolgt werden sollte. 
Integriert bedeutete, dass durch sämtliche Untersuchungsgegenstände eine geschlech-
terdifferenzierte und/oder gendersensible Analyse und Bewertung erfolgen sollte. Dieses 
Konzept konnte nicht vollständig umgesetzt werden: Innerhalb des Evaluationsteams 
stand permanent zur Diskussion, ob eine vollständige Integration der Geschlechterdi-
mension als Querschnittsthema zu einer Auf- oder Abwertung der Gender-Perspektive 
führen würde. Bei einer Integration des Themas drohe das Risiko des Bedeutungsver-
lustes. Eine Hervorhebung (in Form eigenständiger Kapitel) reproduziere hingegen den 
additiven Beigeschmack der Thematik �Gender�. Ein konstruktiver Umgang mit dieser 
Ambivalenz kann zum jetzigen Zeitpunkt wohl am ehesten darin gesehen werden, einen 
Kompromiss zwischen beiden Varianten zu �nden: Eine eigenständige Bearbeitung, die 
die grundsätzliche Relevanz hervorhebt und ein integrierter Ansatz, der die Geschlech-
terfrage tatsächlich in allen Themenbereichen einer Evaluation zum Vorschein bringt.

Ein weiteres konzeptionelles Element zeichnete die Programmevaluation aus: Die analy-
tische Trennung zwischen Gender Mainstreaming als Strategie und der Chancengleich-
heit zwischen Frauen und Männern als originärem Ziel. Beide Untersuchungsgegenstän-
de wurden sowohl auf der Programmebene als auch auf der EP-Ebene befragt.

Dafür entwickelte die Programmevaluation sowohl für die EP-KoordinatorInnen als auch 
für die EP-EvaluatorInnen Fragebögen (periodisch), die zu beiden Komplexen eine Reihe 
von Fragen enthielten. Zudem wurden im Rahmen der Workshop-Reihen zwischen Pro-
gramm- und EP-Evaluationen bereits in der ersten Förderrunde zwei Workshops zum 
Thema �Evaluation von Gender Mainstreaming und Chancengleichheit� durchgeführt. In 
der zweiten Förderrunde ließ das Interesse der EP-EvaluatorInnen offenbar nach, denn 
es meldeten sich nicht mehr genügend TeilnehmerInnen an.27

Eine andere Form der Kooperation ergab sich bereits in der ersten Förderrunde zwischen 
der EQUAL-Programmevaluation und dem NTN Gender Mainstreaming bzw. dem nachfol-
genden Netzwerk der GM-Strategiegruppe. Die Vernetzung auf dieser Ebene hat zu einem 
konstruktiven Diskurs und nicht zuletzt zur Entwicklung dieser Handreichung beigetragen. 

Die z. T . sehr umfangreichen Jahresberichte der Programmevaluation blieben wahr-
scheinlich einem sehr eingeschränkten Kreis von interessierten Personen vorbehalten, 
obgleich sie öffentlich zugänglich sind. Dass die Thematik �Gender und Gender Main-
streaming in Evaluationen� grundsätzlich an Bedeutung gewinnt, zeigt aber eine GM-
Arbeitsgruppe der DeGEval (Gesellschaft für Evaluation), die seit Ende 2005 zweimal im 
Jahr tagt und zu der sich ExpertInnen aus Deutschland und Österreich treffen.

Das Thema Evaluation von Gender Mainstreaming hat jedoch auch jenseits der Pro-
grammebene in ausgewählten Entwicklungspartnerschaften eine hohe Relevanz geha-
bt. EvaluatorInnen mit ausgewiesener Expertise haben nicht nur den kollektiven Prozess 
der Auseinandersetzung (in den Workshops) bereichert, sondern auch unmittelbar auf 
der Ebene der Entwicklungspartnerschaften positive Impulse setzen können. Die Evalu-
ationsberichte zum Thema Gender Mainstreaming bzw. Gleichstellung der Geschlechter 
stellen einen wertvollen Beitrag zur konzeptionellen Weiterentwicklung von gendersen-
siblen Untersuchungsansätzen dar. Sie geben Auskunft über die Wirkungsweise der 
Strategie, beschreiben Prozesse der Implementierung und zeigen, welche Schwierig-
keiten bezüglich der konkreten Wirkungsebene in den jeweiligen Fachpolitiken auftre-
ten. Die Expertise, die hier aufgebaut wurde, stellt eine wertvolle Ressource für künftige 
Evaluationen dar. 

27 Protokolle und Vorträge sind unter www.evaluation-equal.de zu erhalten.
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1.4	 Gender Mainstreaming bei der Umsetzung in den  
Entwicklungspartnerschaften

Die Herstellung von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern galt in der Ge-
meinschaftsinitiative (GI) EQUAL als eines der zentralen Querschnittsziele. Alle Entwick-
lungspartnerschaften waren verp�ichtet, geschlechtsspezi�sche Aspekte bei der Pla-
nung und Durchführung ihrer Projekte zu berücksichtigen. Zur Systematisierung und 
Strukturierung dieses Prozesses wurde ihnen zur Au�age gemacht, die Strategie des 
Gender Mainstreaming zu implementieren.28 
 
Die Ergebnisse der Programmevaluation weisen darauf hin, dass die Mehrheit der Ent-
wicklungspartnerschaften der Forderung des Programms nachgekommen ist: �Fast ein 
Drittel der Entwicklungspartnerschaften verfolgten die Herstellung von Chancengleich-
heit zwischen den Geschlechtern mit hoher Priorität. Immerhin 57 Prozent der Entwick-
lungspartnerschaften maßen dem Querschnittsziel eine mittlere Bedeutung bei. Für 
lediglich 13 Prozent der Entwicklungspartnerschaften hatte das Querschnittsziel keine 
oder eine nur geringe Priorität.� 29 

Der programmatischen Vorgabe, zur Förderung von Chancengleichheit Gender Mainstrea-
ming zum verbindlichen Element der Programmumsetzung zu machen, wurde von den Ent-
wicklungspartnerschaften � wenn auch mit unterschiedlicher Gewichtung � entsprochen:

Alle Entwicklungspartnerschaften führten Gender-Trainings durch. 

In der zweiten Förderrunde entwickelte der überwiegende Teil der Entwicklungs-
partnerschaften ein Konzept für die Implementierung von Gender Mainstreaming. 

In vielen Entwicklungspartnerschaften wurde Gender Mainstreaming als kontinu-
ierlicher Prozess verankert. 

Es wurden neue Ansätze der Implementierung entwickelt � und teilweise mit groß-
em Erfolg umgesetzt.

Natürlich traten in der Praxis auch verschiedene Schwierigkeiten auf. Einige AkteurInnen 
benannten selbstkritisch neben Erfolgen auch Schwächen der Umsetzung. In der Ge-
samtbetrachtung muss dennoch resümiert werden, dass in der GI EQUAL � im Vergleich 
zu anderen Programmen � die Auseinandersetzung mit der Geschlechterthematik in 
einem hohen Ausmaß und großen Intensität geführt wurde. 

Um Projektträgern der zukünftigen ESF-Förderperiode die Möglichkeit zu geben, von den 
vielfältigen vorliegenden Erfahrungen zu pro�tieren, werden im Folgenden die Erkenntnisse 
der Entwicklungspartnerschaften dargestellt, fördernde wie hindernde Faktoren heraus-
gearbeitet sowie Empfehlungen für zukünftige Umsetzungen von Gender Mainstreaming 
in Netzwerken formuliert. Präsentiert werden u. a. gelungene Praxis-Beispiele. 

Die Auswertung basiert schwerpunktmäßig auf den Ergebnissen

der durchgeführten ExpertInnen-Interviews mit VertreterInnen von Entwicklungs-
partnerschaften. Zu den Interview-PartnerInnen zählten zehn KoordinatorInnen, von 

28 Programm für die GI EQUAL, S. 252ff
29 Vgl. Jahresbericht der Programmevaluation 2005, S. 81; diese Einschätzung geht zurück auf Aussagen 
von EvaluatorInnen.
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denen fünf auch gleichzeitig für die Implementierung von Gender Mainstreaming zu-
ständig waren, sechs in der Programmumsetzung tätigen Gender Mainstreaming-
ExpertInnen sowie eine auch in die Gender Mainstreaming Beratung involvierte 
Evaluatorin.

Die meisten Interview-PartnerInnen waren bereits in der ersten Förderrunde an 
der GI EQUAL beteiligt. Folglich wurden auch Erfahrungswerte der ersten Förder-
runde eingebracht. 

Die Entwicklungspartnerschaften waren in unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten aktiv, unterschieden sich auch hinsichtlich ihrer Art und Weise 
der Umsetzung von Gender Mainstreaming, stimmten aber darin überein, dass 
sie der Zielstellung Chancengleichheit bzw. Gleichstellung eine hohe Bedeutung 
beimaßen. Demzufolge setzten die Mehrzahl der in die Untersuchung einbezo-
genen Entwicklungspartnerschaften, trotz auch hier auftretender Schwierigkeiten, 
Gender Mainstreaming tendenziell erfolgreich um.

 
Des Weiteren wurden berücksichtigt:

von der Nationalen Koordinierungsstelle EQUAL und den Entwicklungspartner-
schaften veröffentlichte Dokumente 

zahlreiche von den Entwicklungspartnerschaften zur Verfügung gestellten 
Dokumente wie z.B. Gender Konzepte, Leitfäden, Protokolle, Arbeitsplanungen, 
Sach- und Evaluationsberichte 

die in den Jahresberichten der Programmevaluation veröffentlichten Ergebnisse 
zur Umsetzung von Gender Mainstreaming.

Der erste Teil des Kapitels fokussiert auf die Gestaltung der organisatorischen Rahmen-
bedingungen der Entwicklungspartnerschaften. Im zweiten Teil werden Erfahrungen der 
konkreten Umsetzung von Gender Mainstreaming-Strategien innerhalb der Entwick-
lungspartnerschaften ausgewertet.
 
Mit den folgenden Ausführungen sollen Anregungen für zukünftige Programmumset-
zungen und insbesondere auch zur Vermeidung von Fehlern gegeben werden.

1.4.1	Z ur Ausgangssituation der Entwicklungspartnerschaften 

Um den Handlungsrahmen der Entwicklungspartnerschaften darzustellen, wird zu-
nächst deren programmatische Ausgangssituation in den Blick genommen. 

Mit der De�nition von Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern als Quer-
schnittsziel im Programm der GI EQUAL wurde festgelegt, dass alle Entwicklungspart-
nerschaften mit ihren Aktivitäten einen Beitrag zum Abbau der Diskriminierung von Frau-
en auf dem Arbeitsmarkt leisten sollten. Im Programmplanungsdokument (PGI) wurden 
die Problemlage, die Zielsetzungen wie auch die entsprechenden Anforderungen an 
die konkrete Umsetzung kompetent vermittelt. Die Ausführungen boten eine fundierte 
Grundlage für die Operationalisierung auf der Ebene der Entwicklungspartnerschaften: 

Der Analyseteil lieferte detaillierte Informationen bezüglich existierender 
Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt: Die 
Darstellung der Problemlagen erfolgte weitestgehend geschlechterdifferenziert. 
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Im Strategieteil wurde die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern als 
explizite Zielstellung eines Themenbereichs sowie als ein von allen Akteuren zu 
verfolgendes zentrales Querschnittsziel benannt. Für die meisten Themenbereiche 
wurden mögliche Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen angeführt. 

Im Kapitel 8 Weitere Informationen zur technischen Umsetzung des Programms 
wurden die inhaltlichen und organisatorischen Vorkehrungen zur Implementierung 
von Gender Mainstreaming de�niert. 

30

Allerdings ließ das Programm Indikatoren für die Bewertung der Zielerreichung, die der 
Umsetzung einen noch verbindlicheren Charakter verliehen hätten, vermissen. 

Aus der Perspektive der Entwicklungspartnerschaften erwiesen sich 

die prominente Verankerung von Gender Mainstreaming im Programm sowie

die Übersetzung der Vorgaben durch die Programmverwaltung 

als wichtige Erfolgsfaktoren für die konkrete Umsetzung. Gegenüber den AkteurInnen 
der Projekte konnte, so die übereinstimmende Erfahrung von KoordinatorInnen wie auch 
Gender Mainstreaming-ExpertInnen, überzeugend vertreten werden, dass die Gleich-
stellung von Frauen und Männern �von �oben� gewollt� ist, die Implementierung von 
Gender Mainstreaming zu den �Standard-Anforderungen� gehört und damit ein von den 
Projekten zu leistender �Aufwand� ist, �der einfach dazu gehört�. 

Insbesondere in der Arbeit mit denjenigen Personen, die bislang noch keinen Nutzen von 
Gender Mainstreaming für die Projektarbeit erfahren hatten, war die Top-down-Vermitt-
lung von entscheidender Bedeutung. Für Gender Mainstreaming-BeraterInnen war der 
�Hinweis auf das Programm� ausschlaggebend, um �überhaupt angehört� zu werden und 
als ernst zu nehmende Beratungsstelle in die Arbeit mit den Projekten �reinzukommen�. 

Im Programm wurden keine budgetären Festlegungen für die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming getroffen. Doch wurden - den anspruchsvollen Anforderungen ange-
messen - Gesamtmittel in vergleichsweise hohem Umfang beantragt sowie auch von 
der nationalen Koordinierungsstelle bewilligt. Die �nanzielle Ausstattung diesbezüglich 
variierte zwischen zwei und 10 Prozent (Spitzenwert) des Gesamtvolumens einer Ent-
wicklungspartnerschaft und wurde von den Beteiligten als relativ gute Ausgangslage 
bewertet. 

Begünstigt wurde die Implementierung auch durch die besondere Förderstruktur der 
Gemeinschaftsinitiative: Wie bereits erwähnt, erhielten nicht einzelne Projekte, sondern 
Projektverbünde, so genannte Entwicklungspartnerschaften, Fördermittel. Aus fol-
genden Gründen erwiesen sich die entsprechenden Strukturen der GI EQUAL zumeist 
als vorteilhaft für die Umsetzung von Gender Mainstreaming:

Die N etzwerke ermöglichten den Aufbau einer trägerübergreifenden Gender 
Mainstreaming-Begleit- und Unterstützungsstruktur und die Einbindung von aus-
gewiesenen Gender Mainstreaming-ExpertInnen. 

Die Netzwerke boten die Chance für trägerübergreifenden Austausch, Re�exion 
und gegenseitige Unterstützung sowie der gegenseitigen Kontrolle.

30 Vgl. Programmevaluation 2002, S.43f
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Die thematisch ausgerichtete bundesweite Vernetzung der Entwicklungspartnerschaften 
bot zudem einen guten Rahmen für einen genderpolitischen Fachdiskurs und die Ver-
breitung erfolgreicher Ansätze auch über den Rahmen des Projektverbundes hinaus.

Dementsprechend waren bei den beteiligten AkteurInnen Lernprozesse deutlich fest-
stellbar. Viele MitarbeiterInnen, die an Projekten der ersten Förderrunde teilgenommen 
hatten, zeigten sich offen gegenüber der Thematik und verfügten teilweise auch über 
recht gute Kenntnisse zu Gender Mainstreaming. Die relativ lange Förderdauer von drei 
bzw. sechs Jahren begünstigte dies, da sie einen kontinuierlichen L ernprozess, den 
Aufbau einer Vertrauensbasis und den konstruktiven Umgang mit Kon�ikten ermöglichte 
bzw. förderte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Aus der Perspektive der umsetzenden AkteurInnen 
haben sich folgende Faktoren der Programmgestaltung als förderlich für die Umsetzung 
der Gender Mainstreaming-Strategie erwiesen:

Das Programmplanungsdokument (PGI) bot eine fundierte Grundlage für die 
Operationalisierung. 

Die �nanziellen Rahmenbedingungen waren vergleichsweise günstig. 

Die Entwicklungspartnerschaften waren förderlich für die Errichtung einer Begleit- 
und Unterstützungsstruktur wie auch für den Austausch unter den Projekten.

Das thematische N etzwerk der GI EQUAL  bot gute Möglichkeiten für einen 
Fachdiskurs und die Verbreitung erfolgreicher Ansätze.

Der lange Förderzeitraum begünstigte entsprechende Lernprozesse.

1.4.2	Z ur Gestaltung der organisatorischen Rahmenbedingungen innerhalb 
der Entwicklungspartnerschaften

Das Gelingen der Umsetzung von Gender Mainstreaming setzt gute organisatorische 
Rahmenbedingungen voraus. Dem Prozess der Gestaltung dieser Rahmenbedin-
gungen sollte daher ebenso große Aufmerksamkeit geschenkt werden wie der kon-
kreten Umsetzung. Im Folgenden wird herausgearbeitet, welche Faktoren beim Aufbau 
und der Gestaltung von Netzwerken hinsichtlich der Implementierung und Umsetzung 
von Gender Mainstreaming erfüllt sein sollten. 

1.4.2.1	 Einsatz von �nanziellen Ressourcen

Die Implementierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming kostet Geld. Nur wenn 
ausreichend �nanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen, können adäquate Leistungen 
erbracht werden. 

In der GI EQUAL gab es von programmatischer Seite keine Vorgaben oder Empfeh-
lungen an die Entwicklungspartnerschaften zur Höhe der für diesen Zweck zu veran-
schlagenden Mittel. Dennoch führte die Gewichtung des Querschnittsziels im Programm 
dazu, dass in der Regel ausreichend hohe �nanzielle Mittel bewilligt wurden. Diese wur-
den u.a. für folgende Aktivitäten verausgabt:
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Gender-Trainings, Gender-Workshops, Gender-Schulungen,

Gender Mainstreaming bezogene Begleit- und Unterstützungsstruktur, z.B. in 
Form eines Teilprojekts oder einer Personalstelle bei der Koordination,

Evaluation unter Gesichtspunkten des Gender Mainstreaming,

Beratungsleistungen durch externe ExpertInnen,

Studien, wissenschaftliche Recherchen und Fachvorträge,

konkrete Umsetzung in den Projekten.

Als sinnvoll wurde von vielen der Befragten die Vorgabe erachtet, dass die für Gender 
Mainstreaming eingeplanten und verausgabten Ressourcen in der Entwicklungspartner-
schaft wie in den Projekten als solche auszuweisen sind. Mit dieser Aufgabe betraute 
Einrichtungen benannten ein klar de�niertes Budget, über das eigenständig verfügt wer-
den kann, als wichtige Voraussetzung für eine unabhängige Gestaltung ihrer Arbeit.

Auf Projektebene hatte die Festlegung eines Budgets für Gender Mainstreaming, von 
dem beispielsweise Trainings und Fortbildungen �nanziert wurden, einen weiteren po-
sitiven Effekt: Die genderbezogenen Angebote wurden von den Projekten �eingekauft�. 
Durch die Deklarierung als Dienstleistung wurde ihr Wert in höherem Maße wahrgenom-
men, was zu einer aktiveren Teilnahme an den Angeboten führte. 

Folgende Faktoren sollten bei der Gestaltung der �nanziellen Rahmenbedingungen be-
rücksichtigt werden:

Für die Implementierung von Gender Mainstreaming müssen Finanzen in ad-
äquatem Umfang eingeplant und beantragt werden. Je nach Aufwand und 
Vorerfahrungen der Projektträger sind Anteile zwischen zwei und zehn Prozent 
des Gesamtfördervolumens anzusetzen.

Bei der Projektumsetzung sollte ein Budget für Gender Mainstreaming ausgewie-
sen werden.

1.4.2.2	S icherstellung der quali�katorischen Voraussetzungen 

Gender Mainstreaming kann nur gelingen, wenn für diese Aufgabe quali�ziertes 
Personal bereitgestellt werden kann. Ist ein Quali�zierungsde�zit vorhanden, müssen 
Quali�kationsmaßnahmen eingeleitet, Personalentscheidungen getroffen und/oder der 
Tätigkeitsbereich extern vergeben werden. 

Zur Sicherstellung der quali�katorischen Voraussetzungen forderte das Programm der 
GI EQUAL von allen Entwicklungspartnerschaften die Durchführung von Gender-Trai-
nings sowie die Einbindung kompetenter Organisationen bzw. einzelner Personen in das 
Netzwerk. Die AutorInnen des Programms nahmen mit dieser Forderung vorweg, dass 
der überwiegende Teil der operativen Projektträger nicht über die geforderten Voraus-
setzungen verfügte. 

In der T at hatten zu Beginn der ersten Förderrunde einige AkteurInnen den Begriff 
�Gender Mainstreaming� noch nicht gehört, viele wussten nicht, was sich hinter der Stra-
tegie � in Abgrenzung zur klassischen Frauenförderung � verbirgt. In der zweiten För-
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derrunde vermochten zumindest die MitarbeiterInnen der bereits an EQUAL beteiligten 
Projektträger Grundwissen und Erfahrungen einzubringen. Dabei soll nicht übersehen 
werden, dass sich viele Beteiligte der GI EQUAL auch bereits zuvor differenziert mit Fra-
gen der Geschlechterhierarchie und der Entwicklung von Strategien zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern beschäftigt hatten.
 
Den Vorgaben des Programms verp�ichtet, führten alle Entwicklungspartnerschaften 
zu Beginn der Förderperioden Gender-Trainings durch. Sie stellten im Wesentlichen den 
organisatorischen Rahmen für den Erwerb von Gender-Kompetenz durch die Projekt-
träger dar.
 
Grundsätzlich wird bei Gender-Trainings unterschieden zwischen

einem eher strukturell-, fach- und sachbezogenem Ansatz: Hier steht der fachliche 
Bezug im Vordergrund. Gender wird als Analysekategorie vermittelt. Dabei sollen 
die Teilnehmenden befähigt werden, die Kategorie in ihrem beru�ichen Kontext 
� unabhängig von ihrer Einstellung � anzuwenden. Der Ansatz zielt auf den Erwerb 
von fachlich-methodischer Gender Kompetenz.

einem eher personenbezogenen, selbsterfahrungsorientiertem Ansatz: Hier ste-
hen die Einstellungen und Verhaltensweisen der Teilnehmenden im Vordergrund. 
Die T eilnehmenden sollen ihre Einstellungen und Verhaltensweisen re�ektie-
ren und ggf. verändern. Der Ansatz zielt auf den Erwerb von sozialer Gender-
Kompetenz.31

Für die Projektträger boten die Gender-Trainings gute Möglichkeiten für den Einstieg in 
die Thematik. Meistens wurden die obigen Ansätze kombiniert, da davon ausgegangen 
wurde, dass die Entwicklung auf dem fachlich-methodischen Gebiet meist auch die 
persönliche Ebene voraussetzt. 

Viele Entwicklungspartnerschaften richteten die Trainings zielgruppenspezi�sch aus: Es 
wurden Trainings für die Leitungsebene, die MitarbeiterInnen der Projekte, die strate-
gischen Partner wie auch für die Teilnehmenden von Maßnahmen angeboten. In einigen 
Entwicklungspartnerschaften wurden auch die quali�katorischen Voraussetzungen der 
beteiligten AkteurInnen bereits bei der Konzeptionierung berücksichtigt. (In der zweiten 
Förderrunde wurde z. B. zwischen �neuen� und �alten� Projektträgern unterschieden.) 
Gute Erfahrungen wurden mit der Einbeziehung des Arbeitskontextes bei der Gestal-
tung der Trainings gemacht. 

Nicht allen Entwicklungspartnerschaften gelang die Formulierung konkreter 
Handlungsschritte als ein Ergebnis der Trainings. Für die Operationalisierung mussten 
weitere Anstrengungen unternommen werden.

Wichtige Ziele bei der inhaltlichen und organisatorischen Ausrichtung der Trainings waren:

Breite Beteiligung: Die aktive Mitarbeit an der Umsetzung von Gender-
Mainstreaming-Strategien setzt theoretisches und methodisches Grundwissen 
voraus. Je mehr Personen über dieses Grundwissen verfügen, desto stärker und 
aktiver die Beteiligung am Prozess. Möglichst viele Beschäftigte sollten die Chance 
der Teilnahme eingeräumt bekommen.

31 Vgl. Blickhäuser, Angelika; Bargen von, Henning 2005, S. 3
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Berücksichtigung der Ausgangssituation und Bedarfslage: Bei der Gestaltung der 
Trainings sollte der fachliche Arbeitskontext eingebunden werden. Mitbedacht wer-
den sollte auch der Erfahrungs- und Handlungshintergrund der Teilnehmenden. 
Unter Umständen bietet sich eine fach- und zielgruppenspezi�sche Ausrichtung 
an.

Anwendungsorientierung: Die T rainings sollten die individuelle und kollektive 
Handlungsfähigkeit fördern. Die Ausrichtung sollte anwendungsorientiert und pra-
xisnah sein.

Neben der Quali�zierung über die Gender-Trainings erfolgte die Sicherstellung der qua-
li�katorischen Voraussetzungen auch über die Einbindung von

Gender Mainstreaming-Beratungsstellungen als Projektträger in die Entwicklungs-
partnerschaft und / oder

externen Gender-ExpertInnen für z.B. Trainings, Workshops und Fachtagungen. 

Mit dem �mehrgleisigen� Verfahren trugen die Entwicklungspartnerschaften der Tatsache 
Rechnung, dass die langfristige und nachhaltige Einbindung von Gender Mainstreaming 
in die Projektarbeit einer Quali�zierung (aller) Beschäftigten bedarf. Die aktuelle Situation 
erforderte aber zudem die Beratung und Unterstützung (externer) Gender-ExpertInnen. 

Bei der Beratungs- und Unterstützungsarbeit durch Gender-ExpertInnen wurde deut-
lich, dass diese neben theoretischem, methodischem und instrumentellem Wissen über 
Gender Mainstreaming auch über fachliche Kenntnisse aus dem Arbeitsbereich des 
Projektträgers verfügen müssen, um die Entwicklung konkreter geschlechterdifferen-
zierter Vorhaben zu begleiten. Als vorteilhaft erwiesen sich auch Erfahrungen in der 
Organisationsentwicklung.

Zur Sicherstellung der quali�katorischen Voraussetzungen für die Implementierung von 
Gender Mainstreaming lässt sich festhalten:

Es sollte geprüft werden, ob die quali�katorischen Voraussetzungen des 
Projektträgers den Anforderungen des Implementierungsverfahrens entsprechen. 
Trifft dies nicht zu, sollte externe Gender-Kompetenz eingebunden werden.

Für die Gewährleistung nachhaltiger Lernprozesse sollten für alle am Prozess be-
teiligte Beschäftigte Gender-Trainings angeboten werden.

Bei der inhaltlichen und organisatorischen Gestaltung der Trainings sollte beachtet 
werden, dass an dem Erfahrungs- und Handlungshorizont der Teilnehmenden an-
geknüpft und auch in fachlicher Hinsicht ein Bezug zum Arbeitskontext hergestellt 
wird.

Im Ergebnis sollten die T rainings zur Formulierung von operativen Zielen und 
Vereinbarungen von konkreten Handlungsschritten führen.

Externe Gender-BeraterInnen sollten auch über fachliche Kenntnisse aus dem 
Arbeitsbereich des Projektträgers sowie des Feldes verfügen. Günstig wirken sich 
auch Erfahrungen in der Organisationsentwicklung aus. 
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1.4.2.3	S icherstellung der kontinuierlichen und systematischen Einbeziehung 
von Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming-Leitfäden empfehlen, die Umsetzung von Gender Mainstreaming 
als langfristigen Prozess zu planen und strukturell zu verankern. Nur die kontinuierliche 
Auseinandersetzung mit geschlechtsspezi�schen Aspekten führe zu nachhaltigen Ver-
änderungen in (der Arbeit von) Organisationen. 

Dementsprechend oblag es entsprechend den Programmvorgaben den Entwicklungs-
partnerschaften, eine Strategie zur Einbeziehung der Förderung von Chancengleichheit 
auszuarbeiten.32 In der zweiten Förderrunde war ein Gender Konzept Bestandteil des 
Bewilligungsverfahrens.

In dem Wissen, dass die professionelle Umsetzung von Gender Mainstreaming nicht nur 
der singulären, sondern der kontinuierlichen und vor allem systematischen Einbindung 
von Gender Kompetenz bedarf, errichteten die meisten der in die Untersuchung einbe-
zogenen Entwicklungspartnerschaften eine trägerübergreifende Begleitstruktur. Mit die-
ser sollte der Umsetzung ein verbindlicher Charakter verliehen werden. Sie beinhaltete 
mindestens Festlegungen zu Aufgaben und Zuständigkeiten sowie zu personellen und 
�nanziellen Ressourcen.
 
Die Begleitstrukturen nahmen in den Entwicklungspartnerschaften verschiedene For-
men an: Die Aufgabe wurde als Personalstelle bei der Koordination oder Evaluation ver-
ortet, an einen Projektträger delegiert oder an externe BeraterInnen übertragen. 

In der Regel kamen ihr die Funktionen der Steuerung und Sicherung der Qualität von 
Gender-Mainstreaming-Prozessen sowie der Sicherstellung von fachlichem und metho-
dischem Know-how zu. Mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen sollte darauf hin-
gearbeitet werden, dass die Entwicklungspartnerschaften ebenso wie die Projekte

gleichstellungspolitische Ziele formulieren, 

Gleichstellungsaspekte bei der Konzeption und Umsetzung ihrer Vorhaben be-
rücksichtigen und 

ihre Produkte und Ergebnisse unter Geschlechtergesichtspunkten überprüfen.

Bei der konkreten Beratung und Unterstützung der Projekte wurde deutlich, dass auch 
hier (vertragliche) Vereinbarungen zu Aufgaben und Zuständigkeiten die Verbindlichkeit 
der Arbeit fördern.

In einer Entwicklungspartnerschaft wurden die �Verhandlungen� zum Beispiel im Rahmen 
so genannter Triangel-Gespräche geführt: Es wurden konkrete Vorhaben vereinbart und 
festgelegt, welche beratende Mitarbeiterin welches Projekt begleitet. Die Ausrichtung 
orientierte sich stark an den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen der Projekte. An den 
Gesprächen nahmen die Koordinatorin eines Netzwerks von Gender Mainstreaming-
ExpertInnen und die Projektleitungen teil. 

Als Folgerungen lassen sich ableiten:

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit geschlechtsspezi�schen Aspekten in 

32 Programm für die GI EQUAL, S. 255.
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der Arbeit der Projektträger erfordert eine strukturelle Verankerung. 

Netzwerke oder andere verbindliche Kooperationsstrukturen bieten die Möglichkeit 
der trägerübergreifenden Organisation einer Begleitstruktur. 

Festgelegt werden sollten mindestens die Aufgaben und Zuständigkeiten sowie 
das zur Verfügung stehende �nanzielle Budget. 

Vertragliche Vereinbarungen fördern die Verbindlichkeit der Arbeit.

1.4.2.4	 Festlegung der Aufgaben und Zuständigkeiten

Die Aufgaben und Zuständigkeiten bezüglich Gender Mainstreaming sollten transpa-
rent und verbindlich geregelt werden. Unabhängig davon ob, die Implementierung in 
Netzwerken oder bei Projektträgern statt�ndet, lassen sich folgende Funktionen bzw. 
Ebenen identi�zieren: Die Leitungsebene (Koordination bzw. Projektleitung), die Gender 
Mainstreaming-Begleitung sowie die Auswertung des Implementierungsprozesses. 

Aufgaben und Zuständigkeiten der Leitungsebene

Die Umsetzung von Gender Mainstreaming gehört in den Verantwortungsbereich der 
Leitung (Top-down-Prinzip). Die Wahrnehmung der Verantwortung trägt maßgeblich 
zum Gelingen bei. 

Diese Erfahrung machten auch die Entwicklungspartnerschaften: Gender Mainstreaming 
konnte nur erfolgreich angewandt werden, wenn die Koordination �das Thema auch ver-
tritt�, die Einsicht in die Notwendigkeit der Einbindung von Gender-Aspekten hatte und 
über den Willen zur Umsetzung verfügte. Das gleiche Prinzip galt für die Umsetzung auf 
Ebene der Projekte: Auch hier begünstigte die aktive und positive Unterstützung durch 
die Projektleitungen den Prozess.

Folgende Aufgaben sollten von der Leitungsebene übernommen werden: 

Vermittlung von Gender Mainstreaming als Anforderung an die beteiligten Projekte 
(externe Anforderung),

Vermittlung von Gender Mainstreaming als Anforderung seitens der Entwicklung
spartnerschaft und unter Umständen auch als Bedingung der Mitarbeit (interne 
Anforderung),

Überzeugungsarbeit hinsichtlich des N utzens für den Projektträger bzw. das 
Projekt (Win-Effekt),

Einleitung von kontinuierlich statt�ndenden Unterstützungs- und 
Überprüfungsprozessen,

Bewertung der Überprüfungsergebnisse (Kontrollfunktion) sowie

Initiierung von Anpassungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen bei Bedarf.
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Aufgaben und Zuständigkeiten der Begleitstruktur zur Umsetzung von 
Gender Mainstreaming 

Die Gender Mainstreaming-Begleitung gewährleistet die kontinuierliche Einbindung von 
Gender Mainstreaming in die Entwicklungspartnerschaft ebenso wie in die Arbeit der 
beteiligten Projektträger. Die Aufgabe beinhaltet:

Koordination und Organisation von Quali�zierungsangeboten (z.B. T rainings, 
Workshops, Fachtagungen),

Koordination von Beratungs- und Unterstützungsangeboten,

Durchführung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten,

Durchführung von Quali�zierungsangeboten.

In vielen Entwicklungspartnerschaften gehörten die Begleitprozesse zu Gender Main-
streaming in den Verantwortungs- wie auch den Tätigkeitsbereich der Koordination. Für 
Quali�zierungsangebote wurden externe ExpertInnen engagiert. Im Unterschied dazu 
wurde die Aufgabe in anderen Entwicklungspartnerschaften an ein (Teil-)Projekt bzw. 
eine Einzelperson mit Gender Mainstreaming-Kompetenz delegiert.

Im ersteren Fall war durch die personelle bzw. institutionelle Union mit der Leitung si-
chergestellt, dass Gender Mainstreaming im Sinne des T op-down-Prinzips verankert 
war. Gleichzeitig bestand die Gefahr der Vernachlässigung der Aufgabe aufgrund von 
Arbeitsüberlastung. Die Beratungs- und Unterstützungsleistungen konnten unter Um-
ständen nicht im gewünschten Umfang bzw. mit entsprechender Intensität angeboten 
werden. Als kon�ikthaft für die konkrete Beratungsarbeit erwies sich die gleichzeitige 
Wahrnehmung von Kontrolle in Funktion der Koordination, was den Aufbau einer Ver-
trauensbasis behinderte. 

In Entwicklungspartnerschaften, in denen die Begleitung (an ein Projekt) delegiert wor-
den war, wurde die Aufgabe � insbesondere wenn hier Fachexpertise eingebunden war 
� in der Regel mit großem Engagement, Kreativität und hohem Anspruch umgesetzt. Als 
Problem stellte sich in manchen Entwicklungspartnerschaften dar, dass die Koordination 
der Entwicklungspartnerschaft ihrer Verantwortung nicht im gewünschten Sinne (siehe 
oben) nachkam. Im ungünstigsten Fall nahm die Gender Mainstreaming-Begleitung ledig-
lich eine Alibifunktion ein. Die Aufgabe, Gender Mainstreaming zu implementieren, wurde 
�wegdelegiert�. Die Beteiligten betrachteten die Auseinandersetzung nicht mehr als für sie 
relevant. Weiter bedurfte es Regelungen zur Sicherstellung des Informations�usses über 
den Prozessverlauf und die Ergebnisse, was nicht immer gewährleistet war.

Bei der konkreten Beratung und Unterstützung der Projekte erwies sich bei aller Professi-
onalität eine adäquate (abgestimmte) personelle Konstellation als Erfolgsfaktor: Eine Ent-
wicklungspartnerschaft erörterte in Anfangsgesprächen bewusst, inwiefern die beteiligten 
Personen hinsichtlich ihrer Persönlichkeiten, Kommunikationsstile, Sinn für Humor und 
notwendigen Fachkenntnisse �zusammen passen�. Zur Grundlage der Zusammenarbeit 
gehörte, dass sich ProjektmitarbeiterInnen und BegleiterInnen �füreinander entscheiden�. 

Es lässt sich folgern:

Die Verantwortung für die Begleitung von Gender Mainstreaming Prozessen muss 
in jedem Fall der Leitungsebene obliegen. 
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Aus quali�katorischen und arbeitsorganisatorischen Gründen kann die Übertragung 
der Aufgabe (nicht der Verantwortung!) an eine Institution oder Person mit Gender-
Kompetenz sinnvoll und zweckdienlich sein. Vermieden werden sollte dabei aber 
die Erfüllung der Funktion eines �Feigenblatts�.

Die konkrete Beratungs- und Unterstützungsarbeit sollte zumindest personell von 
der Wahrnehmung einer Kontrollfunktion unterschieden werden.

Erfolgreiche Beratungsarbeit wird durch ein gutes �Matching� von Personen und 
Kompetenzen begünstigt.

Aufgaben und Zuständigkeiten der Gender Mainstreaming-Überprüfungs
prozesse

Zum wesentlichen Bestandteil der Qualitätssicherung von Gender Mainstreaming-Im-
plementierungsprozessen gehört die Überprüfung der Funktionsweise. Hierzu zählen

die Erhebung von relevanten Informationen und Daten sowie 

deren wissenschaftliche Aufarbeitung für die Kontrolle durch die Leitung auf Ebene 
der Entwicklungspartnerschaften wie der Projekte und zur Information für die be-
teiligten MitarbeiterInnen.

Die Datenerhebung sowie deren Aufbereitung war in den Entwicklungspartnerschaften 
in der ersten Förderrunde häu�g, in der zweiten Förderrunde deutlich seltener Bestand-
teil des Evaluationsauftrages. Einige Entwicklungspartnerschaften übertrugen die Auf-
gabe an eine Institution oder Person mit Gender Mainstreaming-Expertise. In anderen 
Entwicklungspartnerschaften wurde die Tätigkeit von der EP-Koordination durchgeführt. 
Häu�g war die Erhebung geschlechterdifferenzierter Daten dem Engagement einer Per-
son und nicht dem Erkenntnisinteresse der L eitungsebene geschuldet. Dementspre-
chend wurden sie nicht bzw. nur rudimentär bei der Steuerung des Netzwerks bzw. des 
Projekts berücksichtigt.

Es lässt sich folgern:

Überprüfungsprozesse liefern für die Steuerung des Implementierungsprozesses 
relevante Ergebnisse und sollten deshalb gewährleistet sein.

Im Sinne des Top-down-Prinzips gehören die Einleitung von Überprüfungsprozessen 
sowie die Festlegung von Bewertungskriterien zu den Aufgaben der Leitung. In die 
Gestaltung dieser Prozesse sollten die Beschäftigten einbezogen werden.

Unter arbeitsorganisatorischen   und quali�katorischen Erwägungen ist die 
Übertragung der Aufgabe an eine Person oder Institution mit Evaluations- und 
Gender Mainstreaming-Kompetenz sinnvoll. 

Auf Grundlage der Auswertungsergebnisse führt die Leitung die Bewertung des 
Implementierungsprozesses sowie der Ergebnisse durch.

1.4.2.5	S icherstellung des Informationstransfers

Die Organisationsstruktur einer Entwicklungspartnerschaft wie auch eines Projektträ-
gers muss gewährleisten, dass alle Beteiligten über die für ihre Tätigkeiten notwendigen 
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Informationen verfügen. Dies betrifft auch die Umsetzung von Gender Mainstreaming: 
Die Projekte bzw. deren Beschäftigte müssen über die Entscheidung der L eitungse-
bene, Gender Mainstreaming zu implementieren, in Kenntnis gesetzt werden, ebenso 
wie über deren Art der Umsetzung. Im Gegenzug obliegt es den MitarbeiterInnen, die 
Leitung über Ergebnisse und Prozessverlauf zu informieren.
 
In vielen Entwicklungspartnerschaften bereiteten mangelnde Kommunikationsstruktu-
ren vielfältige Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Gender Mainstreaming: Innerhalb 
des Netzwerks setzte sich nur ein Projekt mit Gender Mainstreaming auseinander. Es 
fand kein Transfer in die anderen Projekte und auf die Steuerungsebene statt. Mitar-
beiterInnen nahmen an Trainings teil, ohne darüber aufgeklärt worden zu sein, welche 
Zielsetzung ihre Projektträger mit der Implementierung von Gender Mainstreaming ver-
folgen. Das Arbeitsergebnis einer engagierten Mitarbeiterin fand bei der Projektträgerlei-
tung keinen Anklang, weil diese nicht in den Prozess mit einbezogen worden war. Dies 
sind nur einige Beispiele.

Im Unterschied dazu wurde in anderen Entwicklungspartnerschaften Transparenz be-
züglich des Verlaufs der Gender Mainstreaming Prozesse hergestellt, und das Thema 
wurde als Tagesordnungspunkt in den Steuerungsgremien behandelt. Andere Entwick-
lungspartnerschaften organisierten eigenständige GM-Arbeitskreise oder Arbeitsgrup-
pen. Auch gab es die Variante, dass der Informations�uss über externe BeraterInnen 
sichergestellt wurde.

Es lässt sich folgern:

Den beiden Prinzipien des  �Top-down� und des �Bottom-up� folgend, sind die Aspekte 
der Kontinuität, der Fach- und Prozessorientierung, der hohen Gewichtung sowie der 
Transparenz bei den zu gestaltenden Kommunikationsstrukturen � in Form von Verein-
barungen � zu beachten. 

1.4.3	Z ur Planung der Umsetzung von Gender Mainstreaming

Im Folgenden werden die Erfahrungen, die bei der konkreten Umsetzung von Gender 
Mainstreaming gemacht wurden, dargestellt. Sie beziehen sich im Wesentlichen auf Ent-
wicklungspartnerschaften, die Gender Mainstreaming als kontinuierlichen Lernprozess 
verfolgten und eine Struktur zur Unterstützung und Begleitung der Projekte eingerichtet 
hatten. Die Darstellung erfolgt entlang der Verfahrensschritte, die durchlaufen wurden. 

1.4.3.1	V ermittlung des Verständnisses von Gender Mainstreaming 

Der erste Schritt zur konkreten Umsetzung von Gender Mainstreaming sollte die Vermitt-
lung der politischen Zielstellung, des strategischen Ansatzes, der Methoden sowie der in 
diesem Kontext verwandten Begrif�ichkeiten beinhalten. 

Als Hilfestellung wurden im �EQUAL-Leitfaden zu Gender Mainstreaming� der GD Be-
schäftigung & Soziales (EU-Kommission) sowie in der Publikation des BMAS �Gender 
Mainstreaming � Grundlagen und Strategien im Rahmen der Gemeinschaftsinitiative 
EQUAL� die De�nition von Gender Mainstreaming sowie relevante Begrif�ichkeiten er-
läutert.
Die von einer Gender Mainstreaming-Expertin formulierte eigentlich banale Erkenntnis 
�Nur wer Gender Mainstreaming versteht, kann es auch umsetzen�, bestätigte sich für 
einige Entwicklungspartnerschaften insbesondere beim Übergang von der ersten zur 
zweiten Förderrunde erneut: Der �Nachholbedarf� �neuer� Projektträger und die Notwen-
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digkeit des Know-how-Transfers wurden unterschätzt. Das �Überspringen� der Vermitt-
lung notwendiger Kenntnisse erschwerte die Zusammenarbeit in Folge.
 
Auf die N otwendigkeit fortlaufender quali�katorischer Anstrengungen wies auch die 
Programmevaluation hin: Häu�g werde Gender Mainstreaming mit Frauenförderung 
gleichgesetzt. Auch die Übersetzung von Gleichstellung von Frauen und Männern mit 
Gleichbehandlung entspreche nicht der Strategie des Gender Mainstreaming und be-
dürfe einer Korrektur. 

33

 
Des weiteren wurde deutlich, dass der Erwerb von fachlich-methodischer Gender Main-
streaming-Kompetenz nicht die Auseinandersetzung mit und die Diskussion über die 
politische Zielstellung von Gender Mainstreaming zu ersetzen vermag. Die Vorgaben 
der EU wie auch des Programms lassen hier unterschiedliche Interpretationen zu. Die 
Entwicklungspartnerschaften waren folglich gefordert, sich mit ihren eigenen Werten 
und Grundsätzen (Leitbildern) hinsichtlich des Verhältnisses der Geschlechter auseinan-
derzusetzen. Die Diversität der Vorstellungen spiegelte den Auslegungsspielraum wider. 
Im Folgenden wird die Spannbreite illustriert:

So verfolgte ein Teil der Entwicklungspartnerschaften mit Gender Mainstreaming 
die Herstellung gleicher Ausgangsbedingungen, also die Chancengleichheit 
zwischen Frauen und Männern. Unter Chancengleichheit wurden gleiche 
Ausgangsbedingungen der (Selbst-)Verwirklichung verstanden. 

Im Unterschied dazu strebten andere Entwicklungspartnerschaften die aktive 
Ermöglichung der Teilhabe von Frauen an gesellschaftlichen Ressourcen sowie 
ihre Einbindung in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse in gleichem Maße wie 
Männer an, also eine aktive Gleichstellung mit Männern hinsichtlich der gesell-
schaftlichen Teilhabe. Gleichstellung wurde also auf die Verteilung von materiellen 
Ressourcen und gesellschaftlicher Macht bezogen.

Auch die quer dazu liegende Frage, ob Gender Mainstreaming nur die 
Berücksichtigung der unterschiedlichen Geschlechterperspektiven beinhaltet     
oder hingegen auch den Abbau von geschlechtsspezi�schen Rollenstereotypen 
zum Ziel hat, wurde unterschiedlich entschieden.

Mit dem Verständnis der Zielstellung von Gender Mainstreaming legten sich die Entwick-
lungspartnerschaften auf einen Referenzrahmen für ihre Umsetzungsentscheidungen 
fest. Er bildete gleichzeitig die Grundlage zur späteren Bewertung der Aktivitäten. Dem-
entsprechend wurde die Einigung als Ergebnis der Auseinandersetzung von den Akteu-
rInnen als wichtig erachtet. Bei der Herstellung eines Konsenses variierten die Auseinan-
dersetzungsformen. Folgende Modelle haben sich herauskristallisiert:

Top-down-Ansatz: Die Koordination transportiert die Anforderung der Umsetzung 
von Gender Mainstreaming und legt fest, wie die politische Zielstellung zu verste-
hen ist. Die Beschäftigten der beteiligten Projekte werden informiert.

Bottom-up-Ansatz: Die Auseinandersetzung über das Verständnis von Gender 
Mainstreaming und die zu verfolgende Zielstellung wurde als essentieller Bestandteil 
der Implementierung verstanden. Die Entwicklungspartnerschaft nahm sich die 
für diesen Prozess notwendige Zeit. 

33 Vgl. Jahresbericht der Programmevaluation 2003, S. 107.
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Pragmatischer Umgang: Die Beteiligten verständigten sich darauf, dass ein 
unterschiedliches Verständnis bestehen kann. Es wurde davon ausgegangen, 
dass trotz der Differenzen die gemeinsame Arbeit geleistet werden kann. Die 
Entwicklungspartnerschaft einigte sich auf ein Verfahren zum Umgang mit den 
Unterschieden.

Folgende Erkenntnisse lassen sich aus den Erfahrungen ziehen:

Es bedarf der verbindlichen Vermittlung eines fachlich-methodischen 
Verständnisses von Gender Mainstreaming.

Für die Auseinandersetzung über die Grundsätze und Wertvorstellungen hin-
sichtlich der Gestaltung des Geschlechterverhältnisses (Leitbild) sind Zeit und 
Ressourcen einzuplanen. 

Das Verfahren der Einigung sollte zur Formulierung einer übergeordneten 
Zielstellung führen, die von dauerhaftem Bestand ist. 

1.4.3.2	 Entwicklung von gleichstellungsorientierten Zielen

Eine wichtige Voraussetzung für die Systematisierung und Strukturierung von Projekt-
arbeit ist das Festlegen von Zielen. Diese bieten Orientierung für das kollektive Handeln 
der Projekte sowie für das individuelle Handeln der beschäftigten MitarbeiterInnen. Sie 
weisen die Richtung für die geplanten Aktivitäten und setzen Maßstäbe für die Beurtei-
lung der Ergebnisse. 

Zu unterscheiden gilt es dabei zwischen 

strategischen Zielen, die sich aus den Programmzielen und eigenen übergeord-
neten Zielen ableiten und eine langfristige Orientierung bieten, und 

operativen Zielen, die die Erfüllung der strategischen Ziele konkretisieren und auf 
bestimmte Vorgaben und Aufgabenbereiche bezogen sind. 

In der GI EQUAL mussten die Entwicklungspartnerschaften die langfristigen Ziele ih-
rer Aktivitäten im Antragsverfahren formulieren. Hierzu zählte auch die Frage, wie ge-
schlechtsspezi�sche oder gendersensible Aspekte berücksichtigt werden sollten.
 
Einige Entwicklungspartnerschaften zogen bereits bei der Erstellung der Antragsunterla-
gen Gender Mainstreaming-ExpertInnen zur Beratung hinzu. Die meisten Entwicklungs-
partnerschaften allerdings zogen erst im Rahmen eines Feinsteuerungsprozesses die 
Geschlechterdimension in Betracht. 

In der konkreten Umsetzung von Gender Mainstreaming zeigten sich die Vorteile einer 
möglichst frühen Analyse der geschlechtsspezi�schen Problemlagen und Auswirkungen. 
Gender Mainstreaming als �nachgeschobenes Thema� werde, so ein Koordinator, im-
mer mit zusätzlichem Aufwand in Verbindung gebracht. Die frühe Setzung wurde von 
vielen Befragten als ein entscheidender Faktor für die spätere Akzeptanz benannt.
 
Deutlich wurde, dass sich die Einsicht in die N otwendigkeit der Berücksichtung der 
Geschlechterdimension bei der Entwicklung von Zielen dann einstellt, wenn herausge-
arbeitet werden kann, dass sich auf diese Weise die Ziele der Entwicklungspartnerschaft 
oder des Projekts in einem höheren Maße erreichen lassen. In einer Entwicklungspart-
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nerschaft wurde beispielsweise analysiert, dass sich geschlechterstereotypes Verhalten 
negativ auf die Resozialisierung von jungen straffällig gewordenen Männern auswirkt. 
Indem diese dabei unterstützt wurden, ihr geschlechterstereotypes Verhalten zu re�ek-
tieren, konnte ihr Integrationsprozess befördert werden.

Im Falle divergierender Interessen kann dieser Tatbestand nicht immer erfüllt werden. 
So steht die Entscheidung, mehr Mittel für frauenfördernde Maßnahmen bereitzustellen 
und einem positiv-diskriminierende Beitrag zur Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern zu leisten, häu�g im Kon�ikt mit der Verausgabung von Mitteln für andere Zwe-
cke. Somit sind nicht immer die Voraussetzungen für die Kohärenz der Zielstellungen 
gegeben.

Grundsätzlich gilt, dass gleichstellungsorientierte Ziele die folgenden Voraussetzungen er-
füllen sollten: Sie müssen erreichbar, konkret und überprüfbar sein. So ist beispielsweise 
ein Anteil von 50 Prozent weiblichen Teilnehmerinnen in einer Maßnahme eines männer-
dominierten Berufs innerhalb einer Förderperiode ein Ziel, das wahrscheinlich unrealis-
tisch ist und an die gegebenen Bedingungen angepasst werden sollte. Die Formulierung: 
�Wir bemühen uns, die Situation von Frauen immer mitzudenken.� hat anekdotischen 
Charakter und ist weder konkret, noch überprüfbar. Festgelegt werden sollte, auf welche 
Weise Frauen mitgedacht werden. So könnte z.B. bei der Konzeptionierung jeder neuen 
Maßnahme erörtert werden, ob die zeitlichen und räumlichen Bedingungen auch der Le-
benssituation von Frauen gerecht werden. Bei entsprechender Dokumentation lässt sich 
überprüfen, ob und mit welchem Ergebnis eine Erörterung stattgefunden hat.

Im Ziel�ndungsprozess konkretisierten sich Ideen zu Vorhaben. Von Gender Mainstrea-
ming-ExpertInnen wurde beobachtet, dass mit der Erkenntnis, �wie Gender eingebun-
den werden kann�, die Thematik �an Angst machender Wirkung verlor�. Die Erfüllung 
der mit Gender Mainstreaming verbundenen Erwartungen erschien über das erlangte 
Wissen erreichbar. Es erhöhte sich die Motivation, geschlechterpolitische Maßnahmen 
zu entwickeln.

Bei der Entwicklung von gleichstellungsorientierten Zielen gilt es folgende Punkte zu 
berücksichtigen:

Die Geschlechterdimension sollte möglichst früh in den Ziel�ndungsprozess ein-
bezogen werden.

Bei der Zielformulierung sollte herausgearbeitet werden, welcher Nutzen sich für 
die Projektarbeit durch die Berücksichtigung der Geschlechterdimension ein-
stellt. 

Gleichstellungsorientierte Ziele sollten erreichbar, konkret und überprüfbar sein.

1.4.4	Z ur Durchführung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten 

1.4.4.1	A nalyse der Ausgangssituation und Ermittlung des Bedarfs 

Für einen systematischen Implementierungsprozess von Gender Mainstreaming inner-
halb eines Projekts bzw. dessen Träger (als Organisation) ist es unabdingbar, über In-
formationen und Wissen über die Ausgangssituation und den bestehenden Bedarf an 
Beratungs- und Unterstützungsangeboten zu verfügen. Auf besondere Gegebenheiten 
und Anforderungen kann nur reagiert werden, wenn sie bekannt sind. Bevor Aktivitäten 
für die Umsetzung von Gender Mainstreaming entwickelt werden, sollte 
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die Ausgangssituation in den Projekten analysiert sowie 

der Bedarf an Beratung und Unterstützung ermittelt werden.

Aus der Analyse der Ausgangssituation leiten sich in erster Linie organisatorische Anfor-
derungen an das Beratungs- und Unterstützungsangebot ab. Anhand der Erkenntnisse 
werden Möglichkeiten wie auch potentielle Grenzen der Umsetzung deutlich. So sollte 
z.B. im Falle unzureichender �nanzieller Ressourcen das Beratungsanbot entsprechend 
angepasst und auf die eingeschränkte Wirkung der in diesem Rahmen erbringbaren 
Leistungen verwiesen werden.
 
Aus der Bedarfsermittlung lassen sich die inhaltlichen Anforderungen an das Beratungs- 
und Unterstützungsangebot schließen. Wird der Bedarf nicht berücksichtigt, wirken die 
Angebote �aufgesetzt� und �praxisfern�. Auf die Erfahrung einer fehlenden Anwendbarkeit 
aufgrund zu hoher �Theorielastigkeit� und �Anspruchsgeladenheit� machten Gender-Ex-
pertInnen insbesondere in der ersten Förderrunde in ihrer Beratungsarbeit aufmerksam.

In der Arbeit mit vielen Projekten trat die Schwierigkeit auf, dass der Bedarf an Unterstüt-
zung durch die Gender Mainstreaming-Begleitung nicht formuliert werden konnte bzw. 
die Notwendigkeit für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse nicht gesehen wurde. 
Diese Haltung drückte sich in ˜ußerungen aus wie: �Bei uns werden Frauen und Män-
ner gleichbehandelt. Wir haben Gender schon umsetzt.� Oder: �Bei uns wird auf Frauen 
Rücksicht genommen.� Hier konnte ein Zugang über die Ermittlung dessen, �was nicht 
funktioniert�, und die Erörterung, inwiefern dem Problem eine geschlechtsspezi�sche 
Ursache zugrunde liegt, aufgebaut werden. 

Im Vorfeld der Entwicklung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten sollte die 
Ausgangssituation analysiert und der Bedarf ermittelt werden. Folgende Fragestellun-
gen sind relevant: 

Analyse der Ausgangssituation:

Welche Kenntnisse sind über Gender Mainstreaming vorhanden, welche 
Erfahrungen wurden gemacht, und welche Vorbehalte gibt es?

Wie erfahren sind die Projektträger im Umgang mit Planungs- und 
Steuerungsmethoden?

Wie viel �nanzielle und personelle Ressourcen stehen für die Implementierung zur 
Verfügung?

Wird die Einführung von Gender Mainstreaming durch die Leitung des Projektträgers 
und des Projekts unterstützt?

Wie gestaltet sich die Aufgabenteilung bei der Umsetzung von Gender 
Mainstreaming?

Wie wurde der Informationstransfer sichergestellt?

Bedarfsermittlung:

Gibt es Problemlagen, denen eine geschlechtsspezi�sche Ursache zugrunde liegt? 

Gibt es bereits Ansätze zur Auseinandersetzung mit der unterschiedlichen 
Perspektive der Geschlechter?
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1.4.4.2	 Entwicklung konkreter Angebote

Gender Mainstreaming-Beratungs- und Unterstützungsangebote sollten auf der Analyse 
der Ausgangssituation sowie der Bedarfsermittlung aufbauen und für den Projektträger 
einen erfahrbaren Nutzen bringen. Mit der Inanspruchnahme externer Expertise gilt es 
einen �Mehrwert� zu erzielen. Die Beratungs- und Unterstützungsarbeit ist erfolgreich, 
wenn mit ihrer Unterstützung die de�nierten (gleichstellungsorientierten) Ziele in einem 
höheren Maße erreicht werden. 

Die Wichtigkeit eines sich mittelfristig einstellenden Nutzens der Unterstützungsarbeit 
wurde auch für die Gender-BegleiterInnen der Entwicklungspartnerschaften deutlich. 
Erst wenn der Nutzen für den Projektverbund bzw. den Projektträger und für dessen 
Tätigkeit erkennbar war, wurde der Einsatz der für die Umsetzung zu bindenden perso-
nellen und �nanziellen Ressourcen als lohnend erachtet. Aus �Frauenfreundlichkeit� oder 
�reiner Überzeugung� wurden die mit Gender Mainstreaming verbundenen Anstrengun-
gen in der Regel nicht unternommen, so die Erfahrung der Gender Mainstreaming Ex-
pertInnen. Auf diesen Punkt weist auch der Leitfaden einer Entwicklungspartnerschaft 
hin: 

�Für die Leitungsebene ist die Darstellung des Nutzens für die Gesamtorganisati-
on und die Produktrealisierung wichtig. Bei der Vermittlung muss deutlich werden, 
dass die Umsetzung des Gender Mainstreaming nicht nur personelle Ressourcen 
bindet, sondern mittelfristig zur Qualitätssicherung beiträgt.�34

 
Die Bedeutung eines sich einstellenden Nutzens impliziert die Berücksichtigung dieses 
Faktors auch bei der Planung konkreter Beratungs- und Unterstützungsangebote. Dem-
zufolge sollten Konzepte neben Angaben zur Ausgangssituation, zum Inhalt, zum Ziel 
der Unterstützung, zu den Methoden, zu den Zielgruppen, zum Zeitrahmen und den 
Kosten, zu den notwendigen Rahmenbedingungen auch Angaben zur Leistung (bzw. 
zum Nutzen) für den Projektträger enthalten. 

Aus der Notwendigkeit der Orientierung am Weiterentwicklungsbedarf der Projektträger 
folgerten die BegleiterInnen weiter, dass die Beschäftigten der Projekte in einem hohen 
Maße an der Planung des Implementierungsprozesses beteiligt werden sollten: �Die Pro-
jekte müssen sich entscheiden können, womit sie sich auseinandersetzen.� Auch die 
Wahl der Methoden sollte ihnen obliegen. Das Beteiligungsprinzip wird als ein notwen-
diges Gegengewicht zur Top-down-Verankerung bewertet. Über das Zusammenspiel 
werde �Erfahrungswissen� mit denjenigen zusammengebracht, �die Strukturverantwor-
tung haben�.35

Die Orientierung am Weiterentwicklungsbedarf und die Beteiligung der MitarbeiterInnen 
der Projekte erforderte eine Vielfalt an Unterstützungsangeboten und Flexibilität hinsicht-
lich der methodischen Gestaltung. Demzufolge wiesen die Unterstützungsangebote eine 
große Varianz auf. Im Folgenden werden Beispiele dargestellt: 

34 FrauenForum e.V. 2005, S.2
35 FrauenForum e.V. 2005, S.7
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Individuelle Ebene:

Workshop: Re�ektion von Geschlechterrollenbildern 

Workshop: Vermittlung von Wissen über geschlechtsspezi�sche Kommunikation 
und Interaktion 

Instrumentelle Ebene: 

Forschung: Analyse der geschlechtsspezi�schen Wirkungen von neu entwickel-
ten Modellen (Innovationen)

Projekt-Ebene/Maßnahmen-Ebene/Aktivitäten-Ebene:

Beratung: Geschlechtersensible Gestaltung der Arbeit mit Zielgruppen

Forschung: Analyse der Ausgangsbedingungen von Frauen und Männern im 
Fachgebiet des Projektträgers

Beratung: Geschlechtergerechte Gestaltung von Öffentlichkeitsarbeit (z.B. 
Veranstaltungen, Öffentlichkeitsmaterial)

Projektträger-Ebene/Organisations-Ebene:

Moderation: Auseinandersetzung mit Kommunikations- und 
Interaktionsstrukturen

Beratung: Geschlechtergerechte Personalentwicklung

Beratung: Auseinandersetzung mit männlichen und weiblichen Führungsstilen

Moderation: Auseinandersetzung mit der �Kultur� des Projektträgers, insbesonde-
re mit offenen und verdeckten in der Organisation vorherrschenden Werten.

 
In den Entwicklungspartnerschaften waren die Strukturen gegeben, konkrete Unterstüt-
zungsangebote trägerübergreifend zu organisieren. Als problematisch kann sich dabei 
erfahrungsgemäß erweisen, dass die projektträgerspezi�schen Bedarfe nicht mehr die 
notwendige Aufmerksamkeit erfahren. Nur wo trägerübergreifende Interessen vorhan-
den sind, sollten die Angebote trägerübergreifend konzeptioniert werden.

Zusammenfassung:

Die konkrete Unterstützungsarbeit sollte einen Nutzen für die Projekte (bzw. -trä-
ger) erzielen. Die Planung der Angebote sollte dementsprechend ausgerichtet 
werden. 

Konzepte für konkrete Unterstützungsangebote sollten mindestens Angaben ent-
halten zu: Inhalt, Ziel der Unterstützung, Methoden, Zielgruppe(n), Zeitrahmen und 
Kosten, notwendige Rahmenbedingungen und Leistung (bzw. Nutzen). 

Die MitarbeiterInnnen der Projekte sollten im Sinne des Bottom-up-Prinzips an der 
Gestaltung der Inhalte und Methoden beteiligt werden.
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Nur wo trägerübergreifende Interessen vorhanden sind, sollten die 
Unterstützungsangebote trägerübergreifend konzipiert werden. Ansonsten müs-
sen sich die Angebote am projekt(träger)spezi�schen Weiterentwicklungsbedarf 
orientieren. 

1.4.4.3	U mgang mit Widerständen und Verweigerung

Die Einführung und Umsetzung von Gender Mainstreaming erfordert neben fachlichen 
Kenntnissen und Feldwissen auch die Fähigkeit, kommunikative und interaktive Pro-
zesse in sozialen Zusammenhängen zu steuern. Dazu gehört der bewusste Umgang mit 
Widerständen. Dies setzt ein hohes Maß an Kon�iktfähigkeit voraus. 

Genderorientierte Veränderungsprozesse berühren, so die Erfahrungen aus der Praxis, 
neben der fachlichen Ebene immer auch die persönliche Ebene der beteiligten Per-
sonen, ohne dass diese zum zentralen Ansatzpunkt für Veränderungsprozesse gemacht 
wird. Die Weigerung, sich mit Gender Mainstreaming zu beschäftigen, sei meist eher 
persönlich begründet. Sie kann mit der Befürchtung, für die eigenen Wertvorstellungen 
kritisiert zu werden, dem Bedürfnis nach gewohntem Rollenverhalten oder konkreten Er-
fahrungen zusammenhängen. Zu Abwehr, Irritationen, Verwirrung und ˜ngsten führten 
häu�g auch der geforderte Perspektivenwechsel und Rollentausch der Geschlechter.

Widerstände werden entweder offensiv geäußert, wie �Es gibt wichtigere Probleme. Da-
mit können wir uns jetzt nicht auch noch beschäftigen.� oder defensiv zum Ausdruck ge-
bracht, wie �Ich versteh das alles nicht.� Es treten wiederholt Terminverschiebungen auf, 
der Tagesordnungspunkt wird an letzter Stelle behandelt oder Zigarettenpausen werden 
in die Länge gezogen. Als gängigste Verweigerungsstrategie wird die Vermeidung der 
Auseinandersetzung durch Abwarten gewählt. Auf subtile Weise wird die Auseinander-
setzung durch �Weg-Delegieren� umgangen.

Mit den unterschiedlichen Aus�üchten und Abweisungen konfrontiert zu werden, er-
fordert von Personen, die mit der Aufgabe, Gender Mainstreaming zu implementieren, 
betraut sind bzw. den Prozess beratend begleiten, �eine hohe Frustrationstoleranz und 
die Fähigkeit zur inneren Distanzierung�36. In der GI EQUAL nahm der Umgang mit Wi-
derständen unter Gender Mainstreaming-BegleiterInnen einen recht großen Raum der 
Auseinandersetzung ein. 

Als ein Ergebnis dieses Auseinandersetzungsprozesses werden für den Umgang mit 
Widerständen, folgende Anregungen gegeben:

Vorbeugung: Im Vorfeld der konkreten Arbeit mit den Projekten sollten gute 
strukturelle und organisatorische Rahmenbedingungen hergestellt werden (siehe 
Kapitel 2.3.2). 

Kon�iktvermeidung: Statt sinnloses Aufreiben an Kon�ikten emp�ehlt sich die 
Konzentration auf mögliche Anknüpfungspunkte. 

Konfrontation: Wird die Kooperation über einen längeren Zeitraum wiederholt 
verweigert, sollte der Widerstand als solcher benannt, dessen Gründe erfragt und 
das eigene Anliegen erläutert werden (z.B. �Nur die Hälfte kommt zum vereinbar-
ten Termin. Was ist hier los? Ich investiere meine Energie und Zeit und möchte 
mit dem Thema weiterkommen.�). Für einen konfrontativen Umgang müssen die 

36 Vgl. Blickhäuser, Angelika; Bargen von, Henning 2005, S. 7.
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Rahmenbedingungen bewusst gestaltet werden. Unter Umständen ist es sinnvoll, 
sich zuvor der Unterstützung durch die Leitungsebene zu vergewissern. Erwogen 
werden sollte auch, ob das Problem �unter vier Augen� oder in einem öffentlichen 
Rahmen (z.B. Steuerungsgruppe) angesprochen wird.

Herausforderung: Offensiv geäußerte Widerstände erzeugen Spannungen, 
können aber auch Anknüpfungspunkte für Auseinandersetzungen bieten. Sich 
ihnen als Herausforderung zu stellen, kann eine �positive Dynamik� erzeugen. 

Innere Haltung: Die Einhaltung von Vereinbarungen und die Erfüllung von 
Aufgaben kann vom Projektträger in gleichem Maße erwartet werden wie dies 
gegenüber der eigenen Person geschieht. Wichtig im Umgang mit Kon�ikten ist, 
das eigene Anliegen ernst zu nehmen.

Verweigerung: Gender Mainstreaming-BegleiterInnen sollten sich die Aufgabe 
der Durchführung einer Problemanalyse, der Formulierung von geschlechtsspe-
zi�schen Zielen und der Entwicklung von Lösungsansätzen nicht übertragen las-
sen. Die MitarbeiterInnen können sich mit dem Vorhaben nur identi�zieren, wenn 
sie es selber erarbeitet haben. Aufgezeigt werden sollten lediglich die Ebenen, auf 
denen sich die Thematik �bearbeiten� lässt.

Vermeidung: Vermieden werden sollte, sich berufen zu fühlen, �Anweisungen zur 
Umsetzung� zu geben oder dem Projektträger �Probleme aufzuzeigen�. Beratung 
sollte nicht aus Sicht einer/s Besserwissenden geführt werden. Kompetenz zeich-
net sich durch die Wertschätzung des Gegenübers als gleichberechtigt aus. 

Arbeitsteilung: Für die Beratungsarbeit ist es von Vorteil, wenn sie sich 
personell nicht mit der Vermittlung der Anforderung und der Überprüfung 
der Umsetzungsschritte überschneidet. Die unterstützende Funktion des 
Beratungsangebotes kann bei einem arbeitsteiligen Verfahren leichter wahrge-
nommen werden. 

Prinzip der Freiwilligkeit: Den Projektträgern sollte von den Gender 
Mainstreaming-BegleiterInnen vermittelt werden, dass die Zusammenarbeit 
und Inanspruchnahme ihrer Unterstützungsleistung auf freiwilliger Basis erfolgt. 
Bei fehlendem Interesse helfen in der direkten Arbeit mit den Projekten weder  
Überzeugungsversuche noch Druck. Begünstigt wird ein solches Vorgehen, wenn 
parallel von einer übergeordneten Instanz Forderungen erhoben werden (siehe 
Arbeitsteilung). 

Gestaltungsspielraum: Den Projekten sollten von Beginn an viele Möglichkeiten 
der Gestaltung des Prozesses eingeräumt werden.

Gelassenheit:  Eine gelassene Haltung ermöglicht, auch kleine Entwicklungsschritte 
wertzuschätzen. Mit Humor lässt sich die manchmal notwendige Distanz zu den 
Dingen herstellen. 

1.4.5	Z ur Gestaltung von Überprüfungsprozessen

Zu einem wesentlichen Bestandteil der Qualitätssicherung gehören Überprüfungspro-
zesse und die Einleitung von entsprechenden Anpassungsmaßnahmen bei Bedarf. Dies 
betrifft auch die Überprüfung der Funktionsweise von Gender Mainstreaming-Prozes-
sen. 
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Zu den Gegenständen der Überprüfung sollten folgende Dimensionen gehören:

Zielerreichung: Wurden die formulierten geschlechtsspezi�schen bzw. gleichstel-
lungsorientierten Ziele erreicht?

Umsetzung von Verfahren: War die Umsetzung von Gender Mainstreaming för-
derlich für die Zielerreichung? 

In vielen Entwicklungspartnerschaften scheiterten die Überprüfungsprozesse an der 
fehlenden Klarheit der Ziele, einer ungenügenden Datengrundlage, fehlender Gender-
Kompetenz der Evaluation � oder schlicht an fehlendem Interesse. Das Fehlen von Be-
wertungskriterien im Programm der GI EQUAL begünstigte den beliebigen Umgang mit 
der Umsetzung. Auch der Mangel an Erfahrung und die Befürchtung, dass Missstände 
aufgedeckt würden, trugen dazu bei, dass diesem Verfahrensschritt nur geringe Bedeu-
tung beigemessen wurde.

Als positiv lassen sich dagegen die in einigen Entwicklungspartnerschaften systema-
tisch verankerten Re�ektionsprozesse zur Umsetzung von Gender Mainstreaming her-
vorheben. So wurden Möglichkeiten für den Austausch in verschiedenen Konstellatio-
nen durchgeführt. Hierzu gehörten z.B. Treffen zwischen den Gender Mainstreaming-
Verantwortlichen der Projekte, den Projektleitungen, den BeraterInnen unter Einbindung 
der Evaluation. Einige Erkenntnisse führten zu Umsteuerungsmaßnahmen innerhalb der 
Entwicklungspartnerschaft, deren Dokumentation u.a. in Leitfäden abgebildet wurde.
 
Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus den Erfahrungen ziehen:

Die Überprüfung der Zielerreichung erfordert, dass zu Beginn des Projekts ein 
Zielsystem entwickelt wird, welches Informationen und Daten geschlechterdiffe-
renziert erfasst. Auch Informationen und Daten, die für den Lebenskontext von 
Frauen und Männern relevant sind (wie z.B. Kinder), sollten erhoben werden. 
Die Auswertung muss die Bewertung der Zielerreichung ermöglichen sowie den 
Ein�uss von fördernden und hindernden Kontextfaktoren verdeutlichen.

Die Gestaltung der Erhebungsmethoden und -instrumente erfordert Wissen über 
die individuelle und soziale Interaktion zwischen Frauen und Männern sowie über 
Auswirkungen von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen (wie z.B. gesetzliche 
Grundlagen) auf das jeweilige Geschlecht. Ist dies nicht hinreichend vorhanden, 
sollte Beratung hinzugezogen werden.

Für die Überprüfung der Umsetzung von Gender Mainstreaming-Prozessen ha-
ben sich Re�exionsrunden bewährt. Wichtig ist dabei auch die Einbeziehung der 
Leitungsebene. Re�exionsprozesse sollten systematisch verankert werden, d.h. 
es muss ein entsprechendes Verfahren festgelegt werden.

Wesentliche, wenn nicht sogar die entscheidende Voraussetzung für die erfolg-
reiche Umsetzung des Verfahrens ist die Bereitschaft zur Veränderung und der 
Wille, aus den Erkenntnissen und Erfahrungen zu lernen und daraus Schlüsse 
für die zukünftige Gestaltung von Projekten und Projektverbünden zu ziehen.  
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1.5	 Gleichstellungsorientierte Innovationen der GI EQUAL

Das folgende Kapitel zeigt einen kleinen Ausschnitt gleichstellungsorientierter Innova-
tionen, die im Rahmen der Entwicklungspartnerschaften in EQUAL erarbeitet wurden. 
In diesem Kapitel soll illustriert werden, in welchen fachpolitischen Bereichen und Ein-
satzorten Ansätze der Gleichstellung der Geschlechter entwickelt wurden. Ob im Straf-
vollzug, in der Rehabilitation oder in Unternehmen: Die Darstellung verdeutlicht, dass es 
grundsätzlich keine Gleichstellungsneutralität in den verschiedenen Wirkungsbereichen 
der GI EQUAL gibt.

Die Beispiele sollen auch Interesse an der Fortsetzung gendersensibler und gleichstel-
lungsorientierter Aktivitäten im ESF wecken. Der sichtbare Kompetenzaufbau auf unter-
schiedlichen Ebenen und in konkreten Projekten sollte in jedem Fall für die kommende 
ESF-Förderperiode genutzt werden.
 
Wir wollen aber auch darauf aufmerksam machen, dass es in vielen Bereichen vorerst 
nur Ansätze für eine nachhaltige gendersensible Betrachtung und Entwicklung der Fach-
politiken gibt. Trotz der vergleichsweise komfortablen Laufzeit der Teilprojekte in EQUAL 
konnten aufgrund der beschriebenen Hindernisse und der in Teilbereichen schwierigen 
Rahmenbedingungen nur wenige Innovationen tatsächlich in den Mainstream gebracht 
werden. �Das alles braucht viel mehr Zeit, als wir alle vermutet haben�, so die Mitarbei-
terin einer ESF-Fondsverwaltung. Zeit, die in den kommenden sieben Jahren Förderpe-
riode zur Verfügung steht.

Zur De�nition von �Innovation·

Unter Innovationen werden, so die De�nition der Programmevaluation EQUAL, Neue-
rungen verstanden, �die sich gegenüber dem Status Quo merklich unterscheiden�. Sie 
bewirken �eine relative Verbesserung, die sich in einem höheren Nutzen ausdrückt�37. 

Die hier verwandten Kernbegriffe sind Neuerung bzw. Neuartigkeit und höherer Nutzen. 
Diese wurden von der Programmevaluation wie folgt operationalisiert:

�Die Neuartigkeit eines Entwicklungsergebnisses liegt dann vor, wenn eine signi�kante 
Abweichung zum Status Quo gegeben ist.� Ergänzend wird bemerkt, dass es sich dabei 
�nicht um eine vollständige Neuerung handeln� muss. Es sei ausreichend �wenn ein As-
pekt bzw. ein Element neu ist bzw. wenn eine bereits bekannte Lösung an oder in einen 
neuen Kontext angepasst und/oder übertragen wird�.

�Einen höheren Nutzen besitzt ein Entwicklungsergebnis dann, wenn es im Vergleich 
zur bisherigen Praxis zu einer Verbesserung führt.� Da in der GI EQUAL auf eine zuvor 
de�nierte Problemlage reagiert werden soll, drücke sich der höhere Nutzen in einer hö-
heren Problemlösungsfähigkeit bzw. einer höheren Ef�zienz bei der Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt aus.38

Die Ausrichtung der Innovationsentwicklung auf die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern wurde im Bewertungskonzept der Programmevaluation als ein Qualitätskriterium 

37 Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002-2006, Jahresbericht 2005, Innovationsentwicklung in 
Netzwerken � Planung und Entwicklung. BMAS (Hg.), Berlin, Bremen, Köln, Teltow im September 2006, S. 
63.
38 Evaluierung der GI EQUAL für den Zeitraum 2002-2006, Jahresbericht 2005, Innovationsentwicklung in 
Netzwerken � Planung und Entwicklung. BMAS (Hg.), Berlin, Bremen, Köln, Teltow im September 2006, S. 
63f.
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unter anderen berücksichtigt. In anderen Kontexten wurde der Begriff der Innovation 
nahezu ausschließlich ohne jeden Bezug zur Geschlechterdimension diskutiert.39

Vor dem Hintergrund dieses Befundes war es den InitiatorInnen dieses T eilprojekts 
(Gleichstellungsorientierte Innovationen � Lernen aus EQUAL für den ESF) ein großes 
Anliegen, den Fokus auf die Wirkungsebene aller Aktivitäten zu richten. Die Beobachtung 
und Analyse der Gender Mainstreaming-Prozesse ist sicherlich von großer Bedeutung. 
Die Gefahr besteht jedoch darin, dass vor lauter Prozessanalysen, Verfahrensbeschrei-
bungen und Instrumentenentwicklungen die konkrete gleichstellungspolitische Situation 
auf dem Arbeitsmarkt, in der Beschäftigung oder in der Berufsbildung aus dem Blick 
gerät. Gender Mainstreaming erreicht das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit nicht in 
der Entwicklung von Genderanalysen oder in der Durchführung von Trainings � sie sind 
deren Voraussetzungen!

Bei der Betrachtung der Wirkungsebene stellen sich nun allerdings verschiedene Her-
ausforderungen. 

Zu den Problemen gleichstellungsorientierter Innovationen

Der Begriff der �gleichstellungsorientierte Innovationen� wurde gezielt gewählt, um zu 
verdeutlichen, dass es sich bei den ausgewählten Beispielen nicht um �die Gleichstel-
lung der Geschlechter herstellende� Aktivitäten handelt. Eine solche Innovation kann in 
Anbetracht der Vielzahl geschlechtsspezi�scher Diskriminierungen nicht existieren. Mehr 
noch können selbst in ausgewählten Teilbereichen struktureller Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern lediglich Ansätze und gute Praxisbeispiele identi�ziert werden. �Man 
muss sich Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen� charakterisiert eine 
Gender-Expertin die Situation vieler gleichstellungspolitisch Aktiven, die in Anbetracht 
des noch immer segregierten Arbeitsmarktes, der prekären Beschäftigungsverhältnisse 
vieler Frauen und des nur zögerlich steigenden Anteils von Männern in Elternzeit auch 
Zeichen der Ermüdung tragen.

Mit anderen Worten: Selbst in der GI EQUAL mit den vergleichsweise optimalen Förder-
voraussetzungen konnten keine gleichstellungspolitischen Durchbrüche erzielt werden. 
Dies lag bei weitem nicht am fehlenden Engagement oder an mangelnder Kompetenz 
der (aktiv) Beteiligten. Die skizzierten Hindernisse im Bezug auf die Implementierung und 
Umsetzung von Gender Mainstreaming verdeutlichen eindrucksvoll, welche aufwän-
digen Aktivitäten notwendig sind, damit aus Segregation und Ausschluss Partizipation 
und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern werden.

Die nun im Folgenden skizzierten Beispiele gleichstellungsorientierter Innovationen40 of-
fenbaren sehr unterschiedliche Zugänge: Personenfokussierte oder instrumentenspezi-
�sche Ansätze werden häu�g mit regionalen Bezugspunkten oder strukturorientierten 
Handlungsansätzen � in Form von Vernetzungen � kombiniert. Wie eng die Entwicklung 
gleichstellungsorientierter Innovationen an Prozessen der Implementierung von Gender 
Mainstreaming als (hier!) Organisationsentwicklungsprozess angelehnt ist, zeigt das ers-
te Beispiel:

39 Die wesentliche Zielsetzung der GI EQUAL, Innovationen in den Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und 
Berufsbildungssystemen zu entwickeln, hat umfangreiche Diskussionen nach sich gezogen, die an dieser 
Stelle nicht rezipiert werden. Interessierte können den fachpolitischen Diskurs in den erwähnten Veröffent-
lichungen der Programmevaluation aber auch den Publikationen der Gesellschaft für Evaluation nachle-
sen. 
40 Die Beispiele basieren im wesentlichen auf Selbstdarstellungen der jeweiligen AutorInnen der Entwick-
lungspartnerschaften.



44

GENDER MAINSTREAMING

Das gendersensible 360° - Projektmanagement

Dieses Instrument wird im Rahmen der im EQUAL-Themenbereich �Gründungsunter-
stützung� tätigen rheinland-pfälzischen Entwicklungspartnerschaft �RUN  � Rheinhes-
sisches Unternehmensgründungsnetzwerk� entwickelt. Ziel eines der Teilprojektträger 
dieser EP, des Internationalen Bundes Mainz, ist es, eine Existenzgründungberatung 
und -begleitung mit einer konkreten Genderorientierung durchzuführen. 

Bei der Ermittlung von geeigneten Methoden wurde festgestellt, dass bisher vorliegende 
Instrumente zur Förderung von Gender Mainstreaming in der berufsbezogenen Pro-
jektarbeit allenfalls ansatzweise vorhanden sind und damit immer nur für T eilaspekte 
Lösungen bieten. Aus diesem Grund wird mit Unterstützung einer externen Beratung ein 
�Gendersensibles 360° - Projektmanagement� entwickelt, das die Chancengleichheit 
von Männern und Frauen in allen relevanten Feldern der Projektarbeit von der Planung 
der Projektressourcen über die Durchführung bis hin zur Evaluation berücksichtigt. Da-
bei wird auch der Projektträger als wesentliches Umfeld des Projektes einbezogen. 

Konzeptionell ist das �Gendersensible 360° - Projektmanagement� an die Systematik 
des EFQM-Modells41 für Business Excellence angelehnt. Es besteht daher aus einem 
Katalog von Anforderungskriterien, für deren Erfüllung der Projektträger N achweise 
�nden muss. Diese N achweise, die z.B. aus Verfahrensbeschreibungen, Konzepten, 
Berichten oder Evaluationsergebnissen bestehen können, müssen einerseits nach-
vollziehbar und glaubhaft verdeutlichen, dass bestimmte Instrumente zur Analyse und 
Förderung der Chancengleichheit systematisch und regelmäßig angewendet werden. 
Andererseits muss mit ihnen auch die tatsächliche Realisierung der Chancengleich-
heit beschrieben werden. Idealerweise soll das Modell dabei die in einer Organisation 
bereits vorhandenen Qualitätsinstrumente nicht ersetzen, sondern ergänzend zu ihnen 
eingesetzt werden. 

Das Gesamtmodell be�ndet sich noch in der Entwicklungsphase. Als Kernbereich des 
Modells wurde bislang ein anwendbares Teilmodell für die Projektdurchführung entwi-
ckelt, das mehr als 70 Qualitätskriterien für Chancengleichheit umfasst. Dieses Teilm-
odell wurde als Pilotprojekt erfolgreich im Teilprojekt RUN & Help des Internationalen 
Bundes Mainz getestet. Dabei wurde festgestellt, dass sich das Modell nicht nur als 
Assessmentinstrument eignet, sondern auch zu einer deutlich stärkeren Sensibilisierung 
der Projektmitarbeitenden hinsichtlich der Chancengleichheit führen kann.

Das Modell verfügt nach Auffassung der operativen und der strategischen Partnerinnen 
und Partner der Entwicklungspartnerschaft RUN über ein hohes Mainstreamingpoten-
tial. Seitens des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen des 
Landes Rheinland-Pfalz wurde die Modellentwicklung durch die Abteilung Arbeit und 
die Abteilung Frauen begrüßt und unterstützt. Das Modell ist nicht nur auf den Bereich 
der Existenzgründungsunterstützung, sondern letztendlich für alle Projekte zur beruf-
lichen Integration geeignet. Als Selbst- und Fremdeinschätzungsinstrument eignet sich 
das �Gendersensible 360° - Projektmanagement� gleichermaßen für eine Optimierung 
von Projekten wie auch als Überprüfungsverfahren für die Projektvergabe im Bereich der 
beru�ichen Integration hinsichtlich der Chancengleichheit.42

Ebenfalls im Kontext der Existenzgründung, allerdings mit einem klaren Fokus auf die 
Förderung von Frauen, sind die Aktivitäten der folgenden Entwicklungspartnerschaft an-

41 EFQM � European Foundation for Quality Management.
42 Kontakt: Heiko Bennewitz Organisationsberatung, heiko.bennewitz@web.de. 
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gesiedelt. Als innovativ ist sowohl die Kombination der Teilprojekte als auch die Aufnah-
me bislang unbeachteter Aspekte des Gründungsgeschehens wie beispielsweise die 
Patentanmeldung zu werten.

Existenzgründung für Frauen

Das Netzwerk AwoPE (Activating Women‘s Potential for Entrepreneurship) wendet sich 
an Politik und Öffentlichkeit, um die Gründungsbedingungen für Frauen nachhaltig zu 
optimieren. AWoPE will mit ihren zehn Partnerinnen und Partnern den Anteil der von 
Frauen betriebenen Unternehmen erhöhen, Netzwerkstrukturen ausbauen sowie Bera-
tungsqualitätsstandards entwickeln und etablieren. Nicht einmal jede dritte Gründung 
in Deutschland wird von einer Frau getragen. Das liegt u. a. an den verbesserungswür-
digen Rahmenbedingungen, etwa in den Bereichen Beratungsstandards und soziale 
Dienstleistungsstruktur. 

Die zehn Partnerorganisationen von AWoPE kombinieren verschiedene Ansätze mit Un-
terstützungsleistungen für unterschiedliche Personengruppen: Ein Forschungsprojekt 
entwickelt Konzepte für das �Nachreifen von zu frühen Gründungen� � das Modell eines 
Business-Inkubators. Ein anderes Projekt vermittelt Gründerinnen über ein E-Learning-
tool für die EU-Osterweiterung wichtige Quali�kationen in Verbindung mit Perspektiven 
geschäftlicher Kooperationen.

Die Unternehmensnachfolge, ein in der Öffentlichkeit wenig beachtetes Feld der Exis-
tenzgründung, ist ebenso Gegenstand von AWoPE: Bis 2009 stehen bundesweit 
354.000 Unternehmensnachfolgen an. Über Finanzierungsberatung, Runde Tische, in 
denen sich beide Seiten begegnen können, Assessment-Center sowie der �Che�n auf 
Probe� wird der Versuch unternommen, den Unternehmen die Übergabe an eine Grün-
derin und zugleich den Gründerinnen den Einstieg in ein bestehendes Unternehmen zu 
ermöglichen. 

Ein weiteres Projekt setzt auf das Potenzial von Interkulturalität im Zusammenhang mit 
Existenzgründungen von Frauen mit Migrationshintergrund. Es geht hier insbesondere 
um die bundesweite Vermittlung von genderkulturellem Gründungswissen für Fachleute 
aus dem Beratungsbereich.

Im so genannten �Altweibersommer� werden InvestorInnen mit Gründerinnen vernetzt, 
denn in Deutschland erhalten Frauen aktuell nur 5% des Risiko-Kapitals, wovon die 
Mehrheit unter 40 Jahre ist. 

Neben der internetbasierten Vernetzung des Cooperation Competence Center, das ein 
Gegenstück zum �old boys networking� bildet, wird noch ein weiterer relevanter Baustein 
in der Entwicklungspartnerschaft bearbeitet: die Erlangung von Patentrechten. 

Niemandem ist bekannt, dass Ada Augusta Byron die erste Computersprache entwickel-
te, dass Josephine Cochran die erste Geschirrspülmaschine und Mary Anderson die 
Scheibenwischer erfand. 90 Prozent der Patentanmeldungen stammen von Männern. 
Damit Frauen ihre Ideen und ihr Innovationspotenzial tatsächlich bis zur Umsetzung 
bringen können, unterstützt sie ein Teilprojekt der EP mit einem Bündel von Aktivitäten 
vornehmlich in der Erlangung von Patenten (Quelle dieser Informationen: www.AWOPE.
org).
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Einige Teilprojekte, aber auch das Know-How dieser EP zum gesamten Themengebiet 
�Gründung von Frauen� basiert auf den Erfahrungswerten des N etzwerks WwoE 
aus der ersten Förderrunde von EQUAL.43 Die Aktivitäten zeigen neben den kon-
kreten Unterstützungsleistungen der Gründerinnen auch eine beachtliche Vielfalt von 
Informationen, Daten und Statistiken, die auf geschlechtsspezi�sche Unterschiede oder 
auf genderrelevante Strukturen beispielsweise der Gründungsberatung aufmerksam 
machen. Dieser innovative Ansatz kombiniert also personenbezogene Unterstützung für 
Frauen mit Ansätzen, die auf strukturelle Zusammenhänge abzielen. Beide Bereiche 
enthalten wichtige Informationen auch für politische EntscheidungsträgerInnen auf regi-
onaler und überregionaler Ebene.

Gender in der Privatwirtschaft ist ein viel diskutiertes T hema. Das folgende Beispiel 
einer gleichstellungsorientierten Innovation in einem Unternehmen knüpft an bewähr-
te Ansätze aus einem europäischen Nachbarland (Finnland) an, kombiniert sie zudem 
mit methodischen und instrumentellen Neuerungen. Auch hier sind Frauen als relevante 
Personengruppe im Fokus der Aktivitäten (Lohngleichheit), obgleich von Initiativen zu fa-
milienfreundlichen Rahmenbedingungen Männer und Frauen gleichermaßen pro�tieren.

Der Gender Equality Process im Unternehmen

Die EQUAL-Partnerschaft �Frauen @ Europa� quali�ziert an sechs Standorten in N ie-
dersachsen arbeitsuchende und beschäftigte Frauen für den europäischen Wirtschafts-
und Arbeitsmarkt. Über die Weiterbildung hinaus werden klein- und mittelständische 
Unternehmen durch Personal- und Organisationsberatung unterstützt. Ziel der Bera-
tungsprozesse ist es dabei auch, Geschäftsführung und Personalverantwortliche für die 
Kompetenzen und Weiterbildungsbedarfe beschäftigter Frauen zu sensibilisieren. 

Ein Beispiel für die nachhaltige Verankerung des Themas Chancengleichheit in Unter-
nehmen ist der Gender Equality Process, der im Rahmen der EQUAL  Partnerschaft 
�Frauen @ Europa� mit und bei dem Göttinger Unternehmen Mahr GmbH als Modell-
projekt initiiert wurde. Dieses Modellprojekt wurde in Anlehnung an das �nnische Modell 
des Gender Equality Planning entwickelt, das im Rahmen der transnationalen EQUAL-
Partnerschaft bekannt wurde. Moderiert von der VHS Göttingen e.V. hat sich bei der 
Mahr GmbH eine �rmeninterne Arbeitsgruppe gebildet, an der Mitarbeiter/-innen aus 
allen Abteilungen, Abteilungsleiter/-innen und der Betriebsrat beteiligt waren. An sechs 
Workshoptagen diskutierten die AG-Mitglieder, in welchen Bereichen Handlungsbe-
darf für die Veränderung der Situation der Mitarbeiterinnen des Unternehmens besteht. 
Selbst gewählte Themen wie Aufstiegschancen für Frauen, geschlechtsspezi�sche Ein-
kommensunterschiede, Familienfreundlichkeit und Wissenstransfer wurden diskutiert 
und konkrete Entwicklungsziele de�niert.

Um die Verhandlungsposition der AG-Mitglieder zu stärken werden diese z.B. durch 
Einführung in die Konzepte Gender Mainstreaming und Diversity Management sowie 
in Arbeitstechniken wie Präsentation, Verhandlung und Moderation quali�ziert. Bemer-
kenswert ist nicht nur die Zusammensetzung der Gruppe � gemischtgeschlechtlich, ab-
teilungs- und hierarchieübergreifend �, sondern vor allem das hohe Engagement, auch 
unbequeme Themen anzugehen. 

Das dabei entstandene Konzept beinhaltet folgende Punkte:

Einarbeitung / Aus- und Weiterbildung / Wissenstransfer,

43  Kontakt: Anke Nägele, info@an-training.de.

n
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Aufstiegschancen für Frauen / Frauen in Führungspositionen / Frauen und Technik,

gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit,

familienfreundliche Rahmenbedingungen.

Für jeden einzelnen Punkt wurde zunächst eine Bestandsaufnahme durchgeführt. Da-
nach wurden die Hintergründe und Ursachen diskutiert und im nächsten Schritt Zielvor-
gaben formuliert. So sollen z.B. der Anteil der weiblichen Führungskräfte erhöht und ein 
Mentoring-Programm eingeführt werden. Die bereits familienfreundlichen Rahmenbe-
dingungen (das Unternehmen kooperiert mit einem Kindergarten) werden durch die In-
stallierung von Krippenplätzen und der Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Suche 
nach Betreuungsplätzen für P�egebedürftige ergänzt.
Diese Maßnahmen werden ab Januar 2008 in dem Unternehmen umgesetzt, und der 
gesamte Gender Equality Process soll auf weitere KMU in Niedersachsen in den kom-
menden Jahren übertragen werden.44

Wenngleich die Ergebnisse dieser umfassenden Aktivitäten noch nicht vorliegen, kann 
davon ausgegangen werden, dass der Ansatz erfolgversprechend ist. Das Gewinnen 
der Führungskräfte für Prozesse der gendersensiblen Organisationsentwicklung ist in 
jedem Fall ein Erfolgsfaktor.

Ein gänzlich anderer Kontext einer gleichstellungsorientierten Innovation ist der 
Strafvollzug. Gender im Knast?! Ja, Gender im Knast! Durch die GI EQUAL  ist der 
Strafvollzug stärker in den Blick arbeitsmarkt- und berufsbildungspolitischer Maßnahmen 
gerückt. Der hohe Anteil von Männern im Strafvollzug hat lange Zeit den Blick dafür 
versperrt, dass weibliche Strafgefangene eigene Problemlagen und auch Perspektiven 
haben. Aber auch die Frage der Rollenstereotypen, bei Strafgefangenen ebenso wie bei 
allen anderen Bevölkerungsteilen weit ausgeprägt, spielt eine Rolle � nicht zuletzt bei 
Fragen der Resozialisierung. 

Zum Abbau von Gender-Stereotypen bei jungen Frauen und Männern im 
Strafvollzug

Die Entwicklungspartnerschaft �MEMBER - Medienkompetenz und Quali�zierungsbau-
steine in der Berufsvorbereitung� verzahnt zehn Teilprojekte, die sich in den Bundes-
ländern Brandenburg und Berlin an benachteiligte Jugendliche wendeten. Ziel ist die 
Herstellung von Chancengleichheit und die Verbesserung der Zugangswege von Ziel-
gruppen mit unterschiedlichen Benachteiligungsfaktoren beim Übergang von der Schule 
in die Ausbildung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Arbeit in Justizvollzugsanstalten. In allen 
Tätigkeitsbereichen der Entwicklungspartnerschaft wird auf eine Förderung von Chan-
cengleichheit zwischen Frauen und Männern in den Angeboten der Berufsvorbereitung 
hingearbeitet. Dies geschieht sowohl auf Basis der europäischen Strategie des Gender 
Mainstreaming als auch in Form von �positiven Aktionen� zum Ausgleich geschlechts-
bezogener Benachteiligungen.

Das Teilprojekt �Modularisierung im Strafvollzug� verbessert die Integration von weib-
lichen Jugendlichen und jungen Frauen in den Vollzugsalltag sowie ihre beru�iche oder 
schulische Orientierung. Die Zielgruppe wird individuell auf die Aufnahme von Berufs-
bildungs- oder Beschäftigungsangeboten vorbereitet. Dazu werden Diagnoseverfahren 
zur biographischen, schulischen und beru�ichen Bestandsaufnahme - unterstützt durch 

44 Kontakt: Isabella Wolter, VHS Göttingen,wolter@vhs-goettingen.de. 
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Praktika in den anstaltseigenen Betrieben - entwickelt und erprobt. Mithilfe modularisier-
ter Trainings in den Bereichen Medien- und Sozialkompetenzen sowie Kulturtechniken 
und einer individuellen Lernberatung und -begleitung werden die Teilnehmerinnen auf 
die Arbeitsaufnahme oder nachfolgende beru�iche Bildungsmaßnahmen vorbereitet.
 
Durch eine enge Zusammenarbeit mit dem Vollzugs-Personal der Jugendstation sowie 
mit externem pädagogischem Personal ist die Nachhaltigkeit des Ansatzes für die Berli-
ner Justizvollzugsanstalt für Frauen auch nach Beendigung von MEMBER gewährleistet. 

Im Rahmen dieses Teilprojekts wurde die Initiative �Genderspezi�sche Rollenbilder bei in-
haftieren jungen Frauen und Männern� gestartet. In dem eher geschlechtersegregierend 
wirkenden Strafvollzug wird der Versuch unternommen, bei inhaftierten jungen Frauen 
und Männern eine Re�ektion geschlechtsspezi�scher Rollenbilder anzustoßen. Durch die 
Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungsmustern sollen die Jugendlichen ler-
nen wahrzunehmen, welche stereotypen Geschlechterrollen sie unter dem Ein�uss von 
Elternhaus, Milieubedingungen, peer-groups und Medien ausgebildet haben und wel-
chen Ein�uss diese auf ihre Lebens- und Zukunftsplanung haben. In der kritisch-selbstre-
�exiven Betrachtung eigener Geschlechterrollen sollen sie für alternative Lebensentwürfe 
sensibilisiert werden. Da unter Inhaftierungsbedingungen eine Face-to-Face-Kommuni-
kation zwischen den Geschlechtern ausgeschlossen ist, werden Webseiten erarbeitet 
und über E-Mail zwischen den Haftanstalten transferiert. Auf diesem Wege können die 
jeweiligen Arbeitsergebnisse der beiden Gruppen einander zur Verfügung gestellt und 
interaktiv bearbeitet werden. Ein positiver Nebeneffekt des Projektes besteht in der zu-
sätzlichen Förderung von Medienkompetenz bei den mitwirkenden Jugendlichen.45

An diesem Beispiel wird sichtbar, dass die systematische Berücksichtigung von Gender 
Mainstreaming nicht nur zu den bereits in der Planung anvisierten Ergebnissen führt, 
sondern zusätzlich � im Laufe der Umsetzung von Projekten �  weitere Aktivitäten ent-
stehen können, die letztlich zum Erreichen der Ziele der gesamten Entwicklungspartner-
schaft beitragen.

Auch im letztgenannten Beispiel sind durch GM-Begleitprozesse konkrete Ergebnisse in 
gleichstellungspolitischer Hinsicht entstanden. Innerhalb des sehr komplexen und auf-
wändigen Verfahrens der Diagnose-Erstellung im Bereich psychisch kranker Personen 
wurden sowohl die Wege der Diagnose als auch deren Kriterien unter geschlechtersen-
sibler Perspektive neu formuliert.

 Gender in der individuellen Rehabilitationsplanung

In der Kieler Rehabilitation für psychisch Kranke �Brücke SH (Schleswig Holstein)�, die 
medizinische und beru�iche Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen 
bzw. Behinderungen anbietet, wurde ein ICF46-basiertes Rehabilitationsmanagement 
modellhaft eingeführt. Dieses Vorhaben wurde unter Beteiligung eines Netzwerks mit 
anderen Leistungserbringern der Region und benachbarter Kreise entwickelt. Ressour-
cenorientierung und Geschlechtersensibilität wurden besonders beachtet. 

45 Kontakt: Silke Faubel, Frauen Computer Zentrum Berlin,faubel@fczb.de. 
46 ICF: Die �Internationale Klassi�kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit� die bereits im 
Jahr 2001 von der WHO (World Health Organisation) herausgegeben und zur Anwendung in den Mitglieds-
staaten empfohlen wurde, liefert ein umfassendes Modell für den Rehabilitationsprozess und eine einheitliche 
professionsübergreifende Terminologie. Sie enthält 1497 Items zur Beschreibung von Zuständen, die mit dem 
Gesundheitsproblem einer Person im Sinne von Folge- oder Wechselwirkungen in Zusammenhang stehen.
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Durch den Einsatz dieses ICF-basierten Rehabilitationsdiagnostik-, -planungs- und   -
dokumentationssystems in der Rehabilitationseinrichtung

soll die Kommunikation mit allen am Rehabilitationsprozess beteiligten Personen 
vereinheitlicht werden,

soll der Rehabilitationsprozess nachvollziehbar und transparent werden,

soll die Kompatibilität und die individuelle Passgenauigkeit der Angebote bzw. 
Leistungen erhöht werden,

sollen Systemgrenzen überwunden werden.

Für die Rehabilitationsdiagnostik mit der ICF wurde ein so genanntes Core-Set entwi-
ckelt. Ein Core-Set ist ein Auszug aus den 1497 Items der ICF; es enthält eine Au�istung 
aller für die medizinische und beru�iche Rehabilitation von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen relevanten Items der ICF. Das entwickelte Core-Set ist speziell auf den Be-
darf der RPK-Einrichtung �Brücke SH� in Kiel zugeschnitten, kann jedoch für verwandte 
Einrichtungen entsprechend angepasst werden. Es wurde in Anlehnung an aktuelle wis-
senschaftliche Literatur ein Itemkatalog für die personenbezogenen Faktoren ergänzt.

Auf der Grundlage dieses Core-Sets erfolgt unter Teilnahme der MitarbeiterInnen des 
multiprofessionellen RPK-Teams die Rehabilitationsplanung. Es werden zunächst ent-
sprechend des ICF-Modells hypothetisch die Wechselwirkungen der mit Hilfe des Core-
Sets beschriebenen Konzepte formuliert und anschließend daraus die Maßnahmepla-
nung abgeleitet. Die Inhalte und Ergebnisse dieses Reha-Planungsgespräches werden 
im Berichtswesen mit Hilfe von ICF-basierten Strukturierungshilfen dokumentiert.

Die genderrelevanten Innovationen �nden sich bei diesem Vorgehen in zwei Bereichen: 

Zum einen wurden so genannte begründungsp�ichtige Items im Core-Set markiert. Dies 
sind Items, bei denen aufgrund vorliegender Forschung oder der Erfahrungswerte der 
RPK-Mitarbeiter/innen und der Genderbergleiter/innen von einer besonderen Genderre-
levanz auszugehen ist. Genderrelevanz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass bei 
der Beurteilung des Items die Gefahr eines ‘Genderbias· erhöht ist oder dass die Auswir-
kungen einer beschriebenen Beeinträchtigung oder Ressource für Männer und Frauen 
unterschiedlich sein können.
 
Der Katalog der personenbezogenen Faktoren des Core-Sets beinhaltet das Item �Ge-
schlecht�. Hierbei sind Überlegungen darüber anzustellen, ob und inwieweit mit dem 
Geschlecht eines Rehabilitanden oder einer Rehabilitandin verbundene soziale und kul-
turelle Rollenerwartungen für das Erreichen der individuellen Rehabilitationsziele förder-
lich oder hinderlich sind. Die ICF spricht in diesem Zusammenhang von Förderfaktoren 
oder Barrieren. Falls eine Barriere beschrieben wird, sind bei der Rehabilitationsplanung 
zusätzliche Unterstützungsmaßnahmen zu berücksichtigen. 

Zum anderen betrifft die Genderrelevanz die Leitlinie für das Reha-Planungsgespräch 
im Team: In den Reha-Planungsgesprächen werden die o. g. begründungsp�ichtigen 
genderrelevanten Items besonders diskutiert und ggf. bei der Rehabilitationsplanung und 
den abgeleiteten Maßnahmen besonders berücksichtigt. Eine gemischgeschlechtliche  
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Zusammensetzung der Gesprächsteilnehmenden wird dabei in der Regel umgesetzt.
Dieser Prozess der gendersensiblen Aufbereitung des Diagnoseverfahrens wurde so-
wohl fachspezi�sch als auch unter Gesichtspunkten von Gender Mainstreaming durch 
zwei verschiedene Institutionen begleitet.47 

Fazit:

Im Rahmen unserer Recherche haben wir mit vielen AkteurInnen über Ansätze gleich-
stellungsorientierter Initiativen in Entwicklungspartnerschaften gesprochen, die nicht 
durchgeführt werden konnten. Zu den widrigen Umständen gehörte � trotz der guten 
zeitlichen Ressourcen in EQUAL � der Faktor Zeit. Sechs Jahre waren offenbar nicht 
ausreichend, um in bestimmten Zusammenhängen wirklich alle Widerstände oder vor-
herrschendes Desinteresse zu überwinden.

Durch die GI EQUAL haben sich dennoch in vielen Zusammenhängen quer durch die 
Bundesrepublik Kontakte, Kooperationen und Netze gebildet, in denen mit Engagement 
und Kompetenz die Geschlechterperspektive in den Fachdiskurs gebracht wird. Gerade 
die Zusammenarbeit mit den Agenturen für Arbeit bzw. den ARGEN oder optierenden 
Kommunen stellt hierbei eine wichtige N ahtstelle für die fortgesetzte Anstrengung in 
Sachen Gender Mainstreaming dar, denn: Die Relevanz der Geschlechtergerechtigkeit 
wird von vielen Beteiligten in diesen Institutionen der deutschen Arbeitsmarktpolitik als 
deutlich zu gering eingeschätzt. 

Im folgenden Kapitel werden nun die Anknüpfungspunkte zu der aktuellen Ausgangsla-
ge für die kommende Programmperiode der Strukturfonds bzw. des Europäischen So-
zialfonds im Hinblick auf die Implementierung von Gender Mainstreaming und/oder der 
Gleichstellung der Geschlechter dargestellt. Lernen aus EQUAL für den ESF bedeutet in 
diesem Kontext, dass wir der Frage nachgehen, ob und in welchem Ausmaß die förder-
lichen Faktoren der Programmplanung �in den ESF-Mainstream� gelangt sind. Welches 
Bild der Politik der Geschlechtergerechtigkeit und der Strategie Gender Mainstreaming 
zeigt sich uns? Wie zu Beginn dieses Kapitels werden wir zu diesem Zweck auch die 
Ebene der Europäischen Union in die Analyse mit einbeziehen, um darauf folgend die 
Ebene der Bundesrepublik Deutschland zu betrachten. Ein Einblick in die Ausgangslage 
der Bundesländer konnte aus Ressourcengründen nur punktuell und nicht - wie es not-
wendig gewesen wäre - systematisch erfolgen. Es gibt jedoch die aus unserer Perspek-
tive relevanten Entwicklungslinien in Bund und Ländern, die auch die ESF-Interventionen 
der kommenden sieben Jahre wesentlich prägen werden.

2 GLeichsTeLLuNgspoLiTische uNd pro-
grammaTische AusgaNgsbediNguNgeN 
der ESF-Förderperiode 2007 - 2013

Die Programmplanungen der ESF-Förderperiode 2007 - 2013 werden mit Erscheinen 
dieser Handreichung abgeschlossen sein. Eine wie auch immer geartete Ein�ussnahme 
auf diese Dokumente ist demnach nicht mehr möglich. Dennoch sind wir der Auffassung, 
dass sich der Blick darauf, was unter Gesichtspunkten des Gender Mainstreaming und 
der Geschlechterpolitik in den entsprechenden Dokumenten der Europäischen Kom-
mission und den Programmen des Bundes und der Bundesländer enthalten ist, lohnt. 
Folgende grundsätzliche Fragen sind hierbei von Bedeutung: 

47 Kontakt: Birte Ernst, Antje Jürgens: AJuergens@bruecke-sh.de.
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Welche Entwicklungslinien werden gelegt? 

Welche Begründungszusammenhänge werden hergestellt? 

Worin manifestiert sich eine gleichstellungspolitische Strategie? 

So viel sei vorab bereits gesagt: In den Fachgesprächen, die dieser Handreichung zu 
Grunde liegen, und in der Analyse der relevanten Dokumente wurde sichtbar, dass 
Gender Mainstreaming an Gewicht verliert, ohne dass erkennbar wird, ob eine (und 
wenn ja, welche) alternative gleichstellungspolitische Strategie Gender Mainstreaming 
ersetzen soll. Einzig die Verordnung zum Europäischen Sozialfonds lässt auf der Ebene 
der EU-Strukturpolitiken eine klare Positionierung für Gender Mainstreaming in Form der 
Doppelstrategie erkennen. Die Verordnung zeigt eine klare Abgrenzung zur Politik der 
Antidiskriminierung und verhindert damit eine Vermischung zwischen Zielsetzungen zur 
Gleichstellung der Geschlechter und der Chancengleichheit �für alle� � eine folgenreiche 
und immens wichtige Trennung.

Die gleichstellungspolitische Deutlichkeit und Stringenz, die in der GI EQUAL sichtbar 
wurde, �ndet sich in der EU-strukturpolitischen Förderperiode 2007 - 2013 in diesem 
Maße nicht wieder. Bei dieser Betrachtung des neuen Förderzeitraums sind jedoch auch 
Veränderungen, die in der Europäischen Union in den vergangenen Jahren stattgefun-
den haben, zu berücksichtigen: Die Erweiterung der Europäischen Union auf 27 Mit-
gliedsländer hat bezüglich der Ausrichtung der EU-Strukturpolitik zu einer Konzentration 
der Ziele und zugleich zu einem Bemühen um Bürokratieabbau geführt.48 

Welche Folgen diese beiden Aspekte, aber auch die Erweiterung selbst � mit teilwei-
se starken nationalstaatlichen Interessenlagen � für das Politikfeld der Geschlechter-
gerechtigkeit nach sich zieht, kann auf Basis dieser vorliegenden Handreichung nicht 
beantwortet werden. Die komplexen Abstimmungsprozesse zwischen den Mitgliedstaa-
ten, der Kommission und auch dem Europäischen Parlament zeigen im Ergebnis wider-
sprüchliche Tendenzen, wie im Folgenden erläutert wird. Fest steht in jedem Fall, dass 
in Folge der Aufnahme von Ländern mit deutlich schwächeren Wirtschaftslagen den 
�alten� Mitgliedsländer ein geringeres Mittelvolumen zur Verfügung stehen wird. 

Bezogen auf die Bundesebene ist die nahtlose Übertragung der positiven gleichstellungs-
politischen �Strukturiertheit� der GI EQUAL auf den kommenden ESF in Deutschland 
selbstverständlich nicht möglich: Zu unterschiedlich sind der Charakter (Experimentier-
werkstatt versus �ESF-Regelprogramme�) und vor allem auch Elemente der Umsetzung 
(Entwicklungspartnerschaften versus Träger). Dennoch sollen die Erfahrungswerte aus 
EQUAL Anhaltspunkte für die Analyse der vorliegenden bundesweiten ESF-Planungen 
aus gleichstellungspolitischer Perspektive liefern. 

Folgende Ebenen und Bereiche werden in diesem Kapitel behandelt

a) Die Ebene der EU: Welche Weichenstellungen werden durch die Europäische 
Kommission vorgegeben? Wir nehmen hier Bezug auf den Fahrplan für die Gleich-
stellung, die Verordnungen der EU-Strukturpolitik und wichtige Dokumente oder 
Programme (PROGRESS), die die Gleichstellungspolitik der EU dokumentieren.

48 Vgl.: Schmid, Günther; Kull, Silke: Die Europäische Beschäftigungsstrategie. Anmerkungen zur Metho-
de der offenen Koordinierung. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), Berlin, Februar 
2004. 
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b) Die Ebene der Bundesrepublik Deutschland: Welche Weichenstellungen lassen 
die Programmplanungsdokumente des Bundes erkennen? Welche weiteren wich-
tigen Faktoren beein�ussen den derzeitigen Status quo in Sachen Gleichstellung 
und Gender Mainstreaming?

c) Wie sehen die gleichstellungspolitischen Rahmendaten des deutschen Arbeits-
marktes aus, und welche Konsequenzen ergeben sich hieraus?

2.1 	 Die Weichenstellungen der Europäischen Union 

Wie im ersten Kapitel bereits angesprochen, tragen die EU-Strukturfonds49 im Wesent-
lichen zur Umsetzung der Europäischen Beschäftigungsstrategie bei.50 Unter gleich-
stellungspolitischen Gesichtspunkten sind hierbei die Leitlinien 17 und 18 von Bedeu-
tung, die eine Erhöhung der Frauenbeschäftigungsquote auf 60 Prozent, Aktivitäten zur 
Förderung von Betreuungseinrichtungen für Kinder und betreuungsp�ichtige Personen 
sowie zur Reduzierung von geschlechtsspezi�schen Unterschieden bei Beschäftigung, 
Arbeitslosigkeit und Entgelt beinhalten.51

Als relevantes, originär die Geschlechterpolitik der EU transportierendes Dokument gilt 
der �Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010�52. Er wurde 
im Jahr 2006 beschlossen und stellt einen inhaltlich übergreifenden Politikansatz dar. 
In sechs Schwerpunkten werden die Themen Wirtschaftliche Unabhängigkeit, Verein-
barkeit, Teilhabe an Entscheidungsprozessen, Gewalt gegen Frauen, Abbau von Ge-
schlechterstereotypen sowie die Gleichstellung außerhalb der EU behandelt.

Der Fahrplan stellt ein wichtiges gleichstellungspolitisches Dokument für die Europä-
ische Union dar. Allerdings sind die im Fahrplan vorgeschlagenen Maßnahmen ohne  
eigenständiges Budget oder Programm ausgestattet. Anders als bei der bisherigen Rah-
menstrategie zur Chancengleichheit von Frauen und Männern, die mit Hilfe von Aktions-
programmen (mit minimalster �nanzieller Ausstattung) eingesetzt wurde, kann der Fahr-
plan zu seiner Umsetzung lediglich auf andere Programme wie den EU-Strukturfonds, 
das Gemeinschaftsprogramm PROGRESS53 sowie das Programm DAPHNE verweisen. 

Der �nanzielle Verweis auf das Gemeinschaftsprogramm PROGRESS muss bei nähe-
rer Betrachtung ebenfalls als problematisch eingeschätzt werden: Die ursprünglichen 
12 Prozent des Gesamtbudgets (743,25 Millionen Euro), die für Gender Mainstreaming 
und Gleichstellung der Geschlechter vorgesehen waren, wurden bereits im Jahresplan 
200754 auf 9,24 Prozent reduziert. Hinzu kommt, dass aus diesem Budget das neu 
einzurichtende Europäische Gleichstellungsinstitut �nanziert werden soll. Für das Euro-

49 Für Deutschland sind in der Programmperiode 2007-2013 lediglich der ESF sowie der EFRE als EU-Struk-
turfonds relevant.
50 Vgl.: Ahrens, Petra, 2001: Gender Mainstreaming in der Beschäftigungspolitik der Europäischen Union 
� Im Spannungsfeld feministischer Theorien und politischer Praxis. Unter:www.diplom.de ISBN 3-8324-
6112-4.
51 Für eine gute Übersicht zu den wichtigen Dokumenten und deren Bedeutung vergleiche: proInnovation 
GmbH, Anne Rösgen: ESF 2007 � 2013, Gleichstellungspolitische Anforderungen in der neuen Förderperi-
ode. HANDREICHUNG, März 2007.
52 KOM(2006) 92 endg. Mitteilung: Ein Fahrplan für die Gleichstellung von Frauen und Männern 2006 - 
2010.
53 Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rats über ein Gemeinschaftsprogramm für Beschäfti-
gung und soziale Solidarität � PROGRESS, Straßburg, 24.10.2006, PE-CONS 3652/06.
54 Vgl. Europäische Kommission: Gemeinschaftsprogramm für Beschäftigung und soziale Solidarität �  
PROGRESS. Jahresarbeitsplan 2007. Brüssel, 14.03.07, PROGRESS/2006/004-rev.
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päische Gleichstellungsinstitut,55 dessen Laufzeit auf 2007 bis 2013 datiert wird, wird 
ein Gesamtmittelvolumen von 50,225 Millionen Euro veranschlagt. Bleiben nach grober 
Schätzung ca. 20 Millionen Euro für 27 Mitgliedstaaten für sieben Jahre, um bezüglich 
der Gleichstellung der Geschlechter und der Strategie Gender Mainstreaming einen Bei-
trag zu leisten.

Bleiben noch die �nanziell umfangreich ausgestatteten EU-Strukturfonds als Wege der 
Finanzierung, wie es im Fahrplan zur Gleichstellung von Frauen und Männern intendiert 
ist. Für alle EU-Mitgliedstaaten sind im Zeitraum 2007 - 2013 insgesamt Mittel in Höhe 
von rund 346 Mrd. � für die Strukturpolitik vorgesehen. Deutschland wird davon EU-
Strukturfondsmittel in Höhe von rund 26,3 Mrd. � erhalten (siehe hierzu www.bmwi.de).

Die auch für die Anwendung in der Bundesrepublik Deutschland relevanten 
Verordnungen der EU-Strukturpolitik sind die so genannte Allgemeine Verordnung so-
wie die Durchführungsverordnung (Geltungsbereiche ESF, EFRE sowie Kohäsionsfonds), 
die Verordnung über den Europäischen Sozialfonds und die Verordnung über den 
Europäischen Fonds für die Regionale Entwicklung.

Während die Verordnung des ESF (ESF-VO) eine dezidierte Au�istung verschiedener 
Aktivitäten und Maßnahmen zur Gleichstellung zwischen Frauen und Männern unter 
Anwendung der Strategie des Gender Mainstreaming und unter deutlicher Bezugnahme 
auf positive Aktionen für Frauen enthält, zeigen die anderen Verordnungen eine margi-
nale Beachtung dieser Thematik. In der EFRE-Verordnung (EFRE-VO) �nden sich zwei 
Hinweise: Der erste Hinweis offenbart eine Subsumierung der Kategorie Geschlecht 
unter die allgemeine Antidiskriminierung:

�Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollten sicherstellen, dass es während der 
verschiedenen Durchführungsphasen der aus dem EFRE vor�nanzierten operationellen 
Programme zu keiner Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der eth-
nischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung kommt.� (Hervorhebung durch die Autorinnen)

Der EFRE entzieht sich nach dieser Formulierung einem aktiven und gezielten Beitrag zur 
Gleichstellung der Geschlechter � wie auch allen anderen Diskriminierungsmerkmalen.

Im Artikel 6 dieser EFRE-VO �ndet sich der zweite Hinweis: �Darüber hinaus kann der 
EFRE zur Förderung [...] der Gleichstellung von Frauen und Männern und zur Chancen-
gleichheit [...] beitragen. (Hervorhebung durch die Autorinnen).

Beide Formulierungen zeigen, dass der rechtlich bindenden Charakter dieser bereits mi-
nimalen Aufnahme der Gleichstellungspolitik in der EFRE-VO abgeschwächt wurde. Der 
Verweis auf die Strukturfonds zur Umsetzung des Fahrplans zur Gleichstellung muss 
also für den EFRE � zumindest auf dieser Ebene � als untauglich bezeichnet werden. 

Die Allgemeine Verordnung verweist in Artikel 16 auf die �Gleichstellung von Männern 
und Frauen und Nichtdiskriminierung�. Nach einer kurzen Erwähnung der Gleichstel-
lungspolitik in Bezug auf Männer und Frauen folgt eine Erläuterung für Maßnahmen ge-
gen �jede Form der Diskriminierung�. 

55 KOM(2005)81 endg. 2005/0017 (COD), Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Schaffung eines Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen, Brüssel, 8.3.2005,  
S. 34. 
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Die übrigen Hinweise auf gleichstellungspolitische Vorgaben sind sowohl in der Allgemeinen 
Verordnung als auch in der Durchführungs-Verordnung nur noch in den Anhängen zu �nden.

Für eine Beurteilung dessen, was in den Mitgliedstaaten aus diesen Vorgaben resultieren 
wird, ist es zu früh. Auch sind die Verordnungen selbst kein Indiz dafür, welche Aktivi-
täten unter Umständen auf nationaler und regionaler Ebene entfaltetet werden.56 Deut-
lich zeigt sich jedoch, dass die Europäische Kommission im Hinblick auf eine Integration 
von Gender Mainstreaming in diesen relevanten Dokumenten der Strukturpolitik � mit 
Ausnahme des ESF � verzichtet hat. Der 1999/2000 spürbare gleichstellungspolitische 
Rückenwind scheint abzu�auen. Das Kräfteverhältnis in der Europäischen Union scheint 
sich zu Ungunsten von Gender Mainstreaming verschoben zu haben.57

Dennoch: Der Amsterdamer Vertrag besitzt nach wie vor Gültigkeit. Seine gleichstel-
lungspolitischen Komponenten sind weiterhin bindend für alle Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union. Zudem existieren eine Reihe an neuen Richtlinien in der EU58, die den 
Prozess der rechtlichen Untermauerung gleichstellungspolitischer Fragen � bei entspre-
chender Umsetzung in nationalstaatliche Verfahren � positiv beein�ussen können.

2.2. 	 Der nationale strategische Rahmen und die ESF-Programmplanung 
des Bundes

Unter Ableitung der Kohäsionsleitlinien, der integrierten L eitlinien für Wachstum und 
Beschäftigung sowie der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) und unter An-
wendung der skizzierten Verordnungen zu den EU-Strukturfonds (inklusive der VO zum 
Kohäsionsfonds) wurden in den Mitgliedsländern so genannte Nationale Strategische 
Rahmenpläne (NSRP)59 entwickelt, die eine Verknüpfung nationalstaatlicher und europä-
ischer Aufgaben zur Beschäftigungspolitik insgesamt darstellen. Der NSRP beschreibt 
also die (geplante) Kohärenz zwischen den Interventionen durch den EFRE und den 
ESF, den bundesdeutschen beschäftigungspolitischen Aktivitäten und der daraus re-
sultierenden Effekte für die EBS. Die Federführung liegt beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWT). Ein so genanntes Bund-Länder-Gremium fungiert 
als Abstimmungs- und Kontrollinstanz. 

Der NRSP für Deutschland greift einige gleichstellungspolitische Ziele der EU auf. Wich-
tig erscheint hierbei der Begründungszusammenhang für die Politik der Gleichstellung: 
�Deutschland bekennt sich uneingeschränkt zur Verp�ichtung, Chancengleichheit von 
Frauen und Männern als Querschnittsthema in allen Politikbereichen umzusetzen. Die 
Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein wesentlicher Bestandteil der Demokra-
tieentwicklung in unserem Land. Sie ist eine wichtige Bedingung, um Wachstum, Wett-
bewerbsfähigkeit und Beschäftigung zu stärken und zur Verwirklichung der Neuausrich-
tung der Lissabon-Strategie beizutragen.� 

Die �Förderung einer demokratischen, gesunden, sicheren und gerechten Gesellschaft, 
die sich auf soziale Integration und Zusammenhalt stützt, die die Grundrechte und kultu-

56 Einige EFRE-Fondsverwaltungen in Deutschland zeigen durchaus Interesse an der Thematik Gender 
Mainstreaming. Vergleiche hierzu: �Externe Analyse und Beratung zur Ziel-2 Umsetzung im Lande Bremen 
unter dem Fokus Gender Mainstreaming�, a.a.O.. 
57 Auch das Erstarken nationalstaatlicher Interessen der Mitgliedsländer scheint diesen Prozess mit zu be-
ein�ussen. 
58 Vgl.: Klein, Uta: Geschlechterverhältnisse und Gleichstellungspolitik in der Europäischen Union. Akteure 
� Themen � Ergebnisse. Ein Lehrbuch. Wiesbaden 2006.
59 Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie: Nationaler Strategischer Rahmenplan für den Einsatz 
der EU-Strukturfonds in der Bundesrepublik Deutschland, 2007 - 2013.
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relle Vielfalt achtet, die Gleichstellung von Männern und Frauen gewährleistet und Diskri-
minierung jeglicher Art bekämpft� (NSRP S.10).

Diese Erläuterungen sind insofern von Bedeutung, da sie die Gleichstellung zwischen 
den Geschlechtern als Verp�ichtung hervorheben und diese als Bestandteil einer Demo-
kratie bezeichnen. Ökonomische Begründungszusammenhänge oder demogra�sche 
Notwendigkeiten (Fachkräftemangel) können somit zwar als Argumente angeführt wer-
den, sie wären jedoch nachrangig zu der gesamtgesellschaftlichen Zielstellung einer de-
mokratischen, gerechten Verfasstheit, die die Teilhabe von Frauen in allen gesellschaft-
lichen Bereichen als selbstverständlich anstrebt.

Auch die klare T rennung zwischen der T hematik Gleichstellung zwischen den Ge-
schlechtern und die �Antidiskriminierung� ist für eine politische Weichenstellung nicht 
trivial, denn die Kategorie Geschlecht gerät im Verlaufe von operationalisierenden poli-
tischer Zielsetzungen allzu schnell aus dem Blick und läuft Gefahr, unter anderen Merk-
malen von Diskriminierung zu verschwinden.

Bezüglich der konkreten Maßnahmen ist im NSRP eine hohe Gewichtung der Thematik 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erkennen:  Zwei der insgesamt fünf konkreten 
Nennungen in der Au�istung zum Querschnittsziel Chancengleichheit (S. 49) beziehen 
sich auf Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Ziel der Lohngleichheit 
bleibt im Übrigen vollständig unerwähnt.

Das Operationelle Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfonds 60(ESF-OP 
Bund) mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Mittelvolumen von 3.487 Mrd. � 
wird in den beiden (neu gefassten) Zielgebieten �Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung� sowie �Konvergenz� umgesetzt. Neben diesem ESF-OP des Bundes �n-
den in allen Bundesländern eigene ESF-Programme auf regionaler Ebene Anwendung.

Im ESF-Bundes-OP ist positiv hervorzuheben ist, dass im Vergleich zu früheren Pro-
grammen die Dimension der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern stärker 
integriert wurde. Dies ist für einige Kapitel gut, für andere Abschnitte weniger oder gar 
nicht gelungen. 

In der sozioökonomischen Analyse der Ausgangslagen von ESF-Programmen sind 
aussagekräftige geschlechtersensible und geschlechterdifferenzierte Daten und In-
formationen von entscheidender Bedeutung. Hier werden die Grundlagen für spätere 
Zielformulierungen gelegt. Zudem stellen diese Kapitel häu�g eine wichtige Datenquelle 
für Akteure der ESF-Planungs- und Umsetzungsprozesse dar. Die sozioökonomische 
Analyse im Operationellen Programm des Landes Brandenburg für den ESF61 zeich-
net sich durch einen guten integrierten Genderfokus aus: Jedes Unterkapitel, fast jede 
Zielgruppe, aber auch die häu�g als geschlechtsneutral eingestuften Wirtschaftsdaten 
wie Betriebsstrukturen werden unter geschlechterdifferenzierten oder gendersensiblen 
Perspektiven analysiert. Sehr gelungen erscheint auch die integrierte Texterstellung, die 
nicht nur ein gesondertes Unterkapitel erübrigt, sondern auch alle LeserInnen mit den 
wichtigen Informationen und Daten versorgt.

60 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Operationelles Programm des Bundes für den Europäischen 
Sozialfonds Förderperiode 2007 - 2013, Entwurf. Stand: 6. März 2007.
61 Operationelles Programm des Landes Brandenburg für den Europäischen Sozialfonds (ESF) in der För-
derperiode 2007 bis 2013, Ziel Konvergenz, Brandenburg Nordost und Brandenburg Südwest, Version vom 
17. Januar 2007. CCI:2007DE051PO001. S. 4-16. 
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Im ESF-OP des Bundes fehlen hierzu einige geschlechterdifferenzierte Daten (z.B.: Ka-
pitel 1.4 Anpassungsfähigkeit der Unternehmen und ihrer Beschäftigten und lebens-
langes Lernen darin: Forschung und Entwicklung, Hochschulen, Missmatch-Probleme). 
Auch ist es notwendig, dass Gra�ken und Tabellen, die Personen abbilden, Frauen und 
Männer innerhalb der jeweiligen Zielgruppen benennen. Eine Au�istung wie �Unter 25, 
Über 25, Langzeitarbeitslose, Ausländer, Männer, Frauen� (S. 62) bedarf unbedingt einer 
Aufschlüsselung nach Geschlecht. 

Das Kapitel zur Chancengleichheit von Frauen und Männern innerhalb der sozioökono-
mischen Analyse zeichnet sich durch eine vergleichende Betrachtung ost- und westdeut-
scher Entwicklungsprozesse aus. Es werden alle relevanten Themen � Entwicklungen 
der Erwerbstätigkeit, der Erwerbslosigkeit, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis 
hin zur Lohnungleichheit - angesprochen (S. 87ff). Das Fazit beinhaltet einen wichtigen 
Hinweis auf die Diskrepanz zwischen der gestiegenen Erwerbstätigenquote von Frau-
en und dem geringeren Arbeitszeitäquivalent, durch Teilzeit und Mini-Jobs verursacht. 
Auch der Hinweis auf Verbesserungen für eine Akzeptanz der Gleichstellungspolitik (S. 
92) ist von Bedeutung.

In den folgenden Kapiteln zur Strategie und zu den Prioritäten der ESF Förderung 2007 
- 2013 stellt das OP zwei gesonderte Unterkapitel a) zur Strategie zum Gender Main-
streaming auf Bundesebene (S. 146) und b) zur Chancengleichheit (unter den Quer-
schnittszielen, S. 194) zur Verfügung. 

Die Erläuterungen zur Strategie des Gender Mainstreaming (Kapitel 2.3.9 S. 146) umfas-
sen wesentlich die bestehenden rechtlichen Voraussetzungen, die Aktivitäten der Bun-
desregierung zu Gender Mainstreaming sowie eine Darstellung verschiedener Problem-
lagen wie den Gender Pay Gap, Frauen in Führungspositionen, Männer und Jungen als 
Zielpersonen von Gender Mainstreaming, der horizontalen Segregation auf dem Ausbil-
dungsmarkt und einer sehr ausführlichen Schilderung der Problematik von Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Hilfreich wäre in diesem Kapitel eine Einschätzung darüber ge-
wesen, welche Erfahrungen im Hinblick auf die Implementierung dieser voraussetzungs-
vollen Strategie im ESF-Verfahren der vergangenen Förderperiode gesammelt wurden. 

Durch welche Maßnahmen und Aktivitäten die Strategie des Gender Mainstreaming im 
zukünftigen ESF fortgesetzt und verfestigt werden soll, wird im Kapitel zur Chancen-
gleichheit (S. 194) im Rahmen der Querschnittsziele benannt. Die Doppelstrategie wird 
als systematischer Ansatz erläutert. Zudem wird verdeutlicht, dass alle Verfahrensschritte 
(Planung, Umsetzung, Begleitung und Bewertung) der ESF-Förderung unter dem Fokus 
der Genderperspektive behandelt werden müssen.62 Als wichtige Neuerung wird das 
Mittel des Gender Budgeting (als Vertiefung des Gender Mainstreaming) benannt.63 

Positiv herauszustellen ist, dass die derzeitigen Planungen im ESF-OP des Bundes im 
Rahmen des Monitoring eine geschlechterdifferenzierte Darstellung der Daten nach Teil-
nahmen und Ausgaben vorsehen. Ebenso ist die Einbeziehung des Gender Budgeting 
eine wertvolle Unterstützung, um Gender Mainstreaming auch unter �nanzpolitischer 
Hinsicht zu stärken. Das ESF-OP des Bundes fokussiert bei der konkreten Planung aller-
dings die personenbezogenen Mittel, die einen Anteil von 74 Prozent der Gesamtmittel 

62 BMFSFJ (Hg.): �Zur Implementierung und Umsetzung von Gender Mainstreaming im ESF�, Autorinnen: 
Meseke, H.; Frey, Regina, Berlin 2004. Der Leitfaden wird hier jedoch fälschlicherweise als Unterstützungsin-
strument für die ESF-Träger zitiert. Die Intention des ESF-GM-Leitfadens ist explizit, die Entscheidungsträge-
rInnen der Fondsverwaltungen zu erreichen. 
63 BMFSFJ: Machbarkeitsstudie Gender Budgeting auf Bundesebene, Färber, Christiane; Dohmen, Dieter, 
Berlin, März 2006. 
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ausmachen. Die Priorität der �Verbesserung des Humankapitals� wird beispielsweise 
aufgrund des �systemorientierten Ansatzes� außerhalb der Geschlechterdimension ge-
setzt.64 Gender Mainstreaming ebenso wie Gender Budgeting zielt jedoch insbesondere 
auf die gendersensible Veränderung von Systemen, Verfahren und Strukturen ab.

Die Analyse des ESF-OP des Bundes zeigt insgesamt, dass die ESF-Planungen für die 
kommende Förderperiode sowohl Gender Mainstreaming � unter Hinzuziehung des An-
satzes von Gender Budgeting � als auch spezi�sche Maßnahmen für die Gleichstellung 
der Geschlechter bereit halten. Verknüpfungen wie die künftige Innovationsentwicklung 
unter Berücksichtigung geschlechtersensibler Auswirkung (OP S.103) als Ergebnis der 
GI EQUAL offenbaren zudem, dass Gender Mainstreaming auch in den Bereichen �mit-
gedacht� wird, die in der vergangenen Förderperiode gänzlich genderneutral entwickelt 
wurden. Auch unter den indikativen Aktivitäten zu Priorität C1 und C2: Beschäftigung 
und soziale Integration wird eine Vielzahl wichtiger Planungen unter gleichstellungspoli-
tischer Hinsicht aufgezeigt � ein Fundus an konkreten Maßnahmen. 

Zu ergänzen wären aus Sicht der Autorinnen gleichstellungspolitische Indikatoren: Le-
diglich das Erreichen des Ziels einer 60-prozentigen Frauenerwerbsquote sowie zwei 
Indikatoren zur Quali�zierung von Kräften der Tagesp�ege und Kinderbetreuungsplät-
zen (für Betriebe) werden quantitativ unterlegt. Alle anderen genannten T hemen und 
Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter und auch zu Gender Mainstreaming 
werden ohne Zielgrößen geplant. 

2.3. 	 Gleichstellungspolitische Rahmendaten im Bereich der 
Arbeitsmarktpolitik

In den Planungsdokumenten des ESF auf Bundes- und auf Landesebene sind unter den 
jeweiligen sozio-ökonomischen Analysen auch Daten und Statistiken zur Frage der Ge-
schlechtergerechtigkeit zu �nden. Die Dimensionen der strukturellen Diskriminierungen 
werden jedoch erst dann wirklich transparent werden, wenn wir uns einen Überblick 
über die Unterschiede zwischen Frauen und Männer in den jeweiligen Problemlagen 
verschaffen. Häu�g verschwinden die relevanten Informationen in der Vielzahl an Daten 
und Zahlen. 

Im Rahmen unserer Untersuchungen konnten wir keine dezidierte Untersuchung der ar-
beitsmarktpolitischen Ausgangslage unter Aspekten der Gleichstellung der Geschlech-
ter vornehmen. Dennoch wollen wir einige aktuelle Informationen aus verschiedenen 
Studien, Veröffentlichungen und Dokumenten zitieren, die einen Eindruck über die an-
stehenden Aufgaben verschaffen:

�Im August 2007 waren 51 Prozent der registrierten Arbeitslosen insgesamt (beide 
Rechtskreise, SGB II sowie SGB III zusammen) Frauen.�65 

Anfang 2007 lag die Frauenbeschäftigungsquote bei 63,2 Prozent, die der Männer 
betrug 73,6 Prozent.66 2005 betrug die Erwerbstätigenquote von Frauen noch 

64 Zudem sollen laut indikativer Finanzplanung in diesem Bereich (Verbesserung des Humankapitals) 220.000 
(Ziel 2) und 80.000 (Ziel 1) Personen gefördert werden, die ohne Weiteres nach Geschlecht differenziert wer-
den könnten. 
65 Bremer Institut für Arbeitsmarktfoschung und Jugendberufshilfe e.V. (BIAJ), Statistische Veröffentlichung 
von Paul M. Schröder, Bremen, 12. September 2007, S. 5. 
66 Bundesagentur für Arbeit: Situation von Frauen und Männern am Arbeits- und Ausbildungsmarkt, 2000-
2007, Lage und Entwicklung. Nürnberg, Oktober 2007.
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59,5 Prozent. Die der Männer belief sich auf 71,2 Prozent.67 Statistisch wird hier-
bei jegliche Beschäftigung oberhalb von einer Stunde in der Woche erfasst.Das 
Erwerbsarbeitszeitvolumen von Frauen hat zwischen 1994 und 2004 abgenom-
men.68 Errechnet man die Erwerbstätigenquote auf Basis von Vollzeitäquivalenten 
wird deutlich, dass die Frauenquote nur bei 45,5 Prozent liegt.69 (Modellrechnung 
für das Jahr 2005).

Das geschlechtsspezi�sche L ohngefälle in Deutschland zeigt, dass Frauen im 
Durchschnitt 20 bis 25 Prozent weniger Einkommen haben als Männer. Im EU-
Vergleich zeigen nur drei weitere Mitgliedsstaaten einen größeren �gender-pay-
gap�.70

Über 56 Prozent der jungen Frauen wählen ihre Ausbildung in nur 11 � meist 
schlecht bezahlten und in der Regel für einen beru�ichen Aufstieg ungeeigneten 
� Berufen. Lediglich 38,3 Prozent der jungen Männer wählen ihre Berufe unter den 
11 favorisierten Berufen.71 

Die skizzierten Daten beschreiben unterschiedliche Aspekte des geschlechtsspezi�sch 
segregierten Arbeitsmarkts in Deutschland. Horizontale und vertikale Segregation kenn-
zeichnen die Spaltung des Arbeitsmarktes nach Geschlechtern, aber auch die fortge-
setzte Zuschreibung der Verantwortung für die Erwerbs- und Reproduktionsarbeit. Eine 
Vielzahl sowohl gesellschaftlich determinierter als auch individuell rezipierter (angenom-
mener) Merkmale wirkt als Ver�echtung diskriminierender Strukturen zusammen. Ein sin-
gulärer Begründungszusammenhang für die strukturelle Diskriminierung greift zu kurz. 

Diese Aufzählung soll verdeutlichen, dass sich trotz vielfältiger Anstrengungen 
des Bundes und der L änder die arbeitsmarktpolitischen Problemlagen aus der 
Geschlechterperspektive fortsetzen und kein gleichstellungspolitischer Durchbruch 
auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen ist. Die Wirkungsebene � das heißt die faktische 
Gleichstellung in den arbeitsmarktpolitischen Interventionsbereichen und letztlich die 
adäquate, auf existenzsichernde Arbeitsplätze abzielende Beschäftigung � muss der 
Maßstab für ein gelungenes Gender Mainstreaming sein. Im Umkehrschluss bedeutet 
dies, dass nur durch eine forcierte Gleichstellungspolitik Wirkungen erzielt werden kön-
nen.

Demzufolge bedarf es einer grundlegenden Strategie, die systematisch alle potenziellen 
Ursachen von Diskriminierung in den Fokus nimmt. Gender Mainstreaming hat sich hier-
bei als grundsätzlich tauglich erwiesen, wenngleich die Verbindlichkeit, Stringenz und 
konzeptionelle Klarheit optimierbar wären. Die bereits im ersten Kapitel angesprochenen 
Methoden und Instrumente, die zur Anwendung von Gender Mainstreaming eingesetzt 
werden, liefern hierfür eine Vielzahl an Befunden, auf die es durch Politik, Verwaltung und 
ExpertInnen zu reagieren gilt.

67 BMAS (Hg.), Operationelles Programm des Bundes für den Europäischen Sozialfonds Förderperiode 
2007-2013, Entwurfsfassung 6. März 2007, S. 88.
68 IAB Kurzberichte, Ausgabe Nr. 22 / 24.11.2005; Frauen am Arbeitsmarkt - Beschäftigungsgewinne sind 
nur die halbe Wahrheit, Nürnberg, 2005. 
69 Genderkompetenzzentrum; Gender Lectures: Prof. Dr. Friederike Maier: �Hauptsache Arbeit� Strategien 
zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, Berlin 2006. 
70 Europäische Kommission, Bericht zur Gleichstellung von Frauen und Männern � 2007, Luxemburg, 2007, 
S. 20.
71 BMFSFJ, 1. Datenreport zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bundesrepublik Deutschland, 
Waltraud Cornelie (Hg.); Erstellt durch das DJI in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt. Kapitel 
Bildung, Ausbildung und Weiterbildung, S. 55-57, sowie eigene Berechnungen.
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Nun stellt sich die Frage, welche Akteure auf die skizzierten arbeitsmarktpolitischen 
Problemlagen reagieren müssen. Der ESF hat bekanntlich im Vergleich zum Haushalt 
der Bundesagentur für Arbeit ein geringes Mittelvolumen. Also müssten die entschei-
denden arbeitsmarktpolitischen Interventionen durch die Bundesagentur für Arbeit ge-
leistet werden. Wäre es also denkbar, dass nicht nur der Europäische Sozialfonds von 
den positiven programmatischen Elementen und den Gender Mainstreaming Ansätzen 
in der Praxis aus EQUAL pro�tieren kann, sondern sogar die Bundesagentur für Arbeit 
sowie die Arbeitsagenturen auf regionaler Ebene?

3.  AusbLick: Was bLeibT zu TuN?
Die Umsetzung der GI EQUAL endet am 31.12.2007. Mit Beendigung dieser Gemein-
schaftsinitiative werden auch viele Förderstrukturen, die Entwicklungspartnerschaften 
und inhaltliche Fokussierungen zu Ende gehen. Die Frage, die sich nun vor dem Hin-
tergrund der vorliegenden Untersuchungen stellt, ist: Wie geht es weiter mit Gender 
Mainstreaming und der Gleichstellung der Geschlechter innerhalb der EU-Strukturpoli-
tik, insbesondere innerhalb des ESF? Aber auch die Frage, welche Unterstützungsstruk-
turen sind wichtig, um die Ansätze und Programmelemente, die in EQUAL und auch 
im Rahmen des ESF unter Genderaspekten entwickelt wurden, fortzusetzen. Welche 
Vergeudung von Potenzial, von Know-How und Ressourcen wäre es, die vielfältigen 
Ansätze und auch konkreten Projekte ungenutzt zu lassen.

Während der Recherchen für diese Untersuchung sind einige grundsätzliche Aspekte 
rund um das Thema Gender Mainstreaming offenbar geworden. 

Die Informationen darüber, welche Entwicklungen in den Bundesländern, aber 
auch auf Bundesebene zu Gender Mainstreaming statt�nden, sind vielfach in-
transparent. Einzig das Genderkompetenzzentrum der Humboldt Universität 
zu Berlin stellt aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse und relevante Themen zu 
Gender und Gender Mainstreaming zur Verfügung. 

Speziell zum T hema Gender Mainstreaming im ESF gibt es so gut wie keine 
Öffentlichkeit. Die letzte bundesweite Tagung fand im April 2004 (Bremen) statt. 
Erfahrungswerte, relevante Ergebnisse von Implementierungsprozessen, aber 
auch Misserfolge verbleiben in den jeweiligen programm-, projektspezi�schen 
und regionalen Kontexten. 

Zu einer Verknüpfung zwischen der bundesdeutschen Arbeitsmarktpolitik und 
den Interventionen der EU-Strukturfonds unter Genderaspekten existiert kein 
Fachdiskurs. Einzig das (bisherige) Problem der �Nationalen Finanzierung� in 
Ergänzung der ESF-Mittel brachte die Agenturen, ARGEN  oder zugelassenen 
kommunalen Träger in einen Kommunikationsprozess. 

Die derzeitigen gleichstellungspolitischen Entwicklungen sind mit großer Skepsis 
zu bewerten: Das öffentlich stark dominierende T hema der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf scheint alle anderen gleichstellungspolitischen Ziele zu absor-
bieren. T rotz der Relevanz dieser T hematik: Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist nur ein Aspekt einer Vielzahl von Gleichstellungszielen, die sich gegen-
seitig bedingen.

Skepsis wird auch im Hinblick auf die �Kategorie Geschlecht� und die Strategie der 
Antidiskriminierung geäußert: �Verschwinden die Frauen in der Antidiskriminierung?� 
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- ähnlich wie sie bei einigen Umsetzungsprozessen der Strategie des ‘Managing 
Diversity· verschwinden. 

Deutlich wurde bei den Fachgesprächen und Interviews, dass Gender Mainstreaming 
eine anspruchsvolle, vielschichtige und komplexe Strategie ist. Selbst nach sieben Jah-
ren, in denen vielfältige Implementierungshilfen, Beratungsprozesse und einige konkrete 
Projekte entwickelt wurden, sagen gerade die KennerInnen der Materie, dass �wir erst 
am Anfang stehen�. 

Was bedeutet das für die Zukunft?

�Die beste Lösung, um Geschlechtergleichstellung in den gesamten Politikzyklus der 
Strukturfonds zu integrieren und eine bleibende Wirkung sowohl auf Programm- als 
auch auf Projektebene zu gewährleisten, ist wahrscheinlich, eine eigene Infrastruktur zu 
etablieren.� 72 Unabhängig davon, wie eine solche Infrastruktur aussehen könnte, wären 
die o.g. Themen der Öffentlichkeit und der Informationsvermittlung zentrale Aspekte, die 
es zu beachten gilt. Es geht gerade darum, verlässliche und zuständige Strukturen zu 
entwickeln.

Aus der Perspektive der vorliegenden Untersuchungen lässt sich weiterhin ableiten, 
dass eine Vernetzung der interessierten und aktiven AkteurInnen unerlässlich ist. Es gilt 
die vorhandene Expertise zu nutzen, weiter zu entwickeln und sie den Entscheidungs-
instanzen, aber auch interessierten Personen zur Verfügung zu stellen. Nur in vernetzten 
Strukturen bildet sich die Form des Wissens heraus, die wichtige Lösungsansätze für die 
Praxis bereithält. Gerade die thematischen Netzwerke in EQUAL haben diese Prozesse 
verdeutlicht.

Es geht aber auch darum, Ein�ussmöglichkeiten beispielsweise in den Begleitaus-
schüssen zu nutzen. Zu diesem Zweck ist es jedoch unabdingbar, dass das fachpo-
litische Handwerkszeug bezüglich der Verfahrensregeln im Rahmen der EU-Struk-
turpolitik vermittelt wird. Nur wer die Verfahren und Regelungen des ESF von der Pro-
grammplanung bis hin zum Monitoring/Controlling und der Evaluation kennt, kann an 
entscheidender Stelle intervenieren und Förderung von Geschlechtergleichstellung adä-
quat zur Geltung bringen.

Das Prinzip der partnerschaftlichen Abstimmung sollte stärker für die Thematisierung 
von Gender Mainstreaming genutzt werden. Dies ist natürlich eine Frage der Steuerung, 
aber alle Beteiligten von Steuerungsinstanzen haben das Mandat, inhaltliche Themen zu 
bestimmen und selbst bestimmte Entscheidungsprozesse zu initiieren.

Gender Mainstreaming benötigt Ressourcen: �Das lässt sich nicht so nebenbei ma-
chen.� Von vielen AkteurInnen im Aufwand deutlich unterschätzt oder aber in seinem 
Wert missachtet, wird Gender Mainstreaming häu�g als technokratisches Verfahren mit 
schlichten Anwendungen eingestuft. Die Erkenntnis, dass nach einer Gender-Analyse 
erst die eigentliche Arbeit beginnt, trifft viele AkteurInnen wie aus heiterem Himmel. Ge-
rade wenn es darum geht, in programmspezi�schen Fachpolitiken genderrelevante As-
pekte zu identi�zieren, sind teilweise sehr aufwändige Recherchen notwendig.

72 Das Prinzip der Geschlechtergleichstellung in den neuen ESF-Programmen (2007 - 2013). Ein Rahmen für 
die Programmplanung. Bericht einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe der Mitgliedstaaten für Geschlechtergleichstel-
lung und Gender Mainstreaming. Juni 2006, S. 16.
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Und natürlich braucht Gender Mainstreaming den Willen und die Ambition der Politik, 
der Verwaltung, der umsetzenden Träger und der Sozialpartner. 

Zu guter Letzt:

Gender Mainstreaming. Eine neue Strategie. Ein innovatives Verfahren. Ein radikales 
Konzept. BefürworterInnen und KritikerInnen haben intensive Diskussionen geführt. In 
einigen Fällen ist es zu massiven Fehlinterpretationen gekommen, in deren Folge frau-
enspezi�sche Unterstützungsstrukturen abgebaut wurden.73 In anderen Fällen hat es 
erfolgversprechende Initiativen ausgelöst, die trotz ab�auendem Rückenwind anhalten.

Wer in den letzten sechs Jahren die Debatten und Entwicklungen rund um Gender 
Mainstreaming verfolgt hat, wird ein Bild widerstreitender Tendenzen vor Augen haben. Es 
fällt oft schwer, klare Linien zu erkennen, in welche Richtung sich die Geschlechterpolitik 
in der Europäischen Union, in Deutschland, in einem Bundesland oder gar in einer 
Region bewegt. Gender Mainstreaming ersetzt keine politische Bewegung. Es bleibt 
eine Strategie, die hilfreiche Elemente besitzt, um geschlechtsspezi�sche Diskriminierung 
aufzuspüren und sie abzubauen hilft. 

Ob sich Erfolg einstellt, bleibt zu überprüfen: Wirkungen von Gender Mainstreaming 
dürfen nicht auf der Ebene der Verfahren oder der Prozesse stehen bleiben. Kein noch 
so gutes Gender-Training ist ein Erfolg an sich. Es ist eine Voraussetzung für nachhaltige 
Veränderungen des Denkens und Handelns auf der praktischen Ebene. Für den ESF 
ergibt sich daraus die Aufgabe, durch eine sichtbare Angleichung der Geschlechter in 
der qualitativen und quantitativen Ausrichtung und Umsetzung eines Programms ent-
sprechende Ermöglichungsstrukuren zu schaffen. 

73 Aktuellstes Beispiel hierfür ist die Abschaffung der 46 �Regionalstellen Frau und Beruf� in Nordrhein-
Westfalen in 2006.
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